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Gesetzentwurf 
 
der Landesregierung 
 
 
 
 
Gesetz zur Änderung des Landesplanungsgesetzes NRW (LPIG) und weiterer Vor-
schriften 
 
 
 
A Problem 
 
Ausgangslage und wesentlicher Inhalt des Gesetzentwurfs 
 
 
Der Auftrag für die Novellierung des Landesplanungsgesetzes ergibt sich aus der Koalitions-
vereinbarung. Vorgesehen ist dabei u.a.  
 
- den Dualismus von Landesentwicklungsprogramm (LEPro) und Landesentwicklungs-

plan (LEP) aufzuheben,  
- Genehmigungspflichten soweit wie möglich durch Anzeigepflichten zu ersetzen und  
- das Landesplanungsgesetz zu vereinfachen. 
 
Mit der Einführung von Anzeigepflichten soll eine Beschleunigung des Verfahrens erreicht 
werden. 
 
Im Zuge der Föderalismusreform wurden die Gesetzgebungskompetenzen von Bund und 
Länder durch das Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes vom 28. August 2006 (BGBl. I 
S. 2034), in Kraft getreten am 1. September 2006, geändert. Die Rahmengesetzgebung, die 
auch für den  Bereich der Raumordnung galt, wurde in die konkurrierende Gesetzgebungs-
befugnis überführt (s. Art. 74 Abs. 1 Nr. 31 GG). 
 
Das Raumordnungsgesetz des Bundes (ROG) wurde an diese geänderte Verfassungslage 
angepasst, am 22.12.2008 verkündet und ist gemäß Art. 9 des Gesetzes zur Neufassung 
des ROG und zur Änderung anderer Vorschriften (GeROG) für die Länder am 30.06.2009 in 
Kraft getreten. Die veränderte Verfassungslage hat zur Folge, dass das ROG unmittelbar gilt. 
 
Das ROG wurde in enger Abstimmung mit den Ländern erarbeitet; dabei war der Bund be-
müht, die bewährten, von Bund und Ländern getragenen Rahmenregelungen möglichst 
weitgehend in Vollregelungen zu überführen und den Ländern den erforderlichen Spielraum 
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für ergänzendes Landesrecht zu belassen. Dies wird in der Begründung zu den einzelnen 
Normen deutlich gemacht. 
Im Übrigen wird der neuen Verfassungslage dadurch Rechnung getragen, dass auf das nun 
unmittelbar geltende Bundesrecht verwiesen wird. Dies trägt auch dem Aspekt der Entbüro-
kratisierung und Verschlankung des Landesrechts Rechnung. 
 
Das Landesplanungsgesetz regelt darüber hinaus noch landesspezifische Aspekte zur Regi-
onal- und Braunkohlenplanung, zur Zusammensetzung der jeweiligen Planungsträger und 
besondere landesrechtliche Verfahrensarten und Instrumente. 
 
 
B Lösung 
 
In dem Artikelgesetz werden Änderungen zum Landesplanungsgesetz, zum Gesetz über den 
Regionalverband Ruhr und zum Bürokratieabbaugesetz I normiert.  
 
 
C Alternativen 
 
Keine. 
 
 
D Kosten 
 
Keine. 
 
 
E Zuständigkeit 
 
Zuständig ist das Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Energie. 
Beteiligt sind der Ministerpräsident und alle Ressorts der Landesregierung. 
 
 
F Auswirkungen auf die Selbstverwaltung und die Finanzlage der Gemeinden und 
 Gemeindeverbände 
 
Gegenüber den bisherigen Regelungen gibt es keine Auswirkungen für die Selbstverwaltung 
der Gemeinde und Gemeindeverbände. 
 
 
G Finanzielle Auswirkungen auf die Unternehmen und die privaten Haushalte 
 
Keine. 
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G e g e n ü b e r s t e l l u n g 

 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
 

 Auszug aus den geltenden Gesetzesbe-
stimmungen 
 

Gesetz zur Änderung des Landespla-
nungsgesetzes NRW (LPIG) und weite-
rer Vorschriften 
 
Das Landesplanungsgesetz (LPlG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 3. 
Mai 2005 (GV. NRW. S. 430), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 7 des Gesetzes über 
die Zusammenlegung der Kommunal-
wahl mit der Europawahl (KWahlZG) 
vom 24. Juni 2008 (GV. NRW. S. 514) 
wird wie folgt geändert: 
 

 Landesplanungsgesetz (LPlG)  

1. Das Inhaltsverzeichnis erhält folgen-
de Fassung: 

 
"Inhaltsverzeichnis 
 
Teil 1: 
Allgemeine Vorschriften 
 
§ 1 
Raumordnung in Nordrhein-
Westfalen 
 
§ 2 
Begriffsbestimmungen 
 
§ 3 
Landesplanungsbehörde 
 
§ 4 
Regionalplanungsbehörde 
 
§ 5 
Untere staatliche Verwaltungsbehör-
de 
 
Teil 2: 
Regionale Planungsträger 
 
§ 6 
Regionale Planungsträger 
 
§ 7 
Stimmberechtigte Mitglieder des Re-
gionalrates 

  
 
 
Inhaltsübersicht 
 
I. Teil: 
Allgemeine Vorschriften 
 
1. Abschnitt: 
Aufgabe, Leitvorstellung  
und Begriffsbestimmungen 
 
§ 1  
Aufgabe und Leitvorstellung der Raum-
ordnung 
 
§ 2 
Begriffsbestimmungen 
 
2. Abschnitt: 
Staatliche Organisation 
 
§ 3 
Landesplanungsbehörde 
 
§ 4 
Bezirksplanungsbehörde  
 
§ 5 
Untere staatliche Verwaltungsbehörde 
 
3. Abschnitt: 
Regionalräte 
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§ 8 
Beratende Mitglieder des Regionalra-
tes 
 
§ 9 
Aufgaben 
 
§ 10 
Organisation des Regionalrats 
 
§ 11 
Rechte und Pflichten der Mitglieder 
 
Teil 3:  
Gemeinsame Vorschriften für 
Raumordnungspläne 
 
§ 12 
Allgemeine Vorschriften für Raum-
ordnungspläne 
 
§ 13 
Beteiligung bei der Aufstellung von 
Raumordnungsplänen 
 
§ 14 
Bekanntmachung von Raumord-
nungsplänen 
 
§ 15 
Planerhaltung 
 
§ 16 
Zielabweichungsverfahren 
 
Teil 3.1: 
Besondere Vorschrift für das Lan-
desentwicklungsprogramm 
 
§ 16 a Landesentwicklungsprogramm 
 
Teil 4: 
Besondere Vorschriften für die 
Landesentwicklungspläne und die 
Regionalpläne 
 
§ 17 
Inhalt und Aufstellung der Landes-
entwicklungspläne 
 
 

§ 6 
Bezeichnung und Sitz 
 
§ 7 
Stimmberechtigte Mitglieder 
 
§ 8 
Beratende Mitglieder des Regionalrates  
 
§ 9  
Aufgaben 
 
§ 10 
Organisation des Regionalrats 
 
§ 11 
Rechte und Pflichten der Mitglieder 
 
II. Teil:  
Raumordnungspläne 
 
1. Abschnitt: 
Gemeinsame Vorschriften 
 
§ 12 
Darstellung der Grundsätze und Ziele 
 
§ 13 
Inhalt der Raumordnungspläne 
 
§ 14 
Erarbeitung der Raumordnungspläne 
 
§ 15 
Umweltprüfung 
 
§ 16 
Landesentwicklungsprogramm 
 
2. Abschnitt:  
Besondere Vorschriften  
für den Landesentwicklungsplan 
 
§ 17 
Inhalt des Landesentwicklungsplanes 
 
§ 18 
Aufstellung und Bekanntmachung 
 
3. Abschnitt: 
Besondere Vorschriften für Regional-
pläne 
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§ 18 
Inhalt der Regionalpläne 
 
§ 19 
Erarbeitung und Aufstellung der Re-
gionalpläne 
 
Teil 5: 
Braunkohlenausschuss 
 
§ 20 
Bezeichnung, Sitz und Zusammen-
setzung  
 
§ 21 
Stimmberechtigte Mitglieder 
 
§ 22 
Beratende Mitglieder 
 
§ 23 
Organisation des Braunkohlenaus-
schusses 
 
§ 24 
Aufgaben des Braunkohlenausschus-
ses 
 
Teil 6: 
Besondere Vorschriften für Braun-
kohlenpläne 
 
§ 25 
Braunkohlenplangebiet 
 
§ 26 
Inhalt der Braunkohlenpläne 
 
§ 27 
Umweltverträglichkeit und Sozialver-
träglichkeit 
 
§ 28 
Erarbeitung und Aufstellung 
 
§ 29 
Genehmigung 
 
§ 30 
Änderung von Braunkohlenplänen 
 
 

§ 19 
Inhalt und besondere Funktionen der Re-
gionalpläne 
 
§ 20 
Erarbeitung, Aufstellung und Genehmi-
gung der Regionalpläne 
 
§ 21 
Bekanntmachung 
 
§ 22 
Bindungswirkungen von Regionalplänen  
 
4. Abschnitt:  
Planerhaltung und Zielabweichungs-
verfahren 
 
§ 23 
Planerhaltung 
 
§ 24 
Zielabweichungsverfahren 
 
5. Abschnitt:  
Regionaler Flächennutzungsplan 
 
§ 25 
Regionaler Flächennutzungsplan 
 
§ 26 
Zeitlicher und räumlicher Geltungsbe-
reich, Evaluierungsklausel  
 
§ 27 
Strategische Umweltprüfung 
 
III. Teil: 
Planverwirklichung und Plansicherung 
 
1. Abschnitt: 
Raumordnungsverfahren 
 
§ 28 
Anwendungsbereich des Raumordnungs-
verfahrens 
 
§ 29 
Feststellungen und Prüfungen im Raum-
ordnungsverfahren 
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§ 31 
Landbeschaffung 
 
Teil 7: 
Raumordnungsverfahren 
 
§ 32 
Raumordnungsverfahren 
 
Teil 8: 
Instrumente zur Planverwirkli-
chung und Plansicherung 
 
§ 33 
Befugnisse der Landesplanungsbe-
hörde 
 
§ 34 
Anpassung der Bauleitplanung 
 
§ 35 
Kommunales Planungsgebot und 
Entschädigung 
 
§ 36 
Untersagung raumbedeutsamer Pla-
nungen und Maßnahmen; Entschädi-
gung 
 
§ 37 
Abstimmungs-, Mitteilungs- und Aus-
kunftspflichten 
 
Teil 9: 
Ergänzende Vorschriften  
 
§ 38  
Ermächtigung zum Erlass von 
Rechtsverordnungen 
 
§ 39  
Übergangsvorschrift 
 
§ 40 
Inkrafttreten, Berichtspflicht“ 

§ 30 
Gebühren und Auslagen 
 
2. Abschnitt: 
Sonstige Instrumente zur Planverwirk-
lichung  
und Plansicherung 
 
§ 31 
Befugnisse der Landesplanungsbehörde 
 
§ 32 
Anpassung der Bauleitplanung 
 
§ 33 
Kommunales Planungsgebot und Ent-
schädigung 
 
§ 34 
Untersagung raumbedeutsamer Planun-
gen und Maßnahmen; Entschädigung 
 
§ 35 
Experimentierklausel 
 
§ 36 
Abstimmungs-, Mitteilungs- und Aus-
kunftspflichten 
 
IV. Teil: 
Sondervorschriften für das  
Rheinische Braunkohlenplangebiet 
 
1. Abschnitt:  
Allgemeine Vorschriften 
 
§ 37 
Braunkohlenplangebiet 
 
§ 38 
Ergänzende Vorschriften 
 
2. Abschnitt: 
Braunkohlenausschuss 
 
§ 39 
Bezeichnung, Sitz und Zusammenset-
zung 
 
§ 40 
Stimmberechtigte Mitglieder 
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§ 41 
Beratende Mitglieder 
 
§ 42 
Organisation des Braunkohlenausschus-
ses 
 
§ 43 
Aufgaben des Braunkohlenausschusses 
 
3. Abschnitt: 
Braunkohlenpläne 
 
§ 44 
Inhalt der Braunkohlenpläne 
 
§ 45 
Umweltverträglichkeit und Sozialverträg-
lichkeit  
 
§ 46 
Erarbeitung und Aufstellung 
 
§ 47 
Genehmigung und Bekanntmachung 
 
§ 48 
Änderung von Braunkohlenplänen 
 
§ 49 
Landbeschaffung 
 
V. Teil: 
Übergangs- und Schlussvorschriften 
 
§ 50 
Erlass von Rechtsverordnungen und 
Verwaltungsvorschriften 
 
§ 51 
Übergangsvorschrift 
 
§ 52 
Befristung und In-Kraft-Treten 
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2. Die Überschrift „1. Abschnitt: Auf-

gabe, Leitvorstellung und Beg-
riffsbestimmungen“ wird gestrichen.

 

 1. Teil: 
Allgemeine Vorschriften 
 
1. Abschnitt:  
Aufgabe, Leitvorstellung und Begriffs-
bestimmungen 
 

3. § 1 erhält folgende Fassung: 
 
 „§ 1  
 Raumordnung in Nordrhein-

Westfalen 
 

  
 
§ 1  
Aufgabe und Leitvorstellung  
der Raumordnung 

(1) Das Landesgebiet und seine Teil-
räume sind gemäß § 1 Raumord-
nungsgesetz zu entwickeln, zu ord-
nen und zu sichern. 
 
(2) Die Landes- und Regionalplanung 
ist nach näherer Bestimmung dieses 
Gesetzes eine gemeinschaftliche 
Aufgabe von Staat und Selbst-
verwaltung, die dem Gegenstrom-
prinzip nach dem Raumordnungs-
gesetz verpflichtet ist. “ 

 (1) Das Landesgebiet und seine Teil-
räume sowie die räumlichen Bezüge zu 
Nachbarländern, zum Gesamtraum der 
Bundesrepublik Deutschland und zu den 
Mitgliedstaaten der Europäischen Ge-
meinschaft sind durch übergeordnete, 
überörtliche und zusammenfassende 
Raumordnungspläne und durch Abstim-
mung raumbedeutsamer Planungen und 
Maßnahmen zu entwickeln, zu ordnen 
und zu sichern. Dabei sind 
 
1. unterschiedliche Anforderungen an den 

Raum aufeinander abzustimmen und 
auftretende Konflikte auszugleichen, 

 
2. Vorsorge für einzelne Raumfunktionen 

und Raumnutzungen zu treffen. 
 
(2) Die Raumordnung soll die Lan-
desentwicklung in der Weise beein-
flussen, dass unerwünschte Ent-
wicklungen verhindert und erwünschte 
Entwicklungen ermöglicht und gefördert 
werden; insbesondere ist auch hier das 
Prinzip des Gender Mainstreaming zu 
beachten. Maßgeblich sind 
 
1. die Leitvorstellung einer nachhaltigen 

Raumentwicklung gemäß § 1 Abs. 2 
Raumordnungsgesetz, 

 
2. die Grundsätze der Raumordnung ge-

mäß § 2 Abs. 2 Raumordnungsgesetz, 
 
3. im Rahmen grenzüberschreitender Zu-

sammenarbeit sowie auf europäischer 
Ebene abgestimmte Raumentwick-
lungskonzepte. 
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Den Erfordernissen einer flächen-
sparenden Raumentwicklung und der 
Schaffung von Standortvoraussetzungen 
für eine dynamische wirtschaftliche Ent-
wicklung ist besondere Bedeutung 
beizumessen. 
 
(3) Die Landes- und Regionalplanung ist 
nach näherer Bestimmung dieses Ge-
setzes eine gemeinschaftliche Aufgabe 
von Staat und Selbstverwaltung, die dem 
Gegenstromprinzip nach dem Raumord-
nungsgesetz verpflichtet ist.  
 
 

4. § 2 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 2  
Begriffsbestimmungen 
 
(1) Raumordnungspläne sind die 
Landesentwicklungspläne, die Regio-
nalpläne, die Braunkohlenpläne und 
der Regionale Flächennutzungsplan. 
 
(2) Landesplanung ist die Planung für 
das gesamte Landesgebiet. 
 
 
 
 
(3) Regionalplanung ist die Planung 
für das Gebiet der Regierungsbezirke 
Detmold und Köln, des Regio-
nalverbandes Ruhr nach Maßgabe 
des Gesetzes über den Regional-
verband Ruhr sowie der Regie-
rungsbezirke Arnsberg, Düsseldorf 
und Münster ohne das zum Regio-
nalverband Ruhr gehörende Gebiet.“ 

  
 
§ 2  
Begriffsbestimmungen 
 
(1) Landesplanung ist die Planung für das 
gesamte Landesgebiet.  
 
(2) Regionalplanung ist die Planung für 
das Gebiet der Regierungsbezirke Det-
mold und Köln, des Regionalverbandes 
Ruhr nach Maßgabe des Gesetzes über 
den Regionalverband Ruhr sowie der 
Regierungsbezirke Arnsberg, Düsseldorf 
und Münster ohne das zum Regionalver-
band Ruhr gehörende Gebiet. 
 
(3) Raumordnungspläne sind die Lan-
desentwicklungspläne (§ 17), die Regio-
nalpläne (§ 19), die Regionalen Flächen-
nutzungspläne (§ 25) und die Braunkoh-
lenpläne (§ 45). 
(4) Raumordnungsverfahren sind Verfah-
ren, in denen raumbedeutsame Planun-
gen und Maßnahmen untereinander und 
mit den Erfordernissen der Raumordnung 
abgestimmt werden. 
 
(5) Instrumente der Raumordnung sind 
neben Raumordnungsplänen und Raum-
ordnungsverfahren auch weitere Pla-
nungsinstrumente.  
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(6) Planungen und Maßnahmen sind 
raumbedeutsam, wenn durch sie Raum in 
Anspruch genommen oder die räumliche 
Entwicklung oder Funktion eines Gebie-
tes beeinflusst wird, einschließlich des 
Einsatzes der hierfür vorgesehenen öf-
fentlichen Finanzmittel. Raumbedeutsam 
können auch einzelne Vorhaben sein. 
 
(7) Im Übrigen gelten die Begriffs-
bestimmungen des § 3 Nr. 1 bis 5 des 
Raumordnungsgesetzes. 
 

5. Die Überschrift „2. Abschnitt: Staatli-
che Organisation“ wird gestrichen. 

 2. Abschnitt: 
Staatliche Organisation 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. In § 3 Nummer 2 werden die Wörter 

"einschließlich des Einsatzes raum-
wirksamer Investitionen," gestrichen. 

 

 § 3  
Landesplanungsbehörde  
 
Die für die Raumordnung zuständige 
oberste Landesbehörde (Landespla-
nungsbehörde) 
 
1. erarbeitet das Landesentwick-

lungsprogramm und den Landes-
entwicklungsplan; 

2. wirkt darauf hin, dass bei raumbe-
deutsamen Planungen und Maß-
nahmen, die für das Land von Be-
deutung sind, einschließlich des Ein-
satzes raumwirksamer Investitionen, 
die Grundsätze der Raumordnung be-
rücksichtigt und die Ziele der Raum-
ordnung beachtet werden; 

3. wirkt hin auf eine Abstimmung der 
raumbedeutsamen Planungen und 
Maßnahmen angrenzender Länder und 
Staaten, soweit sie sich auf die Raum-
ordnung im Lande Nordrhein-
Westfalen auswirken können; 

4. entscheidet im Einvernehmen mit den 
fachlich zuständigen Landesministerien 
bei Meinungsverschiedenheiten zwi-
schen Regionalplanungsbehörden un-
tereinander und mit Stellen im Sinne 
von §§ 4 und 5 Raumordnungsgesetz 
darüber, ob bei raumbedeutsamen Pla-
nungen und Maßnahmen die Ziele der 
Raumordnung beachtet sind. 
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7. § 4 wird wie folgt geändert: 
 
 

  

a) Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt ge-
fasst: 

 
 
 
 
 
 
 „Sie hat dafür zu sorgen, dass die 

Ziele der Raumordnung bei 
raumbedeutsamen Planungen 
und Maßnahmen beachtet und 
die Grundsätze und sonstigen Er-
fordernisse der Raumordnung be-
rücksichtigt werden; sie ist des-
halb in Verfahren, die solche Pla-
nungen und Maßnahmen zum 
Gegenstand haben, zu beteili-
gen.“ 

 
b) Es werden folgende neue Absät-

ze 3 und 4 eingefügt:  
 

„(3) Die Regionalplanungsbehör-
de kann an den in § 13 ROG ge-
nannten Formen der Zusammen-
arbeit mitwirken. 
 
(4) Den Regionalplanungsbehör-
den obliegt die Raum-
beobachtung im jeweiligen Pla-
nungsgebiet und die Über-
wachung nach § 9 Absatz 4 
Raumordnungsgesetz (Monito-
ring). Sie führen in Zusammenar-
beit mit den Gemeinden insbe-
sondere ein Siedlungsflächenmo-
nitoring durch. 
Sie berichten der Landespla-
nungsbehörde regelmäßig, spä-
testens nach Ablauf von drei Jah-
ren, über den Stand der Regio-
nalplanung, die Verwirklichung 
der Raumordnungspläne und 
Entwicklungstendenzen. Sie über-
wachen die erheblichen Auswir-
kungen der Durchführung der 
Raumordnungspläne auf die Um-
welt, um insbesondere frühzeitig 

 § 4 
Regionalplanungsbehörde 
 
(1) Zuständige Regionalplanungsbehör-
den sind die Bezirksregierungen Detmold 
und Köln für ihren Regierungsbezirk, die 
Geschäftsführerin bzw. der Geschäfts-
führer des Regionalverbandes Ruhr als 
staatliche Behörde für das Verbandsge-
biet des Regionalverbandes Ruhr sowie 
die Bezirksregierungen Arnsberg, Düs-
seldorf und Münster für ihren Regie-
rungsbezirk außerhalb des Ver-
bandsgebietes des Regionalverbandes 
Ruhr. 
 
(2) Die Regionalplanungsbehörde hat 
nach Maßgabe dieses Gesetzes bei der 
Erarbeitung und Aufstellung der Regio-
nalpläne mitzuwirken sowie Raumord-
nungsverfahren durchzuführen. Sie hat 
dafür zu sorgen, dass die Ziele der 
Raumordnung bei behördlichen Maß-
nahmen und bei solchen Planungen und 
Vorhaben, die für die räumliche Gestal-
tung des Planungsgebiets von Bedeutung 
sind, beachtet und die Ergebnisse von 
Raumordnungsverfahren berücksichtigt 
werden; sie ist deshalb in Verfahren, die 
solche Maßnahmen, Planungen und Vor-
haben zum Gegenstand haben, zu betei-
ligen. 
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unvorhergesehene negative Aus-
wirkungen zu übermitteln und in 
der Lage zu sein, geeignete Abhil-
femaßnahmen zu ergreifen.“  

 
Die bisherigen Absätze 3 und 4 
werden Absätze 5 und 6. 

 
 

c) Im Absatz 6 (neu) werden die 
Wörter „Bezirksplanerin oder Be-
zirksplaner“ durch die Wörter 
„Regionalplanerin oder Regional-
planer“ ersetzt. 

 

 
 
 
 
 
(3) Die Regionalplanungsbehörde ist Ge-
schäftsstelle des regionalen Pla-
nungsträgers. 
 
(4) Die oder der bei der Bezirksregierung 
für die Landes- und Regionalplanung zu-
ständige Bezirksplanerin oder Bezirks-
planer wird im Benehmen mit dem Regi-
onalrat bestellt. 

8. § 5 wird wie folgt ergänzt: 
 

 
Nach dem Wort „beachtet“ werden 
die Wörter „und die Ergebnisse von 
Raumordnungsverfahren“ durch die 
Wörter „sowie die Grundsätze und 
sonstigen Erfordernisse der Raum-
ordnung“ ersetzt. 

 
 

 § 5 
Untere staatliche Verwaltungsbehörde 
 
Die Landrätin oder der Landrat als untere 
staatliche Verwaltungsbehörde hat dafür 
zu sorgen, dass die Ziele der Raumord-
nung bei raumbedeutsamen Planungen 
und Maßnahmen im Kreise beachtet und 
die Ergebnisse von Raumordnungs-
verfahren berücksichtigt werden. 

9. In der Überschrift des dritten Ab-
schnitts wird die Angabe „3. Ab-
schnitt“ durch die Angabe „Teil 2:“ er-
setzt. 

 3. Abschnitt 
Regionale Planungsträger 
 

  § 6 
Regionale Planungsträger 
 
(1) In den Regierungsbezirken Detmold 
und Köln werden Regionalräte errichtet. 
In den Regierungsbezirken Arnsberg, 
Düsseldorf und Münster werden für das 
Gebiet außerhalb des Verbandsgebietes 
des Regionalverbandes Ruhr Regionalrä-
te errichtet. Sie erhalten die Bezeichnung 
"Regionalrat….." (Bezeichnung des Re-
gierungsbezirks). 
 

10. § 6 Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 2 wird 
wie folgt gefasst: 

 
„§§ 9, 16, 19, 32, 35 Absatz 2 Satz 2 
und 37 Absatz 3 gelten entspre-
chend.“ 

 (2) Im Verbandsgebiet des Regional-
verbandes Ruhr ist Regionalrat die Ver-
bandsversammlung des Regional-
verbandes Ruhr. Für das Gebiet des Re-
gionalverbandes Ruhr nimmt die Ver-
bandsversammlung des Regionalverban-
des Ruhr die Aufgaben des Regionalrates 
nach Maßgabe dieses Gesetzes und an-
derer Landesgesetze wahr; §§ 9, 20, 24, 
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25 Abs. 4 Satz 2, 29,  31, 32, 33 Abs. 2 
Satz 2, 34 Abs. 1 und 36 Abs. 4 gelten 
entsprechend. 
Die Landesplanungsbehörde kann Wei-
sungen nach Maßgabe dieses Gesetzes 
erteilen. 
 

11. § 7 wird wie folgt geändert: 
 

 

 § 7 
Stimmberechtigte Mitglieder des Regi-
onalrates 
 

  (1) Die stimmberechtigten Mitglieder der 
Regionalräte werden zu zwei Drittel durch 
die Vertretungen der kreisfreien Städte 
und Kreise gewählt, zu einem Drittel aus 
Reservelisten berufen. Kreisfreie Städte 
und Kreise, die dem Regionalverband 
Ruhr angehören, wählen keine Mitglieder 
in den Regionalrat ihres Regierungsbe-
zirks. Maßgeblich für die Sitzverteilung 
sind die Gemeindewahlergebnisse in den 
kreisfreien Städten und in den kreis-
angehörigen Gemeinden, die nicht dem 
Regionalverband Ruhr angehören. 
 

a) In Absatz 2 wird folgender Satz 2 
neu eingefügt: 

 
„Für die Städteregion Aachen gilt 
Satz 1 entsprechend.“ 

 
Die bisherigen Sätze 2 und 3 
werden Sätze 3 und 4. 

 

 (2) Es wählen 

  1. die kreisfreien Städte je angefangene 
200.000 Einwohner 1 Mitglied des Re-
gionalrates; 

2. die Kreise für die kreisangehörigen 
Gemeinden des Kreises insgesamt so 
viele Mitglieder des Regionalrates, wie 
sich nach der Berechnung nach Num-
mer 1 für kreisfreie Städte ergeben 
würden. 

 
 

  Ist für die kreisangehörigen Gemeinden 
eines Kreises mehr als ein Mitglied des 
Regionalrates zu wählen, so soll mindes-
tens ein Mitglied der Gruppe der Ge-
meinden bis zu 25 000 Einwohnern und 
ein Mitglied der Gruppe der Gemeinden 
über 25 000 Einwohner angehören. Sind 
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für eine kreisfreie Stadt oder für die kreis-
angehörigen Gemeinden eines Kreises 
mehrere Mitglieder des Regionalrates zu 
wählen, so gelten dafür die Grundsätze 
der Verhältniswahl. 
 

  (3) Die Sitzzahl der Regionalräte wird von 
der Bezirksregierung errechnet. Sie ist 
die Zahl der durch die Vertretungen der 
kreisfreien Städte und Kreise zu wählen-
den Mitglieder des Regionalrates erwei-
tert um die Hälfte dieser Zahl. Bei der Be-
rechnung sind Bruchteile auf ganze Zah-
len aufzurunden. 
 
(4) Die nach Absatz 2 gewählten Mitglie-
der des Regionalrates müssen in der 
kreisfreien Stadt oder in dem Kreis, von 
dem sie gewählt werden, ihre Wohnung, 
bei mehreren Wohnungen ihre Haupt-
wohnung haben. Es gelten die Vorschrif-
ten für die Wählbarkeit des Kommunal-
wahlgesetzes entsprechend. Jedes zu 
wählende Mitglied des Regionalrates ist 
derjenigen Partei oder zugelassenen 
Wählergruppe anzurechnen, die es zur 
Wahl vorgeschlagen hat. Verbundene 
Wahlvorschläge sind nicht zulässig. 
 
(5) Eine Partei oder Wählergruppe wird 
zur Sitzverteilung nur zugelassen, wenn 
sie als solche in mehr als einer Gemeinde 
vertreten ist und über eine für den Regie-
rungsbezirk zuständige einheitliche Lei-
tung verfügt. 
 
(6) Wird ein Mitglied des Regionalrates 
aufgrund eines Vorschlages einer Partei 
oder Wählergruppe gewählt, die nicht an 
der Sitzverteilung des Regionalrates nach 
Absatz 7 teilnimmt, so verringert sich die 
zu verteilende Sitzzahl entsprechend. 
 
(7) Die Sitze für die stimmberechtigten 
Mitglieder des Regionalrates werden von 
der Bezirksregierung auf die Parteien und 
Wählergruppen, die in den Gemeindever-
tretungen des Regierungsbezirks mit 
Ausnahme der zum Regionalverband 
Ruhr gehörenden kreisfreien Städte und 
Kreise vertreten sind, verteilt. Hierzu wer-
den die von den einzelnen Parteien und 
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Wählergruppen bei den Gemeindewahlen 
im Regierungsbezirk erzielten gültigen 
Stimmen zusammengezählt. Dabei blei-
ben die Gemeindewahlergebnisse im 
Gebiet des Regionalverbandes Ruhr un-
berücksichtigt. Die den Parteien und 
Wählergruppen noch zustehenden Sitze 
werden aus Reservelisten zugeteilt. Die 
Reihenfolge der Sitzzuteilung für die ein-
zelne Partei oder Wählergruppe bestimmt 
sich nach der von ihr eingereichten Re-
serveliste. Jede Partei oder Wählergrup-
pe erhält zunächst so viele Sitze, wie 
ganze Zahlen auf sie entfallen. Danach 
zu vergebende Sitze sind in der Reihen-
folge der höchsten Zahlenbruchteile zu-
zuteilen. 
 

b) In Absatz 8 wird folgender Satz 3 
neu eingefügt: 

 
 „Bei der Rundung sind  Zahlen-

bruchteile unter 0,5 auf die darun-
ter liegende Zahl abzurunden und 
Zahlenbruchteile ab 0,5 auf die 
darüber liegende Zahl aufzurun-
den.“ 

 Die Sätze 3 bis 6 werden Sätze 4 
bis 7. 

 (8) Entspricht die Sitzverteilung im Regi-
onalrat aufgrund von Absatz 7 nicht dem 
Ergebnis, das sich bei einer Sitzverteilung 
nach dem Verfahren der mathematischen 
Proportion auf der Grundlage der von den 
Parteien und Wählergruppen bei den 
Gemeindewahlen erzielten gültigen 
Stimmen ergeben würde, so ist eine neue 
Ausgangszahl für die Verteilung weiterer 
Sitze (Verhältnisausgleich) zu bilden. Da-
zu wird die Zahl der nach Absatz 7 errun-
genen Sitze derjenigen Partei oder Wäh-
lergruppe, die das günstigste Verhältnis 
der Sitze zu der auf sie entfallenen Stim-
menzahl erreicht hat, mit der Gesamtzahl 
der gültigen Stimmen vervielfältigt und 
durch die Stimmenzahl dieser Partei oder 
Wählergruppe geteilt. Aufgrund der neu-
en Ausgangszahl werden für die Parteien 
und Wählergruppen nach dem Verfahren 
der mathematischen Proportion neue Zu-
teilungszahlen errechnet und ihnen die an 
diesen Zahlen noch fehlenden Sitze aus 
den Reservelisten in der sich nach Ab-
satz 7 ergebenden Reihenfolge zugewie-
sen. Dabei werden Bewerberinnen und 
Bewerber, die bereits nach Absatz 7 ge-
wählt worden sind, nicht berücksichtigt. 
Bei den Berechnungen nach den Sätzen 
1 bis 3 bleiben die Stimmenzahlen sol-
cher Parteien und Wählergruppen außer 
Betracht, für die keine nach Absatz 9 bes-
tätigte Reserveliste eingereicht worden 
ist. Sie nehmen am Verhältnisausgleich 
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nicht teil. 
 

c) In Absatz 9 werden die Wörter 
„den Gemeindewahlen“ durch die 
Wörter „Beginn der Wahlzeit der 
Gemeindevertretungen“ ersetzt. 

 (9) Die Reserveliste ist von der für den 
Regierungsbezirk zuständigen Leitung 
der Partei oder Wählergruppe bis spätes-
tens zehn Wochen nach den Gemeinde-
wahlen der Bezirksregierung einzurei-
chen. Die Bezirksregierung hat innerhalb 
von zwei weiteren Wochen die Reserve-
liste zu bestätigen; äußert sie sich inner-
halb dieser Frist nicht, so gilt die Reser-
veliste als bestätigt. Die Reserveliste 
kann im Laufe der allgemeinen Wahlzeit 
ergänzt werden, die Ergänzung bedarf 
der Bestätigung durch die Bezirksregie-
rung. 
 

  (10) Der Regionalrat tritt spätestens in-
nerhalb von sechzehn Wochen nach Be-
ginn der Wahlzeit der Gemeindevertre-
tungen  zusammen. Diese Sitzung wird 
vom bisherigen Vorsitzenden des Regio-
nalrates einberufen. 
 

  (11) Die Mitglieder des Regionalrates 
werden für die Dauer der allgemeinen 
Wahlzeit der Vertretungen der Gemein-
den gewählt oder berufen. Die Mitglieder 
üben ihr Amt nach Ablauf der Zeit, für die 
sie gewählt oder berufen sind, bis zum 
Amtsantritt der neu gewählten oder beru-
fenen Mitglieder weiter aus. Die Mitglied-
schaft im Regionalrat erlischt, wenn die 
Voraussetzungen für die Wahl oder Beru-
fung des Mitglieds wegfallen; dies gilt 
ebenfalls, wenn die Vertretung des Krei-
ses oder der kreisfreien Stadt, von der 
das Mitglied gewählt worden ist, neu zu 
wählen ist. Von einem Wohnsitzwechsel 
eines berufenen Mitglieds innerhalb des 
Regierungsbezirks bleibt die Mitglied-
schaft im Regionalrat unberührt. 
 

d) Absatz 12 wird wie folgt geändert: 
 

1. In Satz 3 werden nach den 
Wörtern „Wählergruppe zu, 
der“ der Halbsatz wie folgt ge-
fasst „das ausgeschiedene 
oder nicht rechtswirksam ge-
wählte Mitglied zugerechnet 
worden ist.“ 

 (12) Scheidet ein gewähltes Mitglied aus 
dem Regionalrat aus oder ist seine Wahl 
rechtsunwirksam, so findet insoweit un-
verzüglich eine Ersatzwahl statt. Die Feh-
lerhaftigkeit der Wahl einzelner Mitglieder 
berührt nicht die Wirksamkeit der Wahl 
der übrigen Mitglieder. Liegt der Grund 
des Ausscheidens in der Person des Mit-
glieds, so steht das Vorschlagsrecht der 
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2. In Satz 4 werden nach den 
Wörtern „oder Wählergruppe“ 
die Wörter „eine Listenbewer-
berin oder“ eingefügt. 

Partei oder Wählergruppe zu, der der 
Ausgeschiedene oder nicht rechtswirk-
sam Gewählte zugerechnet worden ist. 
Beim Ausscheiden eines berufenen Mit-
glieds rückt auf Vorschlag der betroffenen 
Partei oder Wählergruppe ein Listenbe-
werber aus der Reserveliste nach; der 
Vorschlag bedarf der Bestätigung durch 
die Bezirksregierung. Absatz 7 findet ent-
sprechende Anwendung. 
 

  (13) Finden in den Gemeinden oder Krei-
sen eines Regierungsbezirks Wiederho-
lungswahlen statt oder werden im Laufe 
der Wahlzeit einzelne Vertretungen der 
Gemeinden oder Kreise neu gewählt, so 
sind die Sitze nach Absatz 7 unter Be-
rücksichtigung der bei der Wiederho-
lungswahl oder bei der Neuwahl erzielten 
gültigen Stimmen neu zu verteilen. Neu-
wahlen im Gebiet des Regionalverbandes 
Ruhr führen nicht zu einer Neuverteilung 
der Sitze im Regionalrat. Werden die 
Grenzen eines Regierungsbezirks geän-
dert, so hat die Bezirksregierung die Sitz-
zahl und die Sitzverteilung nach den Ab-
sätzen 2 und 7 neu zu bestimmen. Soweit 
Sitze neu zu verteilen sind, verlieren die 
bisherigen Mitglieder ihren Sitz spä-
testens im Zeitpunkt der Neuverteilung 
nach Absatz 7. 
 

12. § 8 wird wie folgt geändert: 
 
 
 

a) In Absatz 1 Satz 3 werden die 
Wörter „und der Regionalstellen 
Frau und Beruf“ gestrichen. 

 

 § 8  
Beratende Mitglieder des Regio-
nalrates 
 
(1) Die stimmberechtigten Mitglieder des 
Regionalrates berufen für die Dauer ihrer 
Amtszeit 6 beratende Mitglieder zum Re-
gionalrat aus den im Regierungsbezirk 
zuständigen Industrie- und Handelskam-
mern, Handwerkskammern und der Land-
wirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen 
sowie den im Regierungsbezirk tätigen 
Gewerkschaften und Arbeitgeberverbän-
den hinzu. Von ihnen soll die Hälfte auf 
Arbeitgeber, die Hälfte auf Arbeitnehmer 
entfallen. Zusätzlich berufen die stimmbe-
rechtigten Mitglieder je ein Mitglied mit 
beratender Stimme aus den im Regie-
rungsbezirk tätigen Sportverbänden, den 
nach Naturschutzrecht durch das zustän-
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dige Landesministerium anerkannten Na-
turschutzverbänden sowie der kommuna-
len Gleichstellungsstellen und der Regio-
nalstellen Frau und Beruf hinzu. Die ge-
nannten Organisationen können dem Re-
gionalrat Vorschläge für die Berufung ein-
reichen. Beruft der Regionalrat ein vorge-
schlagenes Mitglied nicht und sind keine 
weiteren Vorschläge vorhanden, so kön-
nen die betroffenen Organisationen er-
neut einen Vorschlag einreichen; der Re-
gionalrat ist dann an den Vorschlag ge-
bunden. Wenn keine erneuten Vor-
schläge unterbreitet werden, verringert 
sich die Zahl der beratenden Mitglieder 
entsprechend. Die Einzelheiten des Beru-
fungsverfahrens sind vom Regionalrat in 
der Geschäftsordnung zu regeln. 
 

b) In Absatz 2 Satz 2 werden die 
Wörter, “das Mitglied der Regio-
nalstellen Frau und Beruf, das im 
Dienst eines Kreises oder einer 
Gemeinde steht, und“ gestrichen. 

 

 (2) Die beratenden Mitglieder müssen ih-
re Wohnung, bei mehreren Wohnungen 
ihre Hauptwohnung, oder ihre Beschäfti-
gungsstelle im Regierungsbezirk haben. 
Wer bei der Wahl in die Vertretung eines 
Kreises und einer Gemeinde Be-
schränkungen nach § 13 Abs. 1 und 6 
des Kommunalwahlgesetzes unterliegt, 
kann nicht zum beratenden Mitglied des 
Regionalrates berufen werden; dies gilt 
nicht für das Mitglied der Regionalstellen 
Frau und Beruf, das im Dienst eines Krei-
ses oder einer Gemeinde steht, und das 
Mitglied der kommunalen Gleichstel-
lungsstellen. 
 

  (3) Je eine Vertreterin oder ein Vertreter 
der Landschaftsverbände Rheinland oder 
Westfalen-Lippe, der kreisfreien Städte 
und der Kreise des Regierungsbezirks 
außerhalb des Verbandsgebietes des 
Regionalverbandes Ruhr nehmen mit be-
ratender Stimme an Sitzungen des Regi-
onalrates teil. 
 

  (4) § 7 Abs. 11 findet entsprechende An-
wendung. 
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13. § 9 wird wie folgt geändert:  
 

 

 § 9 
Aufgaben 
 
(1) Der Regionalrat trifft die sachlichen 
und verfahrensmäßigen Entscheidungen 
zur Erarbeitung des Regionalplanes und 
beschließt die Aufstellung. Das Erarbei-
tungsverfahren wird von der Regionalpla-
nungsbehörde durchgeführt; sie ist an die 
Weisungen des Regionalrates gebunden. 
Die Mitglieder des Regionalrates können 
jederzeit von der Regionalplanungsbe-
hörde über den Stand des Erarbeitungs-
verfahrens mündliche Auskunft verlan-
gen. Der Regionalrat kann einzelne sei-
ner Mitglieder mit der Einsichtnahme in 
die Planungsunterlagen beauftragen; er 
hat dem Antrag einer Fraktion oder eines 
Fünftels seiner stimmberechtigten Mit-
glieder auf Einsichtnahme stattzugeben. 
 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:  
 

Satz 2 wird wie folgt gefasst:  
 
Sie berät mit dem Regionalrat die 
Vorbereitung und Festlegung von 
raumbedeutsamen und struktur-
wirksamen Planungen sowie För-
derprogramme und 
–maßnahmen des Landes von 
regionaler Bedeutung, z.B. auf 
den Gebieten: 
 
Städtebau,  
Verkehr (soweit nicht in Absatz 4 
geregelt),  
Freizeit- und Erholungswesen, 
Tourismus,  
Landschaftspflege,  
Wasserwirtschaft,  
Abfallbeseitigung und Altlasten,  
Kultur.“ 

 

 (2) Die Bezirksregierung unterrichtet den 
Regionalrat über alle regional bedeutsa-
men Entwicklungen. Sie berät mit dem 
Regionalrat die Vorbereitung und Festle-
gung von raumbedeutsamen und struk-
turwirksamen Planungen sowie Förder-
programmen und -maßnahmen des Lan-
des von regionaler Bedeutung auf fol-
genden Gebieten: 
 
 
 
 
1. Städtebau,  
2. Wohnungsbau,  
3. Schul- und Sportstättenbau,  
4. Krankenhausbau,  
5. Verkehr (soweit nicht in Absatz 4 gere-

gelt),  
6. Freizeit- und Erholungswesen,  
7. Landschaftspflege,  
8. Wasserwirtschaft,  
9. Abfallbeseitigung und Altlasten,  
10.Kultur, 
11. Tourismus. 
 

  Der Regionalrat kann jederzeit von der 
Bezirksregierung Auskunft über Stand 
und Vorbereitung dieser Planungen, Pro-
gramme und Maßnahmen verlangen; er 
hat dem Antrag eines Fünftels seiner 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 14. Wahlperiode Drucksache 14/10088 

 20 

stimmberechtigten Mitglieder auf Aus-
kunft stattzugeben. 
 
(3) Der Regionalrat kann auf der Grund-
lage des Landesentwicklungsprogramms, 
des Landesentwicklungsplans und der 
Regionalpläne Vorschläge für Förderpro-
gramme und -maßnahmen von regionaler 
Bedeutung unterbreiten. Dabei sind Vor-
schläge aus der Region, insbesondere 
der Regionalkonferenzen zu berücksich-
tigen, zusammenzuführen und zu bewer-
ten; der Regionalrat nimmt eine Prioritä-
tensetzung vor. Weicht das zuständige 
Ministerium von den Vorschlägen der 
Regionalräte ab, ist dies im Einzelnen zu 
begründen. 
 

b) In Absatz 4 Satz 1 werden die 
Wörter „, der integrierten Gesamt-
verkehrsplanung“ und die Wörter 
„und den öffentlichen Personen-
nahverkehr“ gestrichen.   

 

 (4) Der Regionalrat beschließt auf der 
Grundlage des Landesentwick-
lungsprogramms, des Landesent-
wicklungsplans, der integrierten Ge-
samtverkehrsplanung und der Regi-
onalpläne über die Vorschläge der Regi-
on für die Verkehrsinfrastrukturplanung 
(gesetzliche Bedarfs- und Ausbaupläne 
des Bundes und des Landes) sowie für 
die jährlichen Ausbauprogramme für 
Landesstraßen und Förderprogramme für 
den kommunalen Straßenbau und den 
öffentlichen Personennahverkehr. Dazu 
unterrichtet die Bezirksregierung - bei 
Bundesfernstraßen und Landesstraßen 
betreffenden Plänen und Programmen in 
Abstimmung mit dem Landesbetrieb 
Straßenbau - den Regionalrat frühzeitig 
über die Absicht, derartige Pläne oder 
Programme aufzustellen oder zu ändern. 
Die Bezirksregierung - bei Bundes-
fernstraßen und Landesstraßen betref-
fenden Plänen und Programmen in Ab-
stimmung mit dem Landesbetrieb Stra-
ßenbau - stellt dem Regionalrat die hierzu 
erforderlichen Unterlagen zur Verfügung 
und erteilt auf Verlangen jederzeit Aus-
kunft über den Stand und die Vorberei-
tung der Pläne und Programme. Weicht 
das für den Verkehr zuständige Ministeri-
um von den Vorschlägen des Regionalra-
tes ab, ist dies in einer Stellungnahme zu 
begründen. Die Regionalräte legen für 
Um- und Ausbau von Landesstraßen bis 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 14. Wahlperiode Drucksache 14/10088 

 21

zu 3 Mio. € Gesamtkosten je Maßnahme 
nach Lage des Landeshaushalts Prioritä-
ten fest. Es dürfen keine Maßnahmen fi-
nanziert werden, denen das zuständige 
Ministerium im Einzelfall widersprochen 
hat. 
 

c) In Absatz 5 werden nach den 
Wörtern „die Ziele der Raumord-
nung beachtet“ die Wörter " sowie 
die Grundsätze und sonstigen Er-
fordernisse der Raumordnung be-
rücksichtigt" eingefügt. 

 

 (5) Der Regionalrat berät die Lan-
desplanungsbehörde und wirkt durch Be-
ratung der Gemeinden und Ge-
meindeverbände seines Regie-
rungsbezirks darauf hin, dass die Ziele 
der Raumordnung beachtet werden. 

  § 10  
Organisation des Regionalrats 
 
(1) Der Regionalrat wählt für die Dauer 
seiner Wahlzeit aus der Mitte der stimm-
berechtigten Mitglieder unter Leitung des 
lebensältesten stimmberechtigten Mit-
gliedes des Regionalrates ohne Ausspra-
che seine Vorsitzende oder seinen Vor-
sitzenden und deren Stellvertreterin oder 
dessen Stellvertreter. Er kann mehrere 
Stellvertreter oder Stellvertreterinnen 
wählen. 
 

14. In § 10 Absatz 2 Satz 2 werden nach 
den Wörtern „Er wird“ die Wörter „von 
der Vorsitzenden oder“ angefügt. 

 

 (2) Der Regionalrat tritt mindestens vier-
mal jährlich zusammen. Er wird vom Vor-
sitzenden unter Bekanntgabe der Tages-
ordnung einberufen. Der Regionalrat ist 
unverzüglich einzuberufen, wenn ein 
Fünftel seiner stimmberechtigten Mitglie-
der es verlangt. 
 
(3) Der Regionalrat gibt sich eine Ge-
schäftsordnung. 
 
(4) Die Sitzungen des Regionalrates sind 
öffentlich. Die Öffentlichkeit kann für ein-
zelne Angelegenheiten durch Beschluss 
des Regionalrates ausgeschlossen wer-
den. 
 
(5) Zur Vorbereitung der Beschluss-
fassung des Regionalrates können Kom-
missionen gebildet werden. Sie sollen der 
Stärke der einzelnen Parteien oder Wäh-
lergruppen des Regionalrates entspre-
chend zusammengesetzt sein. In die 
Kommissionen können auch Personen 
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entsandt werden, die nicht Mitglied des 
Regionalrates sind. Das Nähere ist vom 
Regionalrat in der Geschäftsordnung zu 
regeln. 
 

  § 11 
Rechte und Pflichten der Mitglieder 
 
(1) Die Mitglieder des Regionalrates sind 
verpflichtet, in ihrer Tätigkeit ausschließ-
lich nach dem Gesetz und ihrer freien, 
nur durch Rücksicht auf das öffentliche 
Wohl bestimmten Überzeugung zu han-
deln; sie sind an Aufträge nicht gebun-
den. 
 
(2) Die Tätigkeit als Mitglied des Re-
gionalrates gilt als ehrenamtliche Tätig-
keit. Eine Verpflichtung zur Übernahme 
dieser ehrenamtlichen Tätigkeit besteht 
nicht. Die Vorschriften des § 30 der Ge-
meindeordnung gelten mit der Maßgabe 
entsprechend, dass über die Ge-
nehmigung für eine Aussage oder Erklä-
rung über Angelegenheiten nach § 8 Abs. 
2 der Regionalrat im Einvernehmen mit 
der Bezirksregierung entscheidet. In Eil-
fällen kann an Stelle des Regionalrates 
die oder der Vorsitzende entscheiden. 
 

15. Die Überschrift „II. Teil: Raumord-
nungspläne“ und „1. Abschnitt: Ge-
meinsame Vorschriften“ werden wie 
folgt ersetzt: 

 
„Teil 3: 
Gemeinsame Vorschriften für 
Raumordnungspläne“ 
 

  
 
 
II. Teil: 
Raumordnungspläne 
 
1. Abschnitt: 
Gemeinsame Vorschriften 
 

  § 12 
Darstellung der Grundsätze und Ziele 
 
Die Grundsätze und Ziele der Raumord-
nung werden im Landes-
entwicklungsprogramm sowie in den 
Raumordnungsplänen dargestellt. Raum-
ordnungspläne sind Landes-
entwicklungsplan, Regionalplan, Re-
gionaler Flächennutzungsplan und 
Braunkohlenplan. 
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16. Die §§ 12 bis 16 werden wie folgt er-
setzt: 

 
„§ 12 
Allgemeine Vorschriften für Raum-
ordnungspläne 
 
(1) Raumordnungspläne bestehen 
aus textlichen oder zeichnerischen 
Festlegungen mit zugeordneten Er-
läuterungen.  
 
(2) Sofern nicht ausdrücklich anders 
festgelegt, haben Vorranggebiete 
zugleich die Wirkung von Eig-
nungsgebieten. 
 
 

  
 
 
§ 13  
Inhalt der Raumordnungspläne 
 
(1) Raumordnungspläne bestehen aus 
textlichen und zeichnerischen Festlegun-
gen mit zugeordneten Erläuterungen. Zie-
le der Raumordnung sind als solche zu 
kennzeichnen. Die Raumordnungspläne 
können in sachlichen und räumlichen 
Teilabschnitten aufgestellt werden. Den 
Raumordnungsplänen ist eine Begrün-
dung beizufügen. 

  (2) Die Raumordnungspläne sollen Fest-
legungen zur Raumstruktur nach Maßga-
be des § 7 Abs. 2 Raumordnungsgesetz 
enthalten. 
 

(3) Vorliegende Fachbeiträge sind bei 
der Erarbeitung von Raumord-
nungsplänen zu berücksichtigen. 

 

 (3) Die Raumordnungspläne haben 
Fachbeiträge insbesondere aus den Be-
reichen des Natur- und Land-
schaftsschutzes, der Forstwirtschaft, der 
Landwirtschaft, des Gewässer- und des 
Bodenschutzes sowie der Rohstoffsiche-
rung, des Verkehrs und der gewerblichen 
Wirtschaft zu berücksichtigen. 

(4) Ist bei der Aufstellung von Raum-
ordnungsplänen eine Umweltprüfung 
erforderlich, ist diese nach § 9 ROG 
durchzuführen. 
 
(5) Die Landesentwicklungspläne 
sind mit benachbarten Bundeslän-
dern, die übrigen Raumordnungsplä-
ne mit angrenzenden Planungsräu-
men abzustimmen. 

 

 (4) Die Raumordnungspläne sollen raum-
bedeutsame Planungen und Maßnahmen 
von öffentlichen Stellen und Personen 
des Privatrechts nach § 4 Abs. 3 Raum-
ordnungsgesetz berücksichtigen, die zur 
Aufnahme in Raumordnungspläne geeig-
net und nach Maßgabe von § 15 Abs. 1 
zur Koordinierung von Raumansprüchen 
erforderlich sind und die durch Ziele der 
Raumordnung gesichert werden können.  

  (5) In Raumordnungsplänen können Ge-
biete festgelegt werden, 
 

  1. die für bestimmte raumbedeutsame 
Funktionen oder Nutzungen vorgese-
hen sind und andere raumbedeutsame 
Nutzungen in diesem Gebiet aus-
schließen, soweit diese mit den vor-
rangigen Funktionen, Nutzungen oder 
Zielen der Raumordnung nicht ver-
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einbar sind (Vorranggebiete), 
2. in denen bestimmte raumbedeutsame 

Funktionen oder Nutzungen bei der 
Abwägung mit konkurrierenden raum-
bedeutsamen Nutzungen besonderes 
Gewicht beigemessen werden soll 
(Vorbehaltsgebiete), 

3. die für bestimmte raumbedeutsame 
Maßnahmen geeignet sind, die städte-
baulich nach § 35 BauGB zu beurteilen 
sind und an anderer Stelle im Pla-
nungsgebiet ausgeschlossen werden 
(Eignungsgebiete). 

 
Sofern nicht ausdrücklich anders festge-
legt, haben die Vorranggebiete zugleich 
die Wirkung von Eignungsgebieten.  
 

§ 13 
Beteiligung bei der Aufstellung 
von Raumordnungsplänen  
 
(1) Das Beteiligungsverfahren richtet 
sich nach § 10 Raumordnungsgesetz. 
Der Entwurf des Raumordnungsplans 
mit seiner Begründung ist für die 
Dauer von mindestens zwei Monaten 
bei der Regionalplanungsbehörde 
sowie den Kreisen und kreisfreien 
Städten, auf deren Bereich sich die 
Planung erstreckt, öffentlich auszule-
gen und kann ergänzend elektronisch 
veröffentlicht werden. Bei Planände-
rung kann die Frist auf einen Monat 
verkürzt werden.  
Ort und Dauer der Auslegung sowie 
die Internetadresse sind mindestens 
zwei Wochen vorher im jeweiligen 
Bekanntmachungsorgan bekannt zu 
machen; dabei ist darauf hinzuwei-
sen, dass Stellungnahmen während 
der Auslegungsfrist abgegeben wer-
den können. 

 
(2) Wird bei der Aufstellung eines 
Raumordnungsplans eine Umwelt-
prüfung durchgeführt, sind zusätzlich 
der Umweltbericht sowie weitere, 
nach Einschätzung der für den 
Raumordnungsplan zuständigen Stel-
le zweckdienliche Unterlagen gemäß 
Absatz 1 auszulegen. 

 § 14 
Erarbeitung der Raumordnungspläne 
 
 
(1) Bei der Aufstellung der Raum-
ordnungspläne sind die Grundsätze der 
Raumordnung gegeneinander und unter-
einander abzuwägen. Sonstige öffentliche 
Belange sowie private Belange sind in 
der Abwägung zu berücksichtigen, soweit 
sie auf der jeweiligen Planungsebene er-
kennbar und von Bedeutung sind. 
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(3) Wird der Planentwurf nach Durch-
führung der Verfahren nach den Ab-
sätzen 1 und 2 wesentlich geändert, 
ist der geänderte Teil erneut auszule-
gen; insoweit sind die Stellungnah-
men erneut einzuholen. Die Dauer 
der Auslegung und die Frist zur Stel-
lungnahme kann angemessen ver-
kürzt werden. 

 

 
(2) Die öffentlichen Stellen und Personen 
des Privatrechts nach § 4 Raumord-
nungsgesetz, die durch den Raumord-
nungsplan in ihrem Aufgabenbereich be-
troffen sein könnten, sind zu beteiligen. 
Sie sind schriftlich zur Mitwirkung aufzu-
fordern. Ihnen ist der Planentwurf, die 
Begründung der Planerarbeitung und der 
Umweltbericht gemäß § 15 zu übersen-
den. Ihnen ist eine Frist von mindestens 
drei Monaten zu setzen, innerhalb der sie 
Anregungen zum Planentwurf und zum 
Umweltbericht vorbringen können. Bei 
Planänderungen kann die Frist auf einen 
Monat gekürzt werden. 
 
(3) Der Entwurf des Raumordnungsplans 
ist zusammen mit der Begründung und 
dem Umweltbericht von den Regionalpla-
nungsbehörden sowie den Kreisen und 
kreisfreien Städten, auf deren Bereich 
sich die Planung erstreckt, für die Dauer 
von mindestens zwei Monaten öffentlich 
auszulegen. Bei Planänderung kann die 
Frist auf einen Monat verkürzt werden. 
Ort und Dauer der Auslegung sind min-
destens zwei Wochen zuvor ortsüblich 
bekannt zu machen. In der Bekanntma-
chung ist darauf hinzuweisen, dass eine 
Umweltprüfung durchgeführt wird und 
dass Personen, die in ihren Belangen be-
rührt werden und öffentliche Stellen, de-
ren Aufgabenbereich von den Umwelt-
auswirkungen berührt werden, Stellung 
zum Planentwurf, zur Begründung und 
zum Umweltbericht während der Ausle-
gungsfrist nehmen können.  
 
(4) Wird der Raumordnungsplan voraus-
sichtlich erhebliche Auswirkungen auf die 
Umwelt eines anderen Staates haben, so 
ist dessen Beteiligung im Sinne des Lan-
desplanungsgesetzes durchzuführen. 
Teilt der andere Staat mit, dass er Kon-
sultationen wünscht, so werden solche 
über die voraussichtlichen grenzüber-
schreitenden Auswirkungen, die die 
Durchführung des Plans auf die Umwelt 
hat, und über die geplanten Maßnahmen, 
die der Verminderung oder Vermeidung 
solcher Auswirkungen dienen sollen, ge-
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führt. Dabei ist das Benehmen mit den 
Bundesbehörden erforderlich. Finden 
grenzüberschreitende Konsultationen 
statt, so ist sicherzustellen, dass die Öf-
fentlichkeit und die Behörden des ande-
ren Staates, die in ihrem umweltbezoge-
nen Aufgabenbereich von den durch die 
Durchführung des Plans verursachten 
Umweltauswirkungen betroffen sein 
könnten, beteiligt werden. Dazu werden 
sie unterrichtet und erhalten Gelegenheit, 
spätestens während des innerstaatlichen 
Beteiligungsverfahrens innerhalb einer 
angemessenen Frist, die in der Regel drei 
Monate nicht überschreiten soll, Stellung 
zu nehmen. Zu Beginn der Konsultatio-
nen ist ein angemessener Zeitrahmen für 
ihre Dauer zu vereinbaren. Soweit die 
Voraussetzungen der Gegenseitigkeit 
und Gleichwertigkeit erfüllt sind, kann ei-
ne Übersetzung geeigneter Angaben bei-
gefügt werden. Die Genehmigung oder 
Nicht-Genehmigung des Plans durch die 
zuständige Behörde ist öffentlich bekannt 
zu machen. 
 
(5) In der Abwägung sind auch die Erhal-
tungsziele oder der Schutzzweck der Ge-
biete von gemeinschaftlicher Bedeutung 
und der Europäischen Vogelschutzgebie-
te im Sinne des Bundesnaturschutz-
gesetzes und des Landschaftsgesetzes 
zu berücksichtigen; soweit diese erheb-
lich beeinträchtigt werden können, sind 
die Vorschriften des Landschaftsgesetzes 
über die Zulässigkeit oder Durchführung 
von Projekten sowie die Einholung der 
Stellungnahme der Kommission und 
Maßnahmen zur Sicherung des Zu-
sammenhangs des ökologischen Netzes 
„Natura 2000“ anzuwenden (Prüfung 
nach Richtlinie 92/43/EWG). Der nach § 
15 erstellte Umweltbericht, die nach Ab-
satz 2 und Absatz 3 abgegebenen Stel-
lungnahmen sowie die Ergebnisse von 
nach Absatz 4 geführten grenz-
überschreitenden Konsultationen und die 
in ihrem Rahmen abgegebenen Stellung-
nahmen sind in der Abwägung zu be-
rücksichtigen. 
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(6) Bei Bekanntmachung des Plans sind 
folgende Informationen öffentlich auszu-
legen: 
 
1. der genehmigte Plan, 
2. die Begründung der Planaufstellung 

mit einer zusammenfassenden Erklä-
rung, wie Umwelterwägungen in den 
Plan einbezogen wurden, wie der Um-
weltbericht sowie die Stellungnahmen 
und Einwendungen berücksichtigt wur-
den, aus welchen Gründen geprüfte Al-
ternativen dem Plan nicht zugrunde ge-
legt wurden und welche Überwa-
chungsmaßnahmen gemäß Absatz 7 
vorgesehen sind. 

 
(7) Den Regionalplanungsbehörden ob-
liegt die Raumbeobachtung im jeweiligen 
Planungsgebiet. Sie berichten der Lan-
desplanungsbehörde jährlich über den 
Stand der Regionalplanung, die Ver-
wirklichung der Regionalpläne und Ent-
wicklungstendenzen. Sie überwachen die 
erheblichen Auswirkungen der Durch-
führung der Regionalpläne auf die Um-
welt, um insbesondere frühzeitig unvor-
hergesehene negative Auswirkungen zu 
übermitteln und in der Lage zu sein, ge-
eignete Abhilfemaßnahmen zu ergreifen. 
 
(8) Raumordnungspläne können jederzeit 
in dem für ihre Aufstellung geltenden Ver-
fahren geändert oder ergänzt werden. 
 

  § 15  
Umweltprüfung 
 
(1) Im Rahmen der Aufstellung von 
Raumordnungsplänen ist eine Um-
weltprüfung durchzuführen und ein Um-
weltbericht zu erstellen. In dem Umwelt-
bericht sind die voraussichtlichen erhebli-
chen Auswirkungen, die die Durchführung 
des Plans auf die Umwelt hat, sowie an-
derweitige Planungsmöglichkeiten, die 
die Ziele und den räumlichen Anwen-
dungsbereich des Plans berücksichtigen, 
zu ermitteln, zu beschreiben und zu be-
werten. Der Umweltbericht kann Teil der 
Begründung des Raumordnungsplans 
sein. Er ist gemäß den Kriterien des An-
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hangs I der Richtlinie 2001/42/EG zu 
erstellen. Es können alle verfügbaren re-
levanten Informationen über die Umwelt-
auswirkungen des Plans herangezogen 
werden, die auf anderen Ebenen des 
Entscheidungsprozesses oder aufgrund 
anderer Vorschriften gesammelt wurden. 
 
(2) Der Umweltbericht nach Absatz 1 ent-
hält die Angaben, die vernünftigerweise 
verlangt werden können, und berücksich-
tigt dabei den gegenwärtigen Wissens-
stand und aktuelle Prüfmethoden, Inhalt 
und Detaillierungsgrad des Plans, dessen 
Stellung im Entscheidungsprozess sowie 
das Ausmaß, in dem bestimmte Aspekte 
zur Vermeidung von Mehrfachprüfungen 
auf den unterschiedlichen Ebenen des 
Entscheidungsprozesses am besten ge-
prüft werden können. Die Erstellung des 
Umweltberichtes kann mit anderen Prü-
fungen zur Ermittlung oder Bewertung 
von Umweltauswirkungen verbunden 
werden. 
 
(3) Der Untersuchungsumfang der Um-
weltprüfung und der Detaillierungsgrad 
des Umweltberichts sind vor seiner Erar-
beitung festzulegen. Die öffentlichen Stel-
len und Personen des Privatrechts nach § 
4 Raumordnungsgesetz, die durch den 
Raumordnungsplan in ihrem Aufga-
benbereich betroffen sein könnten sind zu 
beteiligen. Die Beteiligung soll sich auf 
Gegenstand, Umfang und Methoden so-
wie sonstige erhebliche Fragen der 
Durchführung der Umweltprüfung erstre-
cken. Sachverständige und Dritte können 
hinzugezogen werden. 
 
(4) Bei Regionalplänen kann die Umwelt-
prüfung auf zusätzliche oder andere er-
hebliche Umweltauswirkungen be-
schränkt werden, wenn der Raumord-
nungsplan für das Landesgebiet, aus 
dem der Regionalplan zu entwickeln ist, 
bereits eine Umweltprüfung im Sinne der 
Richtlinie 2001/42/EG enthält. 
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  § 16 
Landesentwicklungsprogramm 
 
Das Landesentwicklungsprogramm wird 
als Gesetz beschlossen. Es enthält 
Grundsätze und allgemeine Ziele der 
Raumordnung für die Gesamtentwicklung 
des Landes und für alle raumbedeut-
samen Planungen und Maßnahmen ein-
schließlich der raumwirksamen Investitio-
nen. Die Landesplanungsbehörde hat im 
Erarbeitungsverfahren die Gemeinden 
und Gemeindeverbände, für die eine An-
passungspflicht begründet werden soll, 
oder deren Zusammenschlüsse zu betei-
ligen. 

§ 14 
Bekanntmachung von Raumord-
nungsplänen 
 
Der Landesentwicklungsplan, der Be-
kanntmachungserlass für die Regio-
nalpläne und die Genehmigung der 
Braunkohlenpläne und des Regiona-
len Flächennutzungsplans werden im 
Gesetz- und Verordnungsblatt für das 
Land Nordrhein-Westfalen bekannt 
gemacht. Mit der Bekanntmachung 
wird der Raumordnungsplan wirksam.
Die Landesentwicklungspläne können 
bei der Landesplanungsbehörde und 
den Regionalplanungsbehörden, die 
übrigen Raumordnungspläne zusätz-
lich bei den Kreisen und Gemeinden, 
auf deren Bereich sich die Planung 
erstreckt, eingesehen werden; in der 
Bekanntmachung wird darauf hinge-
wiesen. 

 

  

§ 15 
Planerhaltung 
 
Die Unbeachtlichkeit von Verfahrens- 
und Formvorschriften dieses Geset-
zes richtet sich nach § 12 Raumord-
nungsgesetz. Die nach § 12 Absatz 5 
Raumordnungsgesetz zuständige 
Stelle ist für die Landes-
entwicklungspläne die Landes-
planungsbehörde, für die übrigen 
Raumordnungspläne die Regional-
planungsbehörde. 
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§ 16 
Zielabweichungsverfahren 
 
(1) Von Zielen der Raumordnung 
kann im Einzelfall in einem besonde-
ren Verfahren abgewichen werden, 
wenn die Grundzüge der Planung 
nicht berührt werden und die Abwei-
chung unter raumordnerischen Ge-
sichtspunkten vertretbar ist. Das Ziel-
abweichungsverfahren kann mit ei-
nem Raumordnungsverfahren ver-
bunden werden. 
 
(2) Antragsbefugt sind die öffentli-
chen Stellen und Personen des Pri-
vatrechts, die das Ziel der Raumord-
nung zu beachten haben. 
 
(3) Zuständig für das Zielabwei-
chungsverfahren beim Landes-
entwicklungsplan ist die Lan-
desplanungsbehörde. Sie entscheidet 
im Einvernehmen mit den fachlich zu-
ständigen Ministerien und im Beneh-
men mit dem für die Landesplanung 
zuständigen Ausschuss des Land-
tags. 
 
(4) Die Regionalplanungsbehörde ist 
zuständig für das Zielabweichungs-
verfahren bei Regionalplänen. Sie 
entscheidet im Benehmen mit den 
fachlich betroffenen öffentlichen Stel-
len und im Einvernehmen mit der Be-
legenheitsgemeinde und dem regio-
nalen Planungsträger.“ 
 

  

17. Nach § 16 wird folgender Teil einge-
fügt:  

 
„Teil 3.1: 
Besondere Vorschrift für das Lan-
desentwicklungsprogramm 
 
§ 16 a  
Landesentwicklungsprogramm 
 
Das Landesentwicklungsprogramm 
wird als Gesetz beschlossen. Es ent-
hält Ziele und Grundsätze der Raum-
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ordnung. Für das von der Landespla-
nungsbehörde durchzuführende Er-
arbeitungsverfahren gelten §§ 9 und 
10 des Raumordnungsgesetzes ent-
sprechend.“ 

 
18. Die Überschrift „2. Abschnitt: Beson-

dere Vorschriften für den Landesent-
wicklungsplan“ wird wie folgt gefasst: 

 
 „Teil 4: 
 Besondere Vorschriften für die 

Landesentwicklungs- und die Re-
gionalpläne“  

 

  
 
 
 
 
2. Abschnitt:  
Besondere Vorschriften  
für den Landesentwicklungsplan 

19. § 17 wird wie folgt gefasst: 
 
 „§ 17 
 Inhalt und Aufstellung des Lan-

desentwicklungsplans 
 

  
 
§ 17 
Inhalt des Landesentwicklungsplanes 

(1) Der Landesentwicklungsplan legt 
die Ziele und Grundsätze der Raum-
ordnung für die Gesamtentwicklung 
des Landes fest. Die raumbedeutsa-
men Erfordernisse und Maßnahmen 
des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege sind gemäß Land-
schaftsgesetz unter Abwägung mit 
den anderen raumbedeutsamen Pla-
nungen in den Landesentwicklungs-
plan aufzunehmen. 
Die Festlegungen nach Satz 1 kön-
nen in sachlichen und räumlichen 
Teilplänen erfolgen.  
Er wird von der Landesplanungs-
behörde im Einvernehmen mit den 
fachlich zuständigen Landes-
ministerien erarbeitet; die Auslegung 
nach § 13 erfolgt bei den Regional-
planungsbehörden. Nach Durchfüh-
rung des Aufstellungsverfahrens leitet 
die Landesregierung die Planentwür-
fe dem Landtag mit einem Bericht 
über das Aufstellungsverfahren zu. 
(2) Der Landesentwicklungsplan wird 
von der Landesregierung mit Zu-
stimmung des Landtags als Rechts-
verordnung beschlossen.“ 
 
 
 

 Der Landesentwicklungsplan legt auf 
Grundlage des Landesentwicklungs-
programms Ziele der Raumordnung für 
die Gesamtentwicklung des Landes fest. 
Die raumbedeutsamen Erfordernisse und 
Maßnahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege sind gemäß Land-
schaftsgesetz unter Abwägung mit den 
anderen raumbedeutsamen Planungen in 
den Landesentwicklungsplan aufzu-
nehmen. 
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20. § 18 wird gestrichen. 
 

 § 18 
Aufstellung und Bekanntmachung 
 
(1) Nach Durchführung des Erarbei-
tungsverfahrens entsprechend § 14 leitet 
die Landesregierung die Planentwürfe 
dem Landtag mit einem Bericht über das 
Erarbeitungsverfahren zu. Der Lan-
desentwicklungsplan wird von der Lan-
desregierung im Einvernehmen mit dem 
für die Landesplanung zuständigen Aus-
schuss des Landtags als Rechtsverord-
nung aufgestellt. 
 
(2) Der Landesentwicklungsplan wird im 
Gesetz- und Verordnungsblatt für das 
Land Nordrhein-Westfalen bekannt ge-
macht. In der Bekanntmachung ist darauf 
hinzuweisen, dass der bezeichnete Plan 
und die Begründung der Planaufstellung 
mit einer zusammenfassenden Umwelt-
erklärung im Sinne von § 14 Abs. 6 Nr. 2 
bei der Landesplanungsbehörde und den 
Regionalplanungsbehörden sowie den 
Kreisen und kreisfreien Städten, auf de-
ren Bereich sich die Planung erstreckt, 
zur Einsicht für jedermann niedergelegt 
werden. 
 
(3) Die zusammenfassende Erklärung im 
Sinne von Artikel IX Abs. 1 Richtlinie 
2001/42/EG beinhaltet eine Beschrei-
bung, wie Umwelterwägungen in den 
Plan einbezogen wurden, wie der nach § 
15 erstellte Umweltbericht, die nach § 14 
Abs. 2 und Abs. 3 abgegebenen Stellung-
nahmen sowie die Ergebnisse von den 
nach § 14 Abs. 4 durchgeführten grenz-
überschreitenden Konsultationen und den 
in ihrem Rahmen abgegebenen Stellung-
nahmen in der Abwägung berücksichtigt 
wurden, aus welchen Gründen der Plan 
nach Abwägung mit den geprüften ver-
nünftigen Alternativen gewählt wurde und 
welche Maßnahmen zur Überwachung im 
Sinne von § 14 Abs. 7 beschlossen wur-
den. 
 
(4) Den Beteiligten, die ihren Sitz nicht im 
Geltungsbereich des Planes haben, wird 
die Einsicht in den Plan und die Begrün-
dung mit der zusammenfassenden Um-
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welterklärung ermöglicht. Dabei ist die 
Stelle, bei der die vorgenannten Unterla-
gen eingesehen werden können, ortsüb-
lich bekannt zu machen. 
 
(5) Der Landesentwicklungsplan kann je-
derzeit in dem für seine Aufstellung gel-
tenden Verfahren geändert oder ergänzt 
werden. 
 

21. Die Überschrift „3. Abschnitt:  
 
 "Besondere Vorschriften für Regi-

onalpläne“ wird gestrichen. 
 

 3. Abschnitt:  
Besondere Vorschriften für Regi-
onalpläne 

22. § 19 wird zu § 18 (neu) und in der 
Überschrift werden die Wörter „und 
besondere Funktionen“ gestrichen. 

 

 § 19  
Inhalt und besondere Funktionen der 
Regionalpläne 
 
(1) Die Regionalpläne legen auf der 
Grundlage des Landesentwicklungs-
programms und des Landesent-
wicklungsplanes die regionalen Ziele der 
Raumordnung für alle raumbedeutsamen 
Planungen und Maßnahmen im Pla-
nungsgebiet fest. Regionalpläne sind ge-
änderten Zielen der Raumordnung im 
Landesentwicklungsplan anzupassen. 
 
(2) Die Regionalpläne erfüllen die Funkti-
onen eines Landschaftsrahmenplanes im 
Sinne des Landschaftsgesetzes und ei-
nes forstlichen Rahmenplanes gemäß 
Landesforstgesetz. Sie stellen regionale 
Erfordernisse und Maßnahmen zur Ver-
wirklichung des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege (Landschaftsrahmen-
plan) und zur Sicherung des Waldes 
(forstlicher Rahmenplan) dar. 
 

23. § 20 wird § 19 (neu) und wie folgt ge-
ändert: 

 
 "§19 
 Erarbeitung und Aufstellung der Re-

gionalpläne" 
 

  
 
 
§ 20  
Erarbeitung, Aufstellung und Ge-
nehmigung der Regionalpläne 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
 

„(1) Hat der Regionalrat die Erar-
beitung des Regionalplanes be-
schlossen, führt die Regionalpla-

  
 
(1) Hat der Regionalrat die Erarbeitung 
des Regionalplanes beschlossen, führt 
die Regionalplanungsbehörde das Erar-
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nungsbehörde das Erarbeitungs-
verfahren durch und berichtet 
dem Regionalrat über das Ergeb-
nis des Erarbeitungsverfahrens. 
Der Bericht muss die Anregun-
gen, über die keine Einigkeit er-
zielt wurde, aufzeigen.“ 
 

beitungsverfahren entsprechend § 14 
durch. 
 

  (2) Bei Regionalplanverfahren, die auf 
Anregung eines Vorhabenträgers durch-
geführt werden, hat dieser die erforderli-
chen Unterlagen beizubringen. Die Regi-
onalplanungsbehörde hat den Vorha-
benträger auf Wunsch im Hinblick auf die 
erforderlichen Unterlagen zu beraten. 
 

b) Absatz 3 wird gestrichen. Die bis-
herigen Absätze 4 bis 7 werden 
Absätze 3 bis 6 (neu). 

 

 (3) Die Regionalpläne für benachbarte 
Planungsgebiete sind untereinander ab-
zustimmen. Kommt eine Einigung nicht 
zustande, entscheidet die Landespla-
nungsbehörde im Einvernehmen mit den 
fachlich zuständigen Landesministerien. 
 

c) In Absatz 3 (neu) werden die Sät-
ze 1 und 2 wie folgt gefasst: 

 
 „Nach Ablauf der Frist zur Stel-

lungnahme können die fristgemäß 
vorgebrachten Anregungen der 
öffentlichen Stellen und der Per-
sonen des Privatrechts nach § 4 
Absatz 1 Satz 2 ROG mit diesen 
erörtert werden. Dabei ist ein 
Ausgleich der Meinungen anzu-
streben.“ 

 

  
 
 
(4) Nach Ablauf der Frist zur Stel-
lungsnahme sind die fristgemäß vor-
gebrachten Anregungen der öffentlichen 
Stellen und der Personen des Privat-
rechts nach § 4 Raumordnungsgesetz mit 
diesen zu erörtern. Ein Ausgleich der 
Meinungen ist anzustreben. Die Regio-
nalplanungsbehörde hat dem Regionalrat 
über das Ergebnis der Erörterung zu be-
richten. Der Bericht muss die Anregun-
gen, über die keine Einigkeit erzielt wur-
de, aufzeigen. 
 

  (5) Der Regionalplan wird nach Ab-
schluss des Erarbeitungsverfahrens vom 
Regionalrat aufgestellt und der Landes-
planungsbehörde von der Regionalpla-
nungsbehörde mit einem Bericht darüber 
vorgelegt, ob über den Regionalplan Ei-
nigkeit erzielt worden ist, oder welche 
abweichenden Meinungen von den Betei-
ligten und aus der Mitte des Regionalra-
tes vorgebracht worden sind. Die Re-
gionalplanungsbehörde hat darüber hin-
aus darzulegen, ob sie selbst Bedenken 
gegenüber dem vom Regionalrat aufge-
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stellten Regionalplan hat; dem Regional-
rat ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu 
geben. 
 

d) Absatz 5 (neu) wird wie folgt ge-
fasst: 

 
 „(5) Änderungen eines Regional-

planes können in einem verein-
fachten Verfahren durchgeführt 
werden, soweit nicht die Grund-
züge der Planung berührt werden; 
für die Eröffnung des Erarbei-
tungsverfahrens genügt der Be-
schluss des Vorsitzenden und ei-
nes weiteren stimmberechtigten 
Mitglieds des Regionalrates; bes-
tätigt der Regionalrat bei seiner 
nächsten Sitzung diesen Be-
schluss nicht, hat die Regional-
planungsbehörde die Erarbeitung 
der Änderung des Regionalplanes 
einzustellen.“ 

 

  
 
 
(6) Änderungen eines Regionalplanes 
können in einem vereinfachten Verfahren 
durchgeführt werden, soweit nicht die 
Grundzüge der Planung berührt werden; 
die Vereinfachung kann sich auf die Ab-
grenzung des Kreises der Beteiligten, 
soweit ihre Beteiligung nicht zwingend 
vorgeschrieben ist, und auf die Beteili-
gungsfrist beziehen. Darüber hinaus ge-
nügt in vereinfachten Verfahren für die 
Eröffnung des Erarbeitungsverfahrens 
der Beschluss des Vorsitzenden und ei-
nes weiteren stimmberechtigten Mitglieds 
des Regionalrates; bestätigt der Regio-
nalrat bei seiner nächsten Sitzung diesen 
Beschluss nicht, hat die Regionalpla-
nungsbehörde die Erarbeitung der Ände-
rung des Regionalplanes einzustellen. 
 

e) Absatz 6 (neu) wird wie folgt ge-
fasst: 

 
 „(6) Regionalpläne und Änderun-

gen von Regionalplänen bedürfen 
nicht der Genehmigung der Lan-
desplanungsbehörde. Sie sind der 
Landesplanungsbehörde anzu-
zeigen. 

 Ihre Bekanntmachung erfolgt, 
wenn die Landesplanungsbehör-
de nicht innerhalb der Frist von 
höchstens drei Monaten nach An-
zeige aufgrund einer Rechtsprü-
fung unter Angabe von Gründen 
im Einvernehmen mit den fachlich 
zuständigen Landesministerien 
Einwendungen erhoben hat. Die 
Frist beginnt mit Eingang der voll-
ständigen Unterlagen. 

 Teile von Regionalplänen können 
vorweg bekannt gemacht oder 
von der Bekanntmachung ausge-
nommen werden. 

 
 

  
 
 
(7) Die Regionalpläne bedürfen der Ge-
nehmigung der Landesplanungsbehörde. 
Diese entscheidet im Einvernehmen mit 
den fachlich zuständigen Landesministe-
rien. Teile des Regionalplanes können 
vorweg genehmigt werden; es können 
Teile des Regionalplanes von der Ge-
nehmigung ausgenommen werden. Im 
Falle des § 20 Abs. 6 hat die Landespla-
nungsbehörde innerhalb von sechs Mo-
naten über die Genehmigung zu ent-
scheiden. Kann diese Frist nicht eingehal-
ten werden, so hat die Landesplanungs-
behörde dem Regionalrat die Gründe 
hierfür vor Ablauf der Frist mitzuteilen. 
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24. § 21 und § 22 werden gestrichen. 
 

 § 21 
Bekanntmachung 
 
Die Genehmigung von Regionalplänen 
wird im Gesetz- und Verordnungsblatt für 
das Land Nordrhein-Westfalen bekannt 
gemacht. Der in der Bekanntmachung 
bezeichnete Plan und die Begründung 
der Planaufstellung mit einer zusammen-
fassenden Umwelterklärung gemäß § 14 
Abs. 6 Nr. 2 werden bei der Lan-
desplanungsbehörde und den Regi-
onalplanungsbehörden sowie den Krei-
sen und Gemeinden, auf deren Bereich 
sich die Planung erstreckt, zur Einsicht 
für jedermann niedergelegt; in der Be-
kanntmachung wird darauf hingewiesen. 
Den Beteiligten, die ihren Sitz nicht im 
Geltungsbereich des Planes haben, wird 
die Einsicht in den Plan und die Begrün-
dung ermöglicht. Dabei ist die Stelle, bei 
der die vorgenannten Unterlagen einge-
sehen werden können, ortsüblich bekannt 
zu machen. 
 
§ 22 
Bindungswirkungen von Regio-
nalplänen 
 
(1) Die Regionalpläne werden mit der Be-
kanntmachung der Genehmigung Ziele 
der Raumordnung. Sie sind nach Maßga-
be der §§ 4 und 5 Raumordnungsgesetz 
von den öffentlichen Stellen und Privaten 
in Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben 
bei raumbedeutsamen Planungen und 
Maßnahmen zu beachten.  
 
(2) Soweit Regionalpläne Grundsätze 
enthalten, sind sie nach Maßgabe des § 4 
Raumordnungsgesetz von den öffentli-
chen Stellen und Privaten in Wahrneh-
mung öffentlicher Aufgaben bei raumbe-
deutsamen Planungen und Maßnahmen 
zu berücksichtigen. 
 

25. Die Überschrift „IV. Teil: Sondervor-
schriften für das Rheinische 
Braunkohlenplangebiet“ wird ge-
strichen. 

 
 
 

 IV. Teil:  
Sondervorschriften für das Rheinische 
Braunkohlenplangebiet 
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26. Die Überschrift „1. Abschnitt: All-
gemeine Vorschriften“ wird gestri-
chen. 

 

 1. Abschnitt:  
Allgemeine Vorschriften 
 

  § 37 
Braunkohlenplangebiet 
 
Die Abgrenzung des Braunkohlenplange-
bietes wird bestimmt durch die Gebiete 
für den Abbau, die Außenhalden und die 
Umsiedlungen sowie die Gebiete, deren 
oberster Grundwasserleiter durch 
Sümpfungsmaßnahmen beeinflusst wird. 
 

27. § 38 wird gestrichen. 
 

 § 38  
Ergänzende Vorschriften 
 
Ergänzend zu den im IV. Teil getroffenen 
Regelungen gelten die Vorschriften der 
§§ 1 bis 5, 11 bis 15, 22 und 23 dieses 
Gesetzes entsprechend. 
 

28. In der Überschrift „2. Abschnitt: 
Braunkohlenausschuss“ wird die An-
gabe „2. Abschnitt:“ durch die Angabe 
„Teil 5:“ ersetzt. 

 

 2. Abschnitt: 
Braunkohlenausschuss 

29. Die bisherigen §§ 39 bis 43 werden 
§§ 20 bis 24. 

 

  

30. § 37 wird § 25 (neu). 
 

  

31. Die bisherigen §§ 44 bis 49 werden 
§§ 26 bis 31. 

 

  

32. § 20 (neu) wird wie folgt geändert: 
 

 § 39 
Bezeichnung, Sitz und Zusammenset-
zung 
 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:
 

„(1) Als zuständiges Gremium für 
die Braunkohlenplanung wird der 
Braunkohlenausschuss eingerich-
tet.“ 
 

  
 
(1) Als Sonderausschuss des Regionalra-
tes des Regierungsbezirks Köln wird der 
Braunkohlenausschuss errichtet. 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:
 

„(2) Im Braunkohlenausschuss 
sind stimmberechtigte Mitglieder 
der Kommunalen Bank (§ 21 Ab-
satz 1), der Regionalen Bank (§ 
21 Absatz 3) und der Funktiona-

  
 
(2) Im Braunkohlenausschuss sind 
stimmberechtigte Mitglieder der Kommu-
nalen Bank (§ 40 Abs. 1), der Regionalen 
Bank (§ 40 Abs. 3) und der Funktionalen 
Bank (§ 40 Abs. 6) sowie beratende Mit-
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len Bank (§ 21 Absatz 6) sowie 
beratende Mitglieder (§ 22) vertre-
ten. § 11 gilt entsprechend.“ 

 

glieder (§ 41) vertreten. 

  (3) Die Zusammensetzung des Braunkoh-
lenausschusses nach Parteien und Wäh-
lergruppen hat so zu erfolgen, dass die 
Mitglieder der Kommunalen und Regiona-
len Bank, die aus dem Regierungsbezirk 
Köln kommen, das Ergebnis der Gemein-
dewahlen im Regierungsbezirk Köln, die 
Mitglieder, die aus dem Regierungsbezirk 
Düsseldorf kommen, das Ergebnis der 
Gemeinderatswahlen im Regierungsbe-
zirk Düsseldorf außerhalb des Verbands-
gebietes des Regionalverbandes Ruhr 
widerspiegeln außerhalb des Verbands-
gebietes des Regionalverbandes Ruhr. 
 

  (4) Jedes gewählte Mitglied des Braun-
kohlenausschusses ist derjenigen Partei 
oder Wählergruppe anzurechnen, die es 
zur Wahl vorgeschlagen hat. Verbundene 
Wahlvorschläge sind nicht zulässig. 
 

c) In Absatz 5 wird die Zahl „40“ 
durch die Zahl „21“ ersetzt. 

 

 (5) Wird ein Mitglied des Braunkohlen-
ausschusses aufgrund eines Vorschlages 
einer Partei oder Wählergruppe gewählt, 
die nicht an der Sitzverteilung nach den 
Absätzen 6 bis 8 und § 40 Abs. 4 teil-
nimmt, so verringert sich die auf die Par-
teien und Wählergruppen der Regionalrä-
te der Regierungsbezirke Köln und Düs-
seldorf zu verteilende Gesamtzahl der 
Sitze der Kommunalen und Regionalen 
Bank entsprechend. 
 

d) In Absatz 6 erhält Satz 5 folgende 
Fassung:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (6) Die den Parteien und Wählergruppen 
noch zustehenden Sitze werden aus Lis-
ten zugeteilt, die für die Mitglieder aus 
dem Regierungsbezirk Köln von den Par-
teien und Wählergruppen im Regionalrat 
des Regierungsbezirks Köln, für die Mit-
glieder aus dem Regierungsbezirk Düs-
seldorf von den Parteien und Wähler-
gruppen im Regionalrat des Regierungs-
bezirks Düsseldorf aufzustellen sind. Die-
se Listen bestimmen zugleich die Reihen-
folge der Sitzzuteilung für die einzelnen 
Parteien und Wählergruppen. Jede Partei 
oder Wählergruppe erhält zunächst so 
viele Sitze, wie ganze Zahlen auf sie ent-
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 „§ 7 Absätze 5 und 8 und 11 bis 

13 gelten entsprechend.“ 
 

fallen. Danach zu vergebende Sitze sind 
in der Reihenfolge der höchsten Zahlen-
bruchteile zuzuteilen. Es gilt § 7 Abs. 5 
entsprechend. 
 

  (7) Die Listen sind von der für den jewei-
ligen Regierungsbezirk zuständigen Lei-
tung der Partei oder Wählergruppe inner-
halb eines Monats nach Feststellung der 
Sitzverteilung der jeweiligen Bezirksregie-
rung einzureichen. Die Listen werden von 
der Bezirksregierung und dem Vorsitzen-
den des jeweiligen Regionalrates inner-
halb von zwei Wochen bestätigt. Die Be-
zirksregierung Düsseldorf leitet die bestä-
tigten Listen des Regierungsbezirks Düs-
seldorf der Bezirksregierung Köln zu. Die 
Listen können im Laufe der allgemeinen 
Wahlzeit ergänzt werden. Auch die Er-
gänzung bedarf der Bestätigung durch 
die jeweilige Bezirksregierung und den 
jeweiligen Vorsitzenden des Regionalra-
tes. 
 

e) Die bisherigen Absätze 8 bis 12 
werden gestrichen. 

 

 (8) Es gilt § 7 Abs. 8 entsprechend. 
 
(9) Finden in den kreisfreien Städten oder 
Kreisen eines Regierungsbezirks Neu-
wahlen statt, so sind die Sitze nach den 
Absätzen 4 bis 7 unter Berücksichtigung 
der bei der Neuwahl erzielten gültigen 
Stimmen neu zu verteilen. Werden die 
Grenzen eines Regierungsbezirks geän-
dert, so hat die Bezirksregierung Köln die 
Sitzzahl und die Sitzverteilung nach § 40 
Abs. 3 und nach den Absätzen 6 und 8 
sowie dem § 40 Abs. 4 neu zu bestim-
men. Soweit Sitze neu zu verteilen sind, 
verlieren die bisherigen Mitglieder ihren 
Sitz spätestens im Zeitpunkt der Neuver-
teilung. 
 
(10) Die Mitglieder des Braunkohlenaus-
schusses werden für die Dauer der all-
gemeinen Wahlzeit der Vertretungen der 
Gemeinden gewählt oder berufen. Die 
Mitglieder üben ihr Amt nach Ablauf der 
Zeit, für die sie gewählt oder berufen 
sind, bis zum Amtsantritt der neu gewähl-
ten oder berufenen Mitglieder weiter aus. 
Die Mitgliedschaft im Braunkohlenaus-
schuss erlischt, wenn die Voraussetzun-
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gen für die Wahl oder Berufung des Mit-
glieds entfallen; dies gilt ebenfalls, wenn 
die Vertretung des Kreises, von dem das 
Mitglied gewählt worden ist, oder inner-
halb dieses Kreises die Vertretung einer 
Gemeinde, neu zu wählen ist oder für 
diese Vertretungen eine Wiederholungs-
wahl im gesamten Wahlgebiet stattfindet. 
 
(11) Scheidet ein Mitglied aus dem 
Braunkohlenausschuss aus oder ist seine 
Wahl oder Berufung rechtsunwirksam, so 
findet insoweit unverzüglich eine Ersatz-
wahl oder Ersatzberufung statt. Die Feh-
lerhaftigkeit der Wahl oder Berufung ein-
zelner Mitglieder berührt nicht die Wirk-
samkeit der Wahl oder Berufung der übri-
gen Mitglieder. 
 
(12) Liegt der Grund des Ausscheidens in 
der Person des Mitglieds, so steht das 
Vorschlagsrecht der Partei oder Wähler-
gruppe zu, der der Ausgeschiedene oder 
nicht rechtswirksam Gewählte zugerech-
net worden ist. Absätze 6 und 7 sowie § 
40 Abs. 8 finden entsprechende Anwen-
dung. 
 

  § 40 
Stimmberechtigte Mitglieder 
 
(1) Die Vertretungen der Kreise und kreis-
freien Städte des Braunkohlenplangebie-
tes wählen Mitglieder des Braunkohlen-
ausschusses aus den im Braunkohlen-
plangebiet liegenden Gemeinden (Kom-
munale Bank). 
 
(2) Die Anzahl der nach Absatz 1 zu wäh-
lenden Mitglieder der Kommunalen Bank 
bestimmt sich bei den Kreisen nach der 
Einwohnerzahl der kreisangehörigen 
Gemeinden, die ganz oder zum Teil im 
Braunkohlenplangebiet liegen, und bei 
den kreisfreien Städten nach der Einwoh-
nerzahl der ganz oder zum Teil im Braun-
kohlenplangebiet liegenden Stadtteile 
(betroffene Bevölkerung). Es wählen in-
nerhalb von zehn Wochen nach Beginn 
der Wahlzeit der Vertretungskörperschaf-
ten die Kreise und kreisfreien Städte mit 
einer betroffenen Bevölkerung 
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1. bis 150.000 Einwohner 1 Mitglied, 
2. über 150.000 Einwohner 2 Mitglieder 
 
des Braunkohlenausschusses. Sind für 
einen Kreis oder eine kreisfreie Stadt 
zwei Mitglieder des Braunkohlenaus-
schusses zu wählen, so gelten dafür die 
Grundsätze der Verhältniswahl. 
 
(3) Der Regionalrat des Regierungsbe-
zirks Köln beruft jeweils aus den Reihen 
seiner stimmberechtigten Mitglieder und 
der stimmberechtigten Mitglieder des Re-
gionalrates des Regierungsbezirks Düs-
seldorf nach Maßgabe des Absatzes 4 
und § 39 Abs. 6 bis 8 weitere stimmbe-
rechtigte Mitglieder des Braunkohlenaus-
schusses; sie sollen nicht im Braunkoh-
lenplangebiet ansässig sein (Regionale 
Bank). Die Zahl der zu wählenden weite-
ren Mitglieder entspricht der Zahl der Mit-
glieder nach Absatz 2. Die Verteilung der 
Mitglieder zwischen den Regierungsbe-
zirken richtet sich nach dem jeweiligen 
Gebietsanteil am Braunkohlenplangebiet. 
 
(4) Zur Berufung der Regionalen Bank 
nach Absatz 3 stellt die Bezirksregierung 
Köln nach Abschluss der Wahlen gemäß 
Absatz 2 Satz 2 fest, wie viele Sitze auf 
die Parteien und Wählergruppen im Re-
gionalrat des Regierungsbezirks Köln und 
wie viele Sitze auf die Parteien und Wäh-
lergruppen im Regionalrat des Regie-
rungsbezirks Düsseldorf insgesamt ent-
fallen und wie viele Sitze den Parteien 
und Wählergruppen noch zustehen. Hier-
zu werden für die Regierungsbezirke Köln 
und Düsseldorf getrennt die von den ein-
zelnen Parteien und Wählergruppen bei 
den Gemeindewahlen im jeweiligen Re-
gierungsbezirk erzielten gültigen Stimmen 
zugrunde gelegt. 
 
(5) Beim Ausscheiden eines berufenen 
Mitglieds rückt auf Vorschlag der betrof-
fenen Partei, Wählergruppe oder Organi-
sation ein Listenbewerber aus der Liste 
nach. Der Vorschlag für ein Mitglied nach 
Abs. 3 bedarf der Bestätigung durch den 
jeweiligen Regionalrat; Absätze 8 sowie § 
39 Abs. 6 und 7 finden entsprechende 
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Anwendung. 
 
(6) Der Regionalrat des Regierungsbe-
zirks Köln beruft außerdem als stimmbe-
rechtigte Mitglieder des Braunkohlenaus-
schusses (Funktionale Bank) 
 
1. eine Vertreterin oder einen Vertreter 

der für das Braunkohlenplangebiet zu-
ständigen Industrie- und Handelskam-
mern, 

2. eine Vertreterin oder einen Vertreter 
der für das Braunkohlenplangebiet zu-
ständigen Handwerkskammern, 

3. eine Vertreterin oder einen Vertreter 
der Landwirtschaftskammer Nordrhein-
Westfalen, 

4. zwei Vertreterinnen oder Vertreter der 
im Braunkohlenplangebiet tätigen Ar-
beitgeberverbände, 

5. drei Vertreterinnen oder Vertreter der 
im Braunkohlenplangebiet tätigen Ge-
werkschaften,  

6. eine Vertreterin oder einen Vertreter 
der Landwirtschaft und 

7. eine Vertreterin oder ein Vertreter der 
im Braunkohlenplangebiet tätigen nach 
Naturschutzrecht durch das zuständige 
Landesministerium anerkannten Natur-
schutzverbände.  

 
(7) Zur Berufung der Funktionalen Bank 
nach Absatz 6 können die genannten Or-
ganisationen dem Regionalrat des Regie-
rungsbezirks Köln Vorschläge für die Be-
rufung einreichen. Die vorgeschlagenen 
Mitglieder werden durch Bestätigung des 
Regionalrates des Regierungsbezirks 
Köln berufen, die auch durch schriftliche 
Zustimmung aller stimmberechtigten Mit-
glieder des Regionalrates des Regie-
rungsbezirks Köln erfolgen kann. Die Sit-
ze nach Absatz 6 Nr. 5 werden den im 
Braunkohlenplangebiet tätigen Gewerk-
schaften nach den Grundsätzen der Ver-
hältniswahl zugeteilt; dabei sind die Zah-
len der Gewerkschaftsmitglieder zugrun-
de zu legen, die bei den Bergbautreiben-
den im Braunkohlenplangebiet beschäf-
tigt sind. 
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(8) Scheidet ein Mitglied der Funktionalen 
Bank aus, gilt Absatz 5 entsprechend. 
 
(9) Zum Mitglied des Braunkohlenaus-
schusses kann nicht gewählt oder beru-
fen werden 
 
1. wer bei einer natürlichen Person, einer 

juristischen Person oder einer Vereini-
gung, der die Braunkohlenplanung ei-
nen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil 
bringen kann, gegen Entgelt beschäf-
tigt ist, 

2. wer Mitglied des Vorstandes, des Auf-
sichtsrates oder eines gleichartigen 
Organs einer juristischen Person oder 
einer Vereinigung ist, der die Braun-
kohlenplanung einen unmittelbaren 
Vorteil oder Nachteil bringen kann. 

 
33. § 22 (neu) wird wie folgt geändert: 
 

 § 41 
Beratende Mitglieder 
 

 
 
 
 
a) Die Wörter „der Oberen Flurbe-

reinigungsbehörde,“ werden 
durch die Wörter „des Landesbe-
triebes Wald und Holz NRW“ er-
setzt.  

 

 Je eine Vertreterin oder ein Vertreter 
 
- der Bergaufsicht (von der zuständigen 

Bezirksregierung), 
- der Oberen Flurbereinigungsbehörde, 
 
 
 
 
- des Geologischen Dienstes - Landes-

betrieb -, 
b) Die Wörter „Ökologie, Bodenord-

nung und Forsten“ werden durch 
die Wörter „Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz“ ersetzt. 

 

 - des Landesamtes für Ökologie, Bo-
denordnung und Forsten, 

 

  - des Erftverbandes,  
- des Bergbautreibenden,  
- des Landschaftsverbandes Rheinland,  
- des Landesbetriebes Straßenbau,  

c) Die Wörter „und 
 

 - der kommunalen Gleichstellungsstellen 
und 

- der Regionalstellen Frau und 
Beruf“ werden gestrichen. 

 

 - der Regionalstellen Frau und Beruf 

  nehmen mit beratender Befugnis an den 
Sitzungen des Braunkohlenausschusses 
teil. 
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Eine Vertreterin oder ein Vertreter der 
kreisfreien Städte und der Kreise des 
Braunkohlenplangebietes nehmen mit be-
ratender Befugnis an den Sitzungen des 
Braunkohlenausschusses teil, wenn Be-
ratungsgegenstände im Zusammenhang 
mit den Aufgaben und Tätigkeiten der je-
weiligen Gebietskörperschaften stehen. 
 

  § 42 
Organisation des Braunkohlenaus-
schusses 
 
(1) Der Braunkohlenausschuss wählt für 
die Dauer seiner Wahlzeit aus der Mitte 
der stimmberechtigten Mitglieder unter 
Leitung des lebensältesten stimmberech-
tigten Mitgliedes des Braunkohlenaus-
schusses ohne Aussprache seine Vorsit-
zende oder seinen Vorsitzenden und de-
ren Stellvertreterin oder dessen Stellver-
treter. Er kann mehrere Stellvertreterin-
nen oder Stellvertreter wählen.  
 
(2) Der Braunkohlenausschuss gibt sich 
eine Geschäftsordnung. 
 
(3) Zur Erarbeitung eines Braunkohlen-
planes kann der Braunkohlenausschuss 
Arbeitskreise aus seiner Mitte bilden. Das 
Nähere regelt die Geschäftsordnung. 
 
(4) Die Sitzungen des Braunkohlenaus-
schusses sind öffentlich. Die Öffentlich-
keit kann für einzelne Angelegenheiten 
durch Beschluss des Braunkohlenaus-
schusses ausgeschlossen werden.  
 
(5) Die Regionalplanungsbehörde Köln ist 
Geschäftsstelle des Braunkohlenaus-
schusses.  
 

  § 43 
Aufgaben des Braunkohlenausschus-
ses 
 
(1) Der Braunkohlenausschuss trifft die 
sachlichen und verfahrensmäßigen Ent-
scheidungen zur Erarbeitung der Braun-
kohlenpläne und beschließt deren Auf-
stellung. Das Erarbeitungsverfahren wird 
von der Regionalplanungsbehörde Köln 
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durchgeführt; sie ist dabei an die Wei-
sungen des Braunkohlenausschusses 
gebunden. 
 
(2) Der Braunkohlenausschuss hat sich 
laufend von der ordnungsgemäßen Ein-
haltung der Braunkohlenpläne zu über-
zeugen und festgestellte Mängel unver-
züglich den zuständigen Stellen mitzutei-
len. 
 
(3) § 12 Abs. 2 des Gesetzes über den 
Erftverband ist zu beachten. 
 
(4) Die im Braunkohlenplangebiet ansäs-
sigen Personen und tätigen Betriebe sind 
verpflichtet, dem Braunkohlenausschuss 
oder einem von ihm beauftragten Aus-
schussmitglied die für die Aufstellung, 
Änderung und Überprüfung der Einhal-
tung des Planes erforderlichen Auskünfte 
zu erteilen und Unterlagen zugänglich zu 
machen, soweit die Informationen nicht 
von Behörden gegeben werden können. 
Unbeschadet anderweitiger Vorschriften 
kann die zuständige Bezirksregierung auf 
Antrag des Braunkohlenausschusses ein 
Zwangsgeld bis zur Höhe von 25.000 
EUR und im Wiederholungsfalle bis zur 
Höhe von 50.000 EUR gegen denjenigen 
festlegen, der der Verpflichtung nach 
Satz 1 nicht nachkommt. 
 
(5) Soweit die im Absatz 4 genannten Un-
terlagen Geschäfts- oder Betriebsge-
heimnisse enthalten, sind sie zu kenn-
zeichnen und getrennt vorzulegen. 
 

34. Die Überschrift “3. Abschnitt: Braun-
kohlenpläne“ erhält folgende Fas-
sung: 

 
„Teil 6: 
Besondere Vorschriften für die 
Braunkohlenpläne“ 

 

  
 
 
 
3. Abschnitt: 
Braunkohlenpläne 

35. § 26 (neu) wird wie folgt geändert: 
 

 
 

 § 44  
Inhalt der Braunkohlenpläne 
 
(1) Die Braunkohlenpläne legen auf der 
Grundlage des Landesentwicklungspro-
gramms und der Landesentwicklungsplä-
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ne und in Abstimmung mit den Regional-
plänen im Braunkohlenplangebiet Ziele 
der Raumordnung fest, soweit es für eine 
geordnete Braunkohlenplanung erforder-
lich ist. 
 

a) In Absatz 2 wird folgender Satz 4 
(neu) eingefügt: 

 
 „Bei Braunkohlenplänen, die die 

Festlegung von Umsiedlungs-
standorten zum Gegenstand ha-
ben, ist deren Größe für ihre be-
darfsgerechte Ausstattung nach 
Maßgabe von § 48 Absatz 1 Satz 
2 des Gesetzes über Enteignung 
und Entschädigung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landesen-
teignungs- und –
entschädigungsgesetz – EEG 
NW) vom 20. Juni 1989 (GV. 
NRW. S. 366, ber. S. 570) zu er-
mitteln.“ 

 
Der bisherige Satz 4 wird Satz 5. 

 (2) Die Braunkohlenpläne bestehen aus 
textlichen und zeichnerischen Darstellun-
gen. Die textlichen Darstellungen müssen 
insbesondere Angaben enthalten über die 
Grundzüge der Oberflächengestaltung 
und Wiedernutzbarmachung in Abbau- 
und Aufschüttungsgebieten einschließlich 
der im Rahmen der Rekultivierung ange-
strebten Landschaftsentwicklung sowie 
über sachliche, räumliche und zeitliche 
Abhängigkeiten. Die sachlichen, räumli-
chen und zeitlichen Abhängigkeiten sind 
auch für die Umsiedlung darzustellen. Die 
zeichnerischen Darstellungen des Braun-
kohlenplanes müssen insbesondere Fest-
legungen treffen über die Abbaugrenzen 
und die Sicherheitslinien des Abbaus, die 
Haldenflächen und deren Sicherheitsli-
nien, die Umsiedlungsflächen und die 
Festlegung der Räume, in denen Ver-
kehrswege, Bahnen aller Art, Energie- 
und Wasserleitungen angelegt oder ver-
legt werden können. 
 

b) Absatz 3 Satz 1 wird in Absatz 2 
als Satz 6 integriert. Sätze 2 und 
3 werden gestrichen.  

 
c) Es wird folgender neuer Absatz 3 

angefügt: 
 

„(3) Grundlagen der Größener-
mittlung für die Umsiedlungs-
standorte sind die voraussichtli-
che Zahl der Teilnehmer an der 
gemeinsamen Umsiedlung sowie 
die städtebauliche Planung der 
Kommune. Der Kommune und 
dem Bergbautreibenden obliegt 
die einvernehmliche Festlegung 
der am Umsiedlungsort zu errich-
tenden Infrastruktur. Kommt eine 
Einigung nach Satz 2 bis zum 
Aufstellungsbeschluss nicht zu-
stande, legt der Braunkohlenaus-
schuss den Mindestflächenbedarf 

 (3) Der Maßstab der zeichnerischen Dar-
stellung des Braunkohlenplanes beträgt 
1:5000 oder 1:10000. Die Braunkohlen-
pläne können in sachlichen und räumli-
chen Teilabschnitten aufgestellt werden. 
Ihnen ist ein Erläuterungsbericht beizufü-
gen. 
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auf der Grundlage einer städte-
baulichen Empfehlung der Be-
zirksregierung Köln fest.“ 
 

36. § 27 (neu) wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 

1. In Satz 1 wird die Angabe „Ar-
tikel 5 der Verordnung vom 
10. August 1998 (BGBl I S. 
2093)“ durch die Angabe “Arti-
kel 2 der Verordnung vom 24. 
Januar 2008 (BGBl. I. S. 85)“ 
ersetzt und der Verweis „nach 
den §§ 14 und 15 dieses Ge-
setzes“ gestrichen. 

2. In Satz 2 wird der Verweis 
„der §§ 14 und 15 dieses Ge-
setzes“ durch den Verweis 
„des § 9 ROG“ ersetzt. 

 
3. Satz 3 wird wie folgt gefasst: 
 
 „Die öffentlichen Stellen ge-

mäß § 28 Absatz 1 sind zu 
beteiligen.“ 

 

 § 45  
Umweltverträglichkeit und Sozialver-
träglichkeit 
 
(1) Für ein Vorhaben zum Abbau von 
Braunkohle einschließlich Haldenflächen, 
das nach der Verordnung über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung bergbaulicher 
Vorhaben (UVP-V Bergbau) vom 13. Juli 
1990 (BGBl I S. 1420), zuletzt geändert 
durch Artikel 5 der Verordnung vom 10. 
August 1998 (BGBl I S. 2093), einer Um-
weltverträglichkeitsprüfung bedarf, und 
für die wesentliche Änderung eines sol-
chen Vorhabens, wenn die Änderung er-
hebliche Auswirkungen auf die Umwelt 
haben kann, werden die Umweltprüfung 
nach den §§ 14 und 15 dieses Gesetzes 
und die Umweltverträglichkeitsprüfung in 
einem gemeinsamen Verfahren durchge-
führt. Dieses Verfahren muss sowohl den 
Anforderungen an die Umweltverträglich-
keitsprüfung nach Maßgabe des Bundes-
berggesetzes als auch den Anforderun-
gen der §§ 14 und 15 dieses Gesetzes 
entsprechen. Sofern sich aus der Richtli-
nie 2001/42/EG weitergehende Anforde-
rungen ergeben, wird die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung insoweit erweitert. 
 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 
 

„(2) Sobald der Bergbautreibende 
den Braunkohlenausschuss über 
das geplante Abbauvorhaben un-
terrichtet hat, soll die Regional-
planungsbehörde Köln mit ihm 
Gegenstand, Umfang und Metho-
den der Umweltprüfung, der Um-
weltverträglichkeitsprüfung und 
der Prüfung der Sozialverträglich-
keit erörtern. Hierzu werden ande-
re Behörden, Sachverständige 
und Dritte hinzugezogen. Die Re-
gionalplanungsbehörde soll den 
Bergbautreibenden über den vor-
aussichtlichen Untersuchungs-
rahmen sowie über Art und Um-

  
 
(2) Sobald der Bergbautreibende den 
Braunkohlenausschuss über das geplan-
te Vorhaben unterrichtet, soll die Regio-
nalplanungsbehörde Köln mit ihm Ge-
genstand, Umfang und Methoden der 
Umweltverträglichkeitsprüfung und der 
Prüfung der Sozialverträglichkeit sowie 
sonstige für die Durchführung dieser Prü-
fungen erhebliche Fragen erörtern. Hier-
zu werden andere Behörden, Sachver-
ständige und Dritte hinzugezogen. 
Gleichfalls soll die Regionalplanungsbe-
hörde Köln mit dem Bergbautreibenden 
Gegenstand, Umfang und Methoden der 
Prüfung der Sozialverträglichkeit sowie 
sonstige für die Durchführung dieser Prü-
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fang der voraussichtlich beizu-
bringenden Unterlagen unterrich-
ten.“ 

 

fung erhebliche Fragen erörtern. Die Re-
gionalplanungsbehörde soll den Bergbau-
treibenden über den voraussichtlichen 
Untersuchungsrahmen sowie über Art 
und Umfang der voraussichtlich beizu-
bringenden Unterlagen unterrichten.  
 

  (3) Bevor der Braunkohlenausschuss die 
Regionalplanungsbehörde mit der Erar-
beitung eines Vorentwurfes für einen 
Braunkohlenplan beauftragt, der ein Ab-
bauvorhaben betrifft, hat der Bergbau-
treibende der Regionalplanungsbehörde 
Köln die für die überschlägige Beurteilung 
der Umweltverträglichkeit und der Sozial-
verträglichkeit erforderlichen Unterlagen 
vorzulegen. 
 

c) In Absatz 4 wird Satz 4 gestri-
chen. Der bisherige Satz 5 wird 
Satz 4 (neu). 

 

 (4) Die Unterlagen hinsichtlich der Um-
weltverträglichkeitsprüfung müssen min-
destens die in § 57a Abs. 2 Sätze 2 und 3 
Bundesberggesetz und in § 2 UVP-V 
Bergbau genannten Angaben enthalten. 
Dazu gehören auch Angaben zur Not-
wendigkeit und Größenordnung von Um-
siedlungen und Räumen, in denen Ver-
kehrswege, Bahnen aller Art, Energie- 
und Wasserleitungen angelegt oder ver-
legt werden können. Eine allgemeinver-
ständliche Zusammenfassung ist beizu-
fügen. Hinsichtlich der Umweltprüfung 
müssen die Angaben die Kriterien des 
Anhanges I der Richtlinie 2001/42/EG er-
füllen. Soweit die Unterlagen nicht nach 
Absatz 3 für die überschlägige Beurtei-
lung der Umweltverträglichkeit des Ab-
bauvorhabens erforderlich sind, sind sie 
spätestens bis zum Beschluss zur Erar-
beitung des Braunkohlenplanes vorzule-
gen. 
 

  (5) Für die überschlägige Beurteilung der 
Sozialverträglichkeit müssen bei Braun-
kohlenplänen, die ein Abbauvorhaben 
betreffen, die Antragsunterlagen Angaben 
über die Notwendigkeit, die Größenord-
nung, die Zeiträume und die überörtlichen 
Auswirkungen der Umsiedlung enthalten. 
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d) Absatz 6 wird gestrichen. Die bis-
herigen Absätze 7 und 8 werden 
Absätze 6 und 7. 

 

 (6) Bei Braunkohlenplänen, die die Fest-
legung von Umsiedlungsorten zum Ge-
genstand haben, finden die Vorschriften 
der §§ 14, 15 Anwendung. 
 

e) Absatz 6 (neu) wird wie folgt ge-
ändert: 

 
1. Satz 2 wird gestrichen.  
2.  Die bisherigen Sätze 3 bis 4 

werden Sätze 2 bis 3. 
3.  In Satz 3 (neu) wird die Anga-

be „und 3“ gestrichen. 
 

 (7) Bei Braunkohlenplänen, die die Fest-
legung von Umsiedlungsstandorten zum 
Gegenstand haben, muss eine Umwelt-
prüfung und die Prüfung der Sozialver-
träglichkeit erfolgen. Für die Umweltprü-
fung sind Angaben gemäß den Kriterien 
des Anhanges I der Richtlinie 
2001/42/EG vorzulegen. Die Unterlagen 
zur Prüfung der Sozialverträglichkeit 
müssen folgende Angaben enthalten: 
 
1. Vorstellungen zum Umsiedlungsstand-

ort, 
2. Darstellung der vorhandenen Sozial-

struktur und der dafür bedeutsamen 
Infrastruktur in den betroffenen Ort-
schaften, 

3. Beschreibung der möglichen wesentli-
chen Auswirkungen auf die Betroffe-
nen, insbesondere Erwerbs- und Be-
rufsverhältnisse, Wohnbedürfnisse, so-
ziale Verflechtungen sowie die örtli-
chen Bindungen der Betroffenen, 

4. Vorstellungen zur Vermeidung oder 
Minderung von nachteiligen Auswir-
kungen vor, während und nach der 
Umsiedlung sowohl für die Altorte als 
auch für die Umsiedlungsstandorte; 
dabei sollen insbesondere die einzel-
nen Bevölkerungsgruppen und Wirt-
schaftszweige berücksichtigt werden.^ 

 
Die Angaben nach Satz 2 und 3 sind spä-
testens bis zum Beschluss zur Erarbei-
tung des Braunkohlenplanes vorzulegen. 
 
(8) Verfügen die beteiligten Behörden 
oder Gemeinden zu den erforderlichen 
Angaben über zweckdienliche Informatio-
nen, so unterrichten sie den Bergbautrei-
benden und stellen ihm die Informationen 
auf Verlangen zur Verfügung. 
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37. § 28 (neu) wird wie folgt geändert: 
 

 § 46 
Erarbeitung und Aufstellung 
 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:  
 

1. In Satz 1 werden die Wörter 
„die Behörden“ durch die Wör-
ter „die öffentlichen Stellen“ 
ersetzt.  

2. In Satz 2 werden die Wörter 
„den Behörden“ gestrichen. 

3. Die bisherigen Sätze 5, 6 und 
8 werden gestrichen. Der bis-
herige Satz 7 wird Satz 5 
(neu). 

 

 (1) 1 Hat der Braunkohlenausschuss die 
Erarbeitung des Braunkohlenplanes be-
schlossen, so sind die Behörden, die 
durch die Planung in ihrem Aufgabenbe-
reich berührt werden, von der Regional-
planungsbehörde Köln schriftlich zur Mit-
wirkung aufzufordern. 2 Dabei sind die 
Angaben des Bergbautreibenden zur 
Umweltprüfung, zur Prüfung der Umwelt-
verträglichkeit und der Sozialverträglich-
keit den Behörden mit zugänglich zu ma-
chen. 3 Ihnen ist eine Frist zu setzen, in-
nerhalb derer sie Anregungen gegen den 
Entwurf des Braunkohlenplanes vorbrin-
gen können. 4 Die Frist muss mindestens 
drei Monate betragen. 5 Nach Ablauf der 
Frist sind die fristgemäß vorgebrachten 
Anregungen mit den Behörden zu erör-
tern. 6 Dabei ist ein Ausgleich der Mei-
nungen anzustreben. 7 Über das Ergeb-
nis der Erörterung hat die Regionalpla-
nungsbehörde dem Braunkohlenaus-
schuss zu berichten. 8 Aus ihrem Bericht 
muss ersichtlich sein, über welche Anre-
gungen unter den Beteiligten Einigung 
erzielt worden ist und über welche Anre-
gungen abweichende Meinungen beste-
hen. 
 

b) In Absatz 2 wird der Verweis auf 
„§ 46“ durch den Verweis auf „§ 
27“ ersetzt. 

 

 (2) Wenn für ein Vorhaben eine Prüfung 
nach § 46 Abs. 1 erforderlich ist, finden § 
14 Abs. 4 und § 57a Abs. 6 Bundesberg-
gesetz und § 3 UVP-V Bergbau Anwen-
dung. 
 

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
 

1. Die Sätze 2 und 3 werden ge-
strichen. Die bisherigen Sätze 
4 bis 9 werden Sätze 2 bis 7. 

2. In Satz 5 (neu) werden nach 
der Angabe „12. November 
1999 (GV. NRW. S. 602)“ die 
Wörter „in der jeweils gelten-
den Fassung“ eingefügt. 

 

 (3) 1 Die an der Erarbeitung des Braun-
kohlenplanes beteiligten Gemeinden le-
gen den Entwurf des Planes mit Erläute-
rung und den Angaben des Bergbautrei-
benden zur Umweltprüfung, zur Umwelt-
verträglichkeit und Sozialverträglichkeit 
innerhalb der ihnen zur Verfügung ste-
henden Beteiligungsfrist zur Einsicht-
nahme öffentlich aus. 2 Die Auslegungs-
frist beträgt mindestens drei Monate. 3 
Ort und Dauer der Auslegung sind min-
destens zwei Wochen vorher ortsüblich 
mit dem Hinweis bekannt zu machen, 
dass eine Umweltprüfung durchgeführt 
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wird und dass Personen, die in ihren Be-
langen berührt werden und öffentliche 
Stellen, deren Aufgabenbereich von den 
Umweltauswirkungen berührt werden, 
zum Planentwurf und den Angaben nach 
§ 46 Abs. 4 während der Auslegungsfrist 
bei der Gemeinde Stellung nehmen kön-
nen. 4 Die Gemeinden leiten die bei ih-
nen schriftlich oder zur Niederschrift vor-
gebrachten Anregungen unverzüglich im 
Original der Regionalplanungsbehörde 
Köln zu. 5 Die Gemeinden können die 
vorgebrachten Anregungen mit einer ei-
genen Bewertung versehen. 6 Sofern 
Gegenstand des Braunkohlenplanverfah-
rens ein Vorhaben ist, für das eine Um-
weltverträglichkeitsprüfung durchgeführt 
werden muss, hat die Regionalplanungs-
behörde Köln eine Erörterung durchzu-
führen. 7 Im Übrigen muss die Öffentlich-
keitsbeteiligung allen Anforderungen des 
§ 73 Abs. 3 bis 7 des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (VwVfG. NRW.) vom 12. No-
vember 1999 (GV. NRW. S. 602) ent-
sprechen. 8 Die Regionalplanungsbehör-
de Köln unterrichtet den Braunkohlen-
ausschuss über alle fristgemäß vorge-
brachten Anregungen auf der Grundlage 
des Erörterungstermins. 9 Der Braunkoh-
lenausschuss prüft die Anregungen. 
 

d) Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 
 

„(4) Die Regionalplanungsbehör-
de hat für die Erläuterung eine 
gesonderte zusammenfassende 
Darstellung über die Auswirkun-
gen des Bergbauvorhabens auf 
die Umwelt einschließlich der 
Wechselwirkungen zu erarbeiten. 
Grundlage der zusammenfassen-
den Darstellung sind die Unterla-
gen nach § 27 Absatz 4, die Er-
gebnisse der Beteiligung von Be-
hörden und der Öffentlichkeit und 
ggf. eigene Untersuchungen der 
Regionalplanungsbehörde; hin-
sichtlich der Sozialverträglichkeit 
ist auf der Grundlage der Verfah-
rensergebnisse eine Bewertung in 
die Erläuterung aufzunehmen. Die 

  
 
(4) Die Regionalplanungsbehörde hat für 
die Erläuterung eine gesonderte zusam-
menfassende Darstellung über die Aus-
wirkungen des Bergbauvorhabens auf die 
Umwelt einschließlich der Wechselwir-
kungen zu erarbeiten. Grundlage der zu-
sammenfassenden Darstellung sind die 
Unterlagen nach § 46 Abs. 4, die Ergeb-
nisse der Beteiligung von Behörden und 
der Öffentlichkeit und ggf. eigene Unter-
suchungen der Regionalplanungsbehör-
de; die zusammenfassende Darstellung 
muss auch den Anforderungen der zu-
sammenfassenden Umwelterklärung 
nach § 14 Abs. 6 Nr. 2 genügen sowie ei-
ne Aufstellung der Überwachungsmaß-
nahmen gemäß § 14 Abs. 7 enthalten. 
Aus der Darstellung muss außerdem her-



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 14. Wahlperiode Drucksache 14/10088 

 52 

Erläuterung hat außerdem eine 
Bewertung der Umweltauswirkun-
gen auf der Grundlage der zu-
sammenfassenden Darstellung zu 
enthalten.“ 

 
 

vorgehen, aus welchen Gründen geprüfte 
Alternativen dem Plan nicht zugrunde ge-
legt wurden. Die Erläuterung hat außer-
dem eine Bewertung der Umweltauswir-
kungen auf der Grundlage der zusam-
menfassenden Darstellung zu enthalten. 
Auch hinsichtlich der Sozialverträglichkeit 
ist auf der Grundlage der Verfahrenser-
gebnisse eine Bewertung in die Erläute-
rung aufzunehmen. 
 

e) Absatz 5 wird wie folgt geändert: 
 

1. Die Sätze 2 bis 4 werden ge-
strichen.  

2. Folgender Satz 2 (neu) wird 
eingefügt:  

 
 „§ 19 Absatz 5 gilt entspre-

chend.“ 
 

 (5) 1 Der Braunkohlenausschuss ent-
scheidet nach Abschluss des Erarbei-
tungsverfahrens über die Aufstellung des 
Braunkohlenplanes. 2 Der Braunkohlen-
plan wird vom Braunkohlenausschuss 
aufgestellt und der Landesplanungs-
behörde von der Regionalplanungsbe-
hörde Köln mit einem Bericht darüber 
vorgelegt, ob über den Braunkohlenplan 
Einigkeit erzielt worden ist oder welche 
abweichenden Meinungen von den Be-
hörden und Stellen, aus der Öffentlichkeit 
und aus der Mitte des Braunkohlenaus-
schusses vorgebracht worden sind. 3 Die 
Regionalplanungsbehörde Köln hat dar-
über hinaus darzulegen, ob sie Bedenken 
gegenüber dem vom Braunkohlenaus-
schuss aufgestellten Braunkohlenplan 
hat; dem Braunkohlenausschuss ist Ge-
legenheit zur Stellungnahme zu geben. 4 
Die Regionalplanungsbehörde Köln 
übermittelt der Landesplanungsbehörde 
ferner die von ihr eingeholte Stellung-
nahme des jeweils betroffenen Regional-
rates zur Vereinbarkeit des Braunkohlen-
planes mit dem Regionalplan, sowie die 
Benehmensherstellung mit dem Erftver-
band gemäß § 12 Abs. 1 des Gesetzes 
über den Erftverband. 
 

  (6) Bestehen Zweifel an der Vereinbarkeit 
der Planungsabsichten des Braunkohlen-
ausschusses mit den Zielen der Raum-
ordnung und kommt zwischen der Regio-
nalplanungsbehörde Köln, dem zuständi-
gen Regionalrat und dem Braunkohlen-
ausschuss kein Ausgleich der Meinungen 
zustande, so hat die Regionalplanungs-
behörde Köln den Sachverhalt der Lan-
desplanungsbehörde zur Entscheidung 
im Einvernehmen mit den fachlich zu-
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ständigen Landesministerien vorzulegen. 
Dem Regionalrat und dem Braunkohlen-
ausschuss ist Gelegenheit zur Stellung-
nahme zu geben. Die Entscheidung ist 
den Betroffenen mitzuteilen. 
 

38. § 29 (neu) wird wie folgt geändert: 
 

 § 47 
Genehmigung und Bekanntmachung 
 

a) In der Überschrift werden die 
Wörter „und Bekanntmachung“ 
gestrichen. 

 

  

  (1) Die Braunkohlenpläne bedürfen der 
Genehmigung der Landesplanungsbe-
hörde im Einvernehmen mit den fachlich 
zuständigen Landesministerien und im 
Benehmen mit dem für die Landespla-
nung zuständigen Ausschuss des Land-
tages. Zur Herstellung des Benehmens 
leitet die Landesregierung den Entwurf 
der Genehmigung dem Landtag mit ei-
nem Bericht über das Genehmigungsver-
fahren zu. Teile des Braunkohlenplanes 
können vorweg genehmigt werden; es 
können Teile des Braunkohlenplanes von 
der Genehmigung ausgenommen wer-
den. 
 

b) In Absatz 2 werden nach dem 
Wort „Landesentwicklungspro-
gramm“ die Wörter „und den in 
den „Landesentwicklungsplänen“ 
eingefügt. 

 

 (2) Die Genehmigung der Braunkohlen-
pläne ist nur zu erteilen, wenn sie den im 
Landesentwicklungsprogramm festgeleg-
ten Erfordernissen der Raumordnung zur 
Sicherung einer langfristigen Energiever-
sorgung entsprechen und die Erforder-
nisse der sozialen Belange der vom 
Braunkohlentagebau Betroffenen und des 
Umweltschutzes angemessen berück-
sichtigen. 
 

c) Absatz 3 wird gestrichen. Der bis-
herige Absatz 4 wird Absatz 3. 

 

 (3) Die Genehmigung von Braunkohlen-
plänen wird im Gesetz- und Verord-
nungsblatt für das Land Nordrhein-
Westfalen bekannt gemacht. Der in der 
Bekanntmachung bezeichnete Plan sowie 
die zusammenfassende Darstellung nach 
§ 47 Abs. 4 Satz 1 werden bei der Lan-
desplanungsbehörde sowie bei der Regi-
onalplanungsbehörde Köln und den Krei-
sen und Gemeinden, auf deren Bereich 
sich die Planung erstreckt, zur Einsicht 
für jedermann niedergelegt. In der Be-
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kanntmachung wird darauf hingewiesen. 
Die Gemeinden haben ortsüblich bekannt 
zu machen, bei welcher Stelle der ge-
nehmigte Plan während der Dienststun-
den eingesehen werden kann. Der ge-
nehmigte Plan ist den Einwendern zuzu-
senden. Sind an mehr als 300 Einwender 
Zusendungen vorzunehmen, so können 
diese Zusendungen durch Veröffentli-
chung der Genehmigung im Amtsblatt der 
Bezirksregierung und durch ortsübliche 
Bekanntmachung der Genehmigung er-
setzt werden; dabei ist darauf hinzuwei-
sen, bei welcher Stelle der genehmigte 
Plan während der Dienststunden einge-
sehen werden kann. 
 

  (4) Die Braunkohlenpläne sollen vor Be-
ginn eines Abbauvorhabens im Braun-
kohlenplangebiet aufgestellt und geneh-
migt sein. Die Betriebspläne der im 
Braunkohlenplangebiet gelegenen berg-
baulichen Betriebe sind mit den Braun-
kohlenplänen in Einklang zu bringen. 
 

39. In § 30 (neu) wird folgender Satz 3 
angefügt: 

 
 
 
 
 
 

„Der Braunkohlenplan kann geändert 
werden, wenn dadurch die Grundan-
nahmen für den Braunkohlenplan 
nicht berührt werden.“ 
 

 § 48 
Änderung von Braunkohlenplänen 
 
Der Braunkohlenplan muss überprüft und 
erforderlichenfalls geändert werden, 
wenn die Grundannahmen für den 
Braunkohlenplan sich wesentlich ändern. 
Die Änderung erfolgt in dem Verfahren, 
das für seine Aufstellung gilt. 

  § 49  
Landbeschaffung 
 
(1) Auf die infolge der Braunkohlenpla-
nung notwendigen Enteignungen von 
Grundeigentum finden die geltenden ge-
setzlichen Bestimmungen Anwendung. 
 
(2) Bei der bergrechtlichen Grundabtre-
tung nach § 77 ff. Bundesberggesetz und 
bei den Enteignungen nach dem Lande-
senteignungs- und -
entschädigungsgesetz (EEG NW) vom 
20. Juni 1989 (GV. NRW. S. 366, ber. S. 
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570) ist auf Antrag des Entschädigungs-
berechtigten für die Entziehung des 
Grundeigentums anstelle der Geldent-
schädigung die Bereitstellung von Ersatz-
land anzustreben. 
 

40. Die Überschrift „4. Abschnitt: Planer-
haltung und Zielabweichungsver-
fahren“ und die bisherigen §§ 23 und 
24 werden gestrichen. 

 

 4. Abschnitt:  
Planerhaltung und Zielabweichungs-
verfahren 

  § 23  
Planerhaltung 
 
Eine Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften dieses Gesetzes und 
der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen 
Rechtsvorschriften bei der Erarbeitung 
und Aufstellung des Regionalplanes ist 
unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich 
unter Bezeichnung der Verletzung inner-
halb eines Jahres nach Bekanntmachung 
der Genehmigung des Regionalplanes 
bei der Regionalplanungsbehörde geltend 
gemacht worden ist. Dies gilt nicht, wenn 
die Vorschriften über die Genehmigung 
des Regionalplanes oder deren Bekannt-
machung verletzt worden sind. Bei der 
Bekanntmachung der Genehmigung ist 
auf die Rechtsfolgen nach den Sätzen 1 
und 2 hinzuweisen. 
 

  § 24 
Zielabweichung 
 
(1) Abweichungen von Zielen der Raum-
ordnung, die die Grundzüge der Planung 
nicht berühren, können im Einzelfall ohne 
Durchführung eines Planänderungsver-
fahrens zugelassen werden, bei Regio-
nalplänen im Einvernehmen mit dem Re-
gionalrat, mit den fachlich betroffenen 
Behörden und Stellen und der Belegen-
heitsgemeinde, bei Landes-
entwicklungsplänen durch die Lan-
desplanungsbehörde mit der Zustimmung 
des für die Landesplanung zuständigen 
Ausschusses des Landtages und den 
fachlich zuständigen Ministerien. 
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(2) Antragsbefugt sind die öffentlichen 
Stellen und Personen nach § 5 Abs. 1 
Raumordnungsgesetz sowie die kommu-
nalen Gebietskörperschaften, die das Ziel 
zu beachten haben. 
 
(3) Das Zielabweichungsverfahren kann 
mit einem Raumordnungsverfahren ver-
bunden werden. 
 

41. Der 5. Abschnitt „Regionaler Flä-
chennutzungsplan“ mit den §§ 25 
bis 27 wird gestrichen. 

 

 5. Abschnitt: 
Regionaler Flächennutzungsplan 

  § 25 
Regionaler Flächennutzungsplan 
 
(1) In verdichteten Räumen oder bei 
sonstigen raumstrukturellen Ver-
flechtungen können sich mindestens drei 
benachbarte Gemeinden zur Erstellung 
eines Regionalen Flächennutzungsplanes 
durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung 
zu Planungsgemeinschaften zusammen-
schließen. Der Zusammenschluss ist der 
Landesplanungsbehörde anzuzeigen und 
von dieser öffentlich bekannt zu machen. 
 
(2) Die Planungsgemeinschaft trifft die 
Maßnahmen zur Erarbeitung und Aufstel-
lung des Regionalen Flä-
chennutzungsplanes nach den Vor-
schriften des Landesplanungsgesetzes 
für die Regionalpläne und des Bauge-
setzbuches für den gemeinsamen Flä-
chennutzungsplan. Darüber hinaus be-
schließt die Planungsgemeinschaft den 
Regionalen Flächennutzungsplan. Mit der 
öffentlichen Bekanntmachung nach Ab-
satz 1 Satz 2 findet während des Beste-
hens der Planungsgemeinschaft § 4 Abs. 
2 Satz 1, soweit er sich auf die Mitwir-
kung bei der Erarbeitung und Aufstellung 
von Regionalplänen bezieht, und § 8 Abs. 
1 Satz 1 keine Anwendung. 
 
(3) Der Regionale Flächennutzungsplan 
ist als integraler Bestandteil des Regio-
nalplanes aufzustellen; er baut auf des-
sen Grundkonzeption und Leitidee auf 
und übernimmt zugleich die Funktion ei-
nes Regionalplanes und eines gemein-
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samen Flächennutzungsplanes nach § 
204 Baugesetzbuch. Der Regionale Flä-
chennutzungsplan hat den Zielen der 
Raumordnung zu entsprechen. 
 
(4) Der Regionale Flächennutzungsplan 
bedarf der Genehmigung der Landespla-
nungsbehörde, die im Einvernehmen mit 
den anderen fachlich betroffenen obers-
ten Landesbehörden entscheidet. Vor der 
Genehmigung ist den Regionalräten, auf 
die sich das Plangebiet bezieht, Gele-
genheit zur Stellungnahme zu geben. Die 
Genehmigung ist durch die Landespla-
nungsbehörde öffentlich bekannt zu ma-
chen. Mit der Bekanntmachung wird der 
Regionale Flächennutzungsplan Ziel der 
Raumordnung. § 7 Baugesetzbuch sowie 
§ 24 dieses Gesetzes finden entspre-
chende Anwendung. 
 
(5) Eine Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften bei der Erarbeitung und 
Aufstellung des Regionalen Flächennut-
zungsplanes ist nach Maßgabe der §§ 
214 bis 215 a Baugesetzbuch beachtlich. 
Fehler bei der Genehmigung oder deren 
Bekanntmachung sind stets beachtlich. 
 
(6) Die Planungsgemeinschaft endet 
sechs Monate nach der Anzeige oder drei 
Jahre nach der Genehmigung des Regio-
nalen Flächennutzungsplanes, sofern 
keine Planungsaktivitäten der Gemein-
schaft erkennbar sind oder durch überein-
stimmende Willenserklärung der teil-
nehmenden Gemeinden zu einem frühe-
ren Zeitpunkt. Nach Beendigung der Pla-
nungsgemeinschaft finden die Vorschrif-
ten der §§ 4 Abs. 2 Satz 1 und 8 Abs. 1 
Satz 1 wieder Anwendung; für die an der 
Planungsgemeinschaft beteiligten Ge-
meinden gilt der Regionale Flächen-
nutzungsplan als Bauleitplan der einzel-
nen Gemeinde fort. Die Beendigung der 
Planungsgemeinschaft ist durch die Lan-
desplanungsbehörde öffentlich bekannt 
zu machen. 
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  § 26 
Zeitlicher und räumlicher Geltungsbe-
reich, Evaluierungsklausel 
 
(1) § 25 gilt für einen Zeitraum von fünf 
Jahren ab In-Kraft-Treten dieses Geset-
zes. Die Befugnis zur Aufstellung eines 
Regionalen Flächennutzungsplanes ist 
räumlich beschränkt auf die Gemeinden 
des Regionalverbandes Ruhr und die an-
grenzenden Nachbargemeinden. 
 
(2) Die Auswirkungen des § 25 werden 
nach einem Erfahrungszeitraum von vier 
Jahren durch die Landesregierung unter 
Mitwirkung der kommunalen Spitzenver-
bände, des Regionalverbandes Ruhr und 
weiterer Sachverständiger überprüft. Die 
Landesregierung unterrichtet den für die 
Landesplanung zuständigen Ausschuss 
des Landtags rechtzeitig vor Ablauf der in 
Absatz 2 genannten Frist über das Er-
gebnis der Überprüfung. 
 
§ 27  
Strategische Umweltprüfung 
 
Hinsichtlich der Anforderungen der stra-
tegischen Umweltprüfungen gelten §§ 14 
und 15. 
 

42. Die Überschrift „III. Teil: Planver-
wirklichung und Plansicherung“ 
und „1. Abschnitt: Raumordnungs-
verfahren“ werden durch die Über-
schrift „Teil 7: Raumordnungsver-
fahren“ ersetzt. 

 

 III. Teil: 

  Planverwirklichung und Plansicherung 
 
1. Abschnitt:  
Raumordnungsverfahren 
 

43. Die bisherigen §§ 28 bis 30 werden 
gestrichen und durch folgenden § 32 
(neu) ersetzt: 
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„§ 32  
Raumordnungsverfahren 
 
 
(1) Bei raumbedeutsamen Planungen 
und Maßnahmen im Sinne von § 1 
der Rechtsverordnung (§ 38 Absatz 1 
Nummer 4) wird ihre Raumverträg-
lichkeit in einem besonderen Verfah-
ren von der Regionalplanungsbehör-
de festgestellt (Raumordnungsverfah-
ren). Die Einleitung eines Raumord-
nungsverfahrens erfolgt von Amts 
wegen. Im Raumordnungsverfahren 
für Vorhaben, für das nach Bundes- 
oder Landesrecht eine Verpflichtung 
zur Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung besteht, wird eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung nach 
dem Planungsstand des jeweiligen 
Vorhabens, einschließlich der Prü-
fung von Standort- oder Trassenal-
ternativen nach § 15 Abs. 1 Satz 3 
des Raumordnungsgesetzes, durch-
geführt; das Verfahren richtet sich 
nach § 1 Abs. 1 UVPG NW. Im nach-
folgenden Zulassungsverfahren kann 
die Prüfung der Umweltverträglichkeit 
auf zusätzliche oder andere erhebli-
che Auswirkungen beschränkt wer-
den. 
 
(2) Die Regionalplanungsbehörde 
fordert binnen zwei Wochen die zu 
beteiligenden öffentlichen Stellen zur 
Stellungnahme auf. Diesen ist eine 
Frist zu setzen, innerhalb derer sie 
Bedenken und Anregungen zu den 
Planungen und Maßnahmen vorbrin-
gen können. Die Frist soll zwei Mona-
te nicht überschreiten. Die fristgemäß 
vorgebrachten Bedenken und Anre-
gungen können mit den beteiligten öf-
fentlichen Stellen erörtert werden. 
 
(3) Das Raumordnungsverfahren ist 
nach Abschluss des Beteiligungsver-
fahrens mit einer Raumordnerischen 
Beurteilung abzuschließen. Die Regi-
onalplanungsbehörde leitet die 
Raumordnerische Beurteilung ein-
schließlich Begründung umgehend 

 § 28  
Anwendungsbereich des Raumord-
nungsverfahrens 
 
Raumbedeutsame Planungen und Maß-
nahmen im Sinne der Rechtsverordnung 
nach § 50 Abs. 1 Nr. 5 sind in einem 
Raumordnungsverfahren unter überörtli-
chen Gesichtspunkten zu überprüfen und 
untereinander und mit den Erfordernissen 
der Raumordnung abzustimmen. 
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dem Träger des Vorhabens zu und 
unterrichtet den Regionalrat. 
 
(4) Die Raumordnerische Beurteilung 
wird ohne Begründung im Amtsblatt 
der Bezirksregierung bekannt gege-
ben. Die Raumordnerische Beurtei-
lung wird mit Begründung bei der zu-
ständigen Regionalplanungsbehörde 
und bei den Kreisen und Gemeinden, 
auf deren Gebiet sich das Vorhaben 
erstreckt, für die Dauer von fünf Jah-
ren zur Einsicht für jedermann bereit 
gehalten und kann in das Internet 
eingestellt werden; in der Bekannt-
machung wird darauf hingewiesen. 
Die Gemeinden haben ortsüblich be-
kannt zu machen, bei welcher Stelle 
die Raumordnerische Beurteilung 
während der Dienststunden eingese-
hen werden kann. 
 

 
 
 
§ 29 
Feststellungen und Prüfungen im 
Raumordnungsverfahren 
 

  (1) Durch das Raumordnungsverfahren 
wird festgestellt: 

(5) Die Regionalplanungsbehörden 
erheben für die Durchführung eines 
Raumordnungsverfahrens Gebühren 
und Auslagen. Bemessungsgrundla-
ge für die Festlegung der Höhe der 
Gebühr sind die Herstellungskosten 
des dem Raumordnungsverfahren 
zugrunde liegenden Vorhabens. Der 
Träger des Vorhabens trägt die Kos-
ten für die Hinzuziehung von Sach-
verständigen. Im Übrigen gilt das Ge-
bührengesetz für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der jeweils gelten-
den Fassung. 
 

  

  1. ob die Planung oder Maßnahme mit 
den Erfordernissen der Raumordnung 
übereinstimmt und 

 (6) Ändern sich die für die Raumord-
nerische Beurteilung maßgeblichen 
landesplanerischen Ziele, ist zu prü-
fen, ob die Beurteilung noch Bestand 
haben kann. Die Raumordnerische 
Beurteilung wird fünf Jahre nach der 
Bekanntgabe darauf überprüft, ob sie 
mit den Zielen und Grundsätzen der 
Raumordnung noch übereinstimmt 
und mit anderen raumbedeutsamen 
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Planungen und Maßnahmen noch 
abgestimmt ist. Die Überprüfung ist 
entbehrlich, wenn mit dem Verfahren 
für die Zulassung des Vorhabens be-
gonnen worden ist. Die Raumordneri-
sche Beurteilung wird spätestens 
nach zehn Jahren unwirksam.“ 

 
  2. wie sie mit anderen raumbedeutsamen 

Planungen und Maßnahmen unter den 
Gesichtspunkten der Raumordnung 
abgestimmt oder durchgeführt werden 
kann (Raumverträglichkeitsprüfung). 

 
(2) Im Raumordnungsverfahren sind die 
raumbedeutsamen Auswirkungen der 
Planung oder Maßnahme auf die in den 
Grundsätzen des § 2 Abs. 2 Raumord-
nungsgesetz genannten Belange unter 
überörtlichen Gesichtspunkten zu prüfen. 
Die Feststellung nach Absatz 1 schließt 
die Prüfung der vom Träger der Planung 
oder Maßnahme eingeführten Standort- 
oder Trassenalternativen ein. 
 
(3) Das Raumordnungsverfahren schließt 
die Ermittlung, Beschreibung und Bewer-
tung der raumbedeutsamen Auswirkun-
gen des Vorhabens auf die in § 2 Abs. 1 
Satz 2 UVPG genannten Schutzgüter 
entsprechend dem Planungsstand ein. 
 
(4) Die Einleitung eines Raumordnungs-
verfahrens erfolgt von Amts wegen. 
 
(5) Kann die raumbedeutsame Planung 
oder Maßnahme erhebliche Auswirkun-
gen auf Nachbarstaaten haben, so ist sie 
mit den betroffenen Nachbarstaaten nach 
den Grundsätzen der Gegenseitigkeit und 
Gleichwertigkeit abzustimmen. 
 
(6) Die Regionalplanungsbehörde fordert 
binnen zwei Wochen die zu beteiligenden 
Behörden und Stellen schriftlich zur Stel-
lungnahme auf. Den Behörden und Stel-
len ist eine Frist zu setzen, innerhalb de-
rer sie Bedenken und Anregungen zu den 
Planungen und Maßnahmen vorbringen 
können. Die Frist soll zwei Monate nicht 
überschreiten. Die fristgemäß vorge-
brachten Bedenken und Anregungen sol-
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len mit den beteiligten Behörden und 
Stellen erörtert werden. 
 
(7) Die Regionalplanungsbehörde unter-
richtet den Vorhabenträger auf Verlangen 
über die fristgemäß vorgebrachten Be-
denken und Anregungen und gibt ihm 
Gelegenheit, sich dazu zu äußern. 
 
(8) Das Raumordnungsverfahren ist nach 
Vorliegen der vollständigen Unterlagen 
innerhalb einer Zeit von sechs Monaten 
abzuschließen. 
 
(9) Nach Abschluss der Beteiligung der 
Behörden und Stellen erarbeitet die Re-
gionalplanungsbehörde auf der Grundla-
ge der erforderlichen Unterlagen, des Er-
gebnisses der Beteiligung der Behörden 
und Stellen sowie ggf. eigener Untersu-
chungen das Ergebnis des Raumord-
nungsverfahrens (Raumordnerische Be-
urteilung). Der Raumordnerischen Beur-
teilung ist eine Begründung beizufügen. 
 
(10) Will die Regionalplanungsbehörde in 
der Raumordnerischen Beurteilung we-
sentlich vom Begehren des Vorhabenträ-
gers abweichen, so hat sie diesem zuvor 
Gelegenheit zu geben, binnen einer zu 
bestimmenden Frist zu dem Entwurf der 
Raumordnerischen Beurteilung Stellung 
zu nehmen. 
 
(11) Die Regionalplanungsbehörde leitet 
die Raumordnerische Beurteilung ein-
schließlich Begründung umgehend dem 
Träger des Vorhabens zu und unterrichtet 
den Regionalrat. 
 
(12) Die Raumordnerische Beurteilung 
wird ohne Begründung im Amtsblatt der 
Bezirksregierung bekannt gegeben. Die 
Raumordnerische Beurteilung wird mit 
Begründung bei der Regionalplanungs-
behörde und bei den Kreisen und Ge-
meinden, auf deren Gebiet sich das Vor-
haben erstreckt, für die Dauer von fünf 
Jahren zur Einsicht für jedermann bereit 
gehalten; in der Bekanntmachung wird 
darauf hingewiesen. Die Gemeinden ha-
ben ortsüblich bekannt zu machen, bei 
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welcher Stelle die Raumorderische Beur-
teilung während der Dienststunden ein-
gesehen werden kann. 
 
(13) § 23 gilt entsprechend. 
 
(14) Die Raumordnerische Beurteilung ist 
von den Behörden des Bundes und des 
Landes, den Gemeinden und Gemeinde-
verbänden, von den öffentlichen Pla-
nungsträgern sowie im Rahmen der ihnen 
obliegenden Aufgaben von den bunde-
sunmittelbaren und den der Aufsicht des 
Landes unterstehenden Körperschaften, 
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts bei raumbedeutsamen Planungen 
und Maßnahmen, die den im Raumord-
nungsverfahren beurteilten Gegenstand 
betreffen, sowie bei Genehmigungen, 
Planfeststellungen oder sonstigen be-
hördlichen Entscheidungen über die Zu-
lässigkeit des Vorhabens nach Maßgabe 
der dafür geltenden Vorschriften zu be-
rücksichtigen. Die Raumordnerische Be-
urteilung hat gegenüber dem Träger des 
Vorhabens und gegenüber Dritten keine 
unmittelbare Rechtswirkung. 
 
(15) Ändern sich die für die Raumordneri-
sche Beurteilung maßgeblichen landes-
planerischen Ziele, ist zu prüfen, ob die 
Beurteilung noch Bestand haben kann. 
Die Raumordnerische Beurteilung wird 
fünf Jahre nach der Bekanntgabe darauf 
überprüft, ob sie mit den Zielen und 
Grundsätzen der Raumordnung noch 
übereinstimmt und mit anderen raumbe-
deutsamen Planungen und Maßnahmen 
noch abgestimmt ist. Die Überprüfung ist 
entbehrlich, wenn mit dem Verfahren für 
die Zulassung des Vorhabens begonnen 
worden ist. Die Raumordnerische Beurtei-
lung wird spätestens nach zehn Jahren 
unwirksam. 
 

  § 30 
Gebühren und Auslagen 
 
(1) Die Regionalplanungsbehörden erhe-
ben für die Durchführung eines Raum-
ordnungsverfahrens Gebühren und Aus-
lagen. Bemessungsgrundlage für die 
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Festlegung der Höhe der Gebühr sind die 
Herstellungskosten des dem Raumord-
nungsverfahren zugrunde liegenden Vor-
habens. Der Träger des Vorhabens trägt 
die Kosten für die Hinzuziehung von 
Sachverständigen. 
 
(2) Im Übrigen gilt das Gebührengesetz 
für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
jeweils geltenden Fassung. 
 

44. Die Überschrift „2. Abschnitt: Sons-
tige Instrumente zur Planverwirkli-
chung und Plansicherung wird 
durch die Überschrift „Teil 8: 

 Instrumente zur Planverwirkli-
chung und Plansicherung“ ersetzt. 

 

 2. Abschnitt:  
Sonstige Instrumente zur Planverwirk-
lichung und Plansicherung 

45. Der bisherige § 31 wird § 33 und wie 
folgt geändert: 

 
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 
1. In Satz 1 werden die Wörter „Re-

gionalrates feststellen, den Regi-
onalplan“ durch die Wörter „zu-
ständigen Planungsträgers fest-
stellen, den Raumordnungsplan“ 
und die Wörter „ zur Genehmi-
gung“ durch die Wörter „der Lan-
desplanungsbehörde“ ersetzt.  

2. In Satz 2 wird das Wort „Regio-
nalrat“ durch die Wörter „des zu-
ständigen Planungsträgers“ er-
setzt. 

 § 31 
Befugnisse der Landesplanungsbe-
hörde 
 
 
(1) Die Landesplanungsbehörde kann die 
Verpflichtung des Regionalrates feststel-
len, den Regionalplan für bestimmte 
räumliche oder sachliche Teilabschnitte 
innerhalb einer angemessenen Frist ent-
sprechend den Zielen der Raumordnung 
aufzustellen oder zu ändern und zur Ge-
nehmigung vorzulegen. Kommt der Regi-
onalrat dieser Planungspflicht nicht frist-
gerecht nach, so kann die Landespla-
nungsbehörde die Planung ganz oder 
teilweise selbst durchführen oder die 
Durchführung der Regionalplanungsbe-
hörde übertragen. 
 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 

1. Satz 1 wird wie folgt gefasst: 
 
 „Hat die Landesplanungsbe-

hörde gegen einen Raumord-
nungsplan oder einen sachli-
chen oder räumlichen Teilab-
schnitt unter Verweis auf ei-
nen Widerspruch zu Zielen der 
Raumordnung rechtliche Be-
denken geltend gemacht, so 
ist sie befugt, bei der erneuten 
Vorlage einen solchen Plan 

  
 
(2) Hat die Landesplanungsbehörde die 
Genehmigung eines Regionalplanes un-
ter Verweis auf einen Widerspruch zu 
Zielen der Raumordnung abgelehnt, so 
ist sie befugt, bei der erneuten Vorlage 
einen solchen Plan im Einvernehmen mit 
den fachlich zuständigen Landesministe-
rien zum Zwecke der Anpassung zu än-
dern und in der geänderten Form zu ge-
nehmigen. Die Landesregierung setzt 
dem Regionalrat zur erneuten Vorlage ei-
ne angemessene Frist. Der Ablauf dieser 
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oder Teilabschnitt im Einver-
nehmen mit den fachlich zu-
ständigen Landesministerien 
zum Zwecke der Anpassung 
zu ändern und bekanntzuma-
chen.  

 
2. In Satz 2 wird das Wort „Regi-

onalrat“ durch die Wörter „zu-
ständigen Planungsträger“ er-
setzt. 

 

Frist steht der erneuten Vorlage gleich. 

46. Der bisherige § 32 wird § 34 und wie 
folgt geändert: 

 

 § 32  
Anpassung der Bauleitplanung 

a) In Absatz 1 werden die Wörter 
„unter allgemeiner Angabe ihrer 
Planungsabsichten“ durch die 
Wörter „unter Vorlage der erfor-
derlichen Planunterlagen“ ersetzt. 

 

 (1) Zur Anpassung der Bauleitplanung an 
die Ziele der Raumordnung hat die Ge-
meinde bei Beginn ihrer Arbeiten zur Auf-
stellung oder Änderung eines Bauleitpla-
nes unter allgemeiner Angabe ihrer Pla-
nungsabsichten bei der Regionalpla-
nungsbehörde anzufragen, welche Ziele 
für den Planungsbereich bestehen. 
 

b) In Absatz 2 wird das Wort „drei“ 
durch das Wort „zwei“ ersetzt. 

 

 (2) Äußert sich die Regionalplanungsbe-
hörde nicht innerhalb von drei Monaten 
auf die Anfrage der Gemeinde, so kann 
die Gemeinde davon ausgehen, dass 
landesplanerische Bedenken nicht erho-
ben werden. 
 

c) In Absatz 3 wird Satz 3 gestri-
chen. 

 

 (3) Eine Erörterung der Planungsabsich-
ten der Gemeinde findet statt, wenn die 
Regionalplanungsbehörde oder die Ge-
meinde dieses für geboten hält. Kommt 
keine Einigung zustande, befindet die 
Regionalplanungsbehörde im Einver-
nehmen mit dem Regionalrat über die 
nicht ausgeräumten Bedenken. Dabei 
kann festgestellt werden, dass die Pla-
nungsabsichten den Zielen der Raum-
ordnung nicht angepasst sind; die Abwei-
chungen sind im Einzelnen zu bezeich-
nen. 
 

  (4) Kommt eine einvernehmliche Beurtei-
lung nach Absatz 3 Satz 2 nicht zustan-
de, entscheidet die Landesplanungsbe-
hörde im Einvernehmen mit den fachlich 
zuständigen Landesministerien über die 
Übereinstimmung der gemeindlichen Pla-
nungsabsichten mit den Zielen der 
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Raumordnung. Dazu hat die Regional-
planungsbehörde über den Sachverhalt 
zu berichten; der Gemeinde und dem 
Regionalrat ist Gelegenheit zu geben, zu 
dem Bericht der Regionalplanungsbehör-
de Stellung zu nehmen. Die Landes-
planungsbehörde teilt ihre Entscheidung 
den Betroffenen mit. 
 

d) In Absatz 5 Satz 1 werden nach 
dem Wort „Baugesetzbuch“ die 
Wörter „oder bevor der betroffe-
nen Öffentlichkeit Gelegenheit zur 
Stellungnahme gegeben wird„ 
eingefügt. 

 

 (5) Die Gemeinde hat vor Beginn des 
Verfahrens nach § 3 Abs. 2 Baugesetz-
buch der Regionalplanungsbehörde eine 
Ausfertigung des Entwurfs des Bauleit-
planes zuzuleiten. Die Fortführung des 
Verfahrens zur Aufstellung des Bauleit-
planes wird hierdurch nicht gehemmt. 
Äußert sich die Regionalplanungsbehör-
de nicht innerhalb von einem Monat auf 
die Anfrage der Gemeinde, so kann die 
Gemeinde davon ausgehen, dass lan-
desplanerische Bedenken nicht erhoben 
werden. Die Absätze 3 und 4 gelten ent-
sprechend. 
 

  (6) Ist die Regionalplanungsbehörde bei 
der Aufstellung eines Flächennutzungs-
planes beteiligt worden, so bedarf es bei 
der Aufstellung eines daraus entwickelten 
Bebauungsplanes ihrer erneuten Beteili-
gung nur, wenn und soweit die Regional-
planungsbehörde den Flächennutzungs-
plan nach Anhörung der Gemeinde im 
Benehmen mit dem Regionalrat für unan-
gepasst erklärt hat. 
 

47. Der bisherige § 33 wird § 35 und wie 
folgt geändert:  

 

 § 33 
Kommunales Planungsgebot und Ent-
schädigung 
 

a) In Absatz 1 wird das Wort „ge-
nehmigten“ gestrichen. 

 

 (1) Die Landesregierung kann verlangen, 
dass die Gemeinden ihre genehmigten 
Bauleitpläne den Zielen der Raumord-
nung anpassen. 
 

  (2) Die Landesregierung kann verlangen, 
dass die Gemeinden Bauleitpläne ent-
sprechend den Zielen der Raumordnung 
aufstellen, wenn dies zur Verwirklichung 
von Planungen mit hervorragender Be-
deutung für die allgemeine Landesent-
wicklung oder überörtliche Wirtschafts-
struktur erforderlich ist; die betroffenen 
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Flächen müssen auf der Grundlage eines 
Landesentwicklungsplanes in Regional-
plänen dargestellt sein. Vor der Entschei-
dung der Landesregierung ist den betrof-
fenen Regionalräten und Gemeinden Ge-
legenheit zur Stellungnahme zu geben. 
 
 

  (3) Muss eine Gemeinde einen Dritten 
gemäß §§ 39 bis 44 Baugesetzbuch ent-
schädigen, weil sie einen rechtswirksa-
men Bebauungsplan aufgrund rechtsver-
bindlich aufgestellter Ziele der Raumord-
nung auf Verlangen nach Absatz 1 oder 
Absatz 2 aufgestellt, geändert oder auf-
gehoben hat, so ist ihr vom Land Ersatz 
zu leisten. 
 

  (4) Ist eine Gemeinde Eigentümerin eines 
Grundstückes, so kann sie in Fällen der 
Absätze 1 und 2 vom Land eine ange-
messene Entschädigung in Geld verlan-
gen, soweit Aufwendungen für Vorberei-
tungen zur Nutzung des Grundstücks an 
Wert verlieren, die im Vertrauen auf den 
Bestand der bisherigen Raumordnungs-
planung gemacht wurden. Ihr sind außer-
dem die Aufwendungen für Erschlie-
ßungsanlagen zu ersetzen, soweit sie in-
folge der Anpassung oder Aufstellung der 
Bauleitpläne nach Absatz 1 oder Absatz 2 
nicht mehr erforderlich sind. Verwal-
tungskosten sind nicht zu erstatten. 
 

  (5) Eine Gemeinde, die die Vorausset-
zungen des Absatz 1 oder Absatz 2 als 
erfüllt ansieht, ist berechtigt, eine förmli-
che Entscheidung der Landesregierung 
im Sinne dieser Vorschriften zu beantra-
gen. 
 

b) In Absatz 6 wird die Zahl „31“ 
durch die Zahl „34“ ersetzt. 

 

 (6) Eine Gemeinde kann eine Ersatzleis-
tung oder Entschädigung nicht beanspru-
chen, wenn sie die Regionalplanungsbe-
hörde nicht gemäß § 31 Abs. 1 rechtzeitig 
von ihrer Planungsabsicht unterrichtet hat 
oder soweit sie von einem durch die Än-
derung der Bauleitplanung Begünstigten 
Ersatz verlangen kann. 
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  (7) Wird das Planungsgebot ausschließ-
lich oder vorwiegend im Interesse eines 
Begünstigten ausgesprochen, so kann 
das Land von ihm die Übernahme der 
sich aus den Absätzen 3 und 4 ergeben-
den Entschädigungspflichten verlangen. 
 

48. Der bisherige § 34 wird § 36 und wie 
folgt geändert: 

 

 § 34 
Untersagung raumbedeutsamer Pla-
nungen und Maßnahmen; Entschädi-
gung 
 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:
 

„(1) Die Landesplanungsbehörde 
kann im Einvernehmen mit den 
fachlich zuständigen Landesmi-
nisterien raumbedeutsame Pla-
nungen und Maßnahmen sowie 
die Entscheidung über deren Zu-
lässigkeit gegenüber den in § 4 
Raumordnungsgesetz genannten 
öffentlichen Stellen untersagen, 
und zwar 

 
1. unbefristet, wenn Ziele der 

Raumordnung entgegenste-
hen, 

2. befristet, wenn sich ein Raum-
ordnungsplan in Aufstellung 
befindet und zu befürchten ist, 
dass die Planung oder Maß-
nahme die Verwirklichung der 
vorgesehenen Ziele der 
Raumordnung unmöglich ma-
chen oder wesentlich er-
schweren würde.  

 Sobald das Raumordnungs-
planverfahren mit dem Erar-
beitungsbeschluss begonnen 
hat, ist von einem in Aufstel-
lung befindlichen Ziel auszu-
gehen. 

  
Der regionale Planungsträger ist 
über die Entscheidung der Lan-
desplanungsbehörde zu unterrich-
ten.“ 
 
 
 
 

  
 
(1) Die Landesplanungsbehörde kann im 
Einvernehmen mit den fachlich zuständi-
gen Landesministerien und nach Anhö-
rung des Regionalrates raumbedeutsame 
Planungen und Maßnahmen, die von Be-
hörden oder sonstigen Planungsträgern 
im Sinne des § 4 Abs. 5 des Raumord-
nungsgesetzes beabsichtigt sind, für eine 
bestimmte Zeit untersagen, wenn zu be-
fürchten ist, dass die Einhaltung der Ziele 
der Raumordnung oder ihre bereits ein-
geleitete Aufstellung, Änderung oder Er-
gänzung unmöglich gemacht oder we-
sentlich erschwert werden. 
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b) In Absatz 2 werden die Wörter 
„für einen Zeitraum von bis zu 
zwölf Monaten“ gestrichen. 

 

 (2) Die Bezirksregierungen können unter 
den Voraussetzungen des Absatzes 1 die 
Baugenehmigungsbehörde anweisen, die 
Entscheidung über die Zulässigkeit bauli-
cher Anlagen im Einzelfall für einen Zeit-
raum bis zu zwölf Monaten auszusetzen. 
 

c) Die Absätze 3 bis 5 werden ge-
strichen, die bisherigen Absätze 6 
bis 9 werden Absätze 3 bis 6. 

 

 (3) Die Untersagung kann verlängert 
werden; dabei darf eine Untersagung zur 
Sicherung noch nicht aufgestellter Ziele 
der Raumordnung die Gesamtdauer von 
zwei Jahren nicht überschreiten. 
 
(4) Die Untersagung wird nach Anhörung 
des Betroffenen von Amts wegen oder 
auf Antrag eines öffentlichen Planungs-
trägers, dessen Aufgaben durch die be-
absichtigte Planung oder Maßnahme be-
rührt werden, ausgesprochen. 
 
(5) Die Untersagung ist vor Fristablauf 
ganz oder teilweise aufzuheben, soweit 
ihre Voraussetzungen weggefallen sind. 
 

  (6) Übersteigt die Dauer einer Untersa-
gung nach Absatz 1 oder Absatz 2 in 
Verbindung mit einer Veränderungssper-
re nach § 14 Baugesetzbuch, einer Zu-
rückstellung von Baugesuchen nach § 15 
Baugesetzbuch oder einer entsprechen-
den Untersagung aufgrund anderer 
Rechtsvorschriften einen Zeitraum von 
insgesamt vier Jahren, so hat das Land 
den Betroffenen für dadurch entstandene 
Vermögensnachteile eine angemessene 
Entschädigung in Geld zu leisten. Die 
Vorschriften über die Entschädigung im 
Zweiten Abschnitt des Fünften Teiles des 
Baugesetzbuches gelten sinngemäß. 
 
(7) Muss der Träger einer nach Absatz 1 
untersagten Planung oder Maßnahme ei-
nen Dritten entschädigen, so erstattet ihm 
das Land die aus der Erfüllung der Ent-
schädigungsansprüche entstehenden 
notwendigen Aufwendungen. Die Ersatz-
leistung ist ausgeschlossen, soweit die 
Untersagung von dem Planungs- oder 
Maßnahmeträger verschuldet ist oder ihm 
aus Anlass der Untersagung aus anderen 
Rechtsgründen Entschädigungsansprü-
che zustehen. 
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d) In Absatz 5 (neu) werden die An-

gaben „nach Absatz 1 Nr. 2“ ge-
strichen und der Verweis auf die 
Absätze „6 und 7“ durch den Ver-
weis auf die Absätze „3 und 4“ er-
setzt. 

 

 (8) Dient die Untersagung nach Absatz 1 
Nr. 2 ausschließlich oder vorwiegend 
dem Interesse eines Begünstigten, so 
kann das Land von ihm die Übernahme 
der sich aus den Absätzen 6 und 7 erge-
benden Entschädigungspflichten verlan-
gen, wenn er der Untersagung zuge-
stimmt hat. 
 

e) In Absatz 6 (neu) wird der Ver-
weis auf die Absätze „7 und 8“ 
durch den Verweis auf die Absät-
ze „4 und 5“ ersetzt.  

 

 (9) Ist aufgrund einer Untersagung nach 
Absatz 2 einem Dritten Entschädigung zu 
gewähren, so gelten die Regelungen der 
Absätze 7 und 8 entsprechend. 

49. § 35 wird gestrichen.  
 

 § 35 
Experimentierklausel 
 

  (1) Auf Anregung aus den Regionen kön-
nen neue oder vereinfachte Verfahren zur 
Erarbeitung von Raumordnungsplänen 
und zur Anwendung von weiteren Instru-
menten der Plansicherung und Planver-
wirklichung erprobt werden. Insbesondere 
können 
 
- abweichend von § 20 Abs. 7 Anzeige-

verfahren in Verbindung mit neuen Kon-
trollinstrumenten (Monitoring), 

- Regionale Flächennutzungspläne im 
Sinne dieses Gesetzes auf der Grund-
lage einer entsprechenden Anwendung 
der §§ 25 und 26, 

- abweichend von § 22 in Verbindung mit 
der Durchführungsverordnung flexible 
Möglichkeiten der Darstellungen in Re-
gionalplänen 

 
erprobt werden. 
 
(2) Die Landesplanungsbehörde be-
stimmt im Einvernehmen mit den fachlich 
zuständigen Landesministerien und mit 
Zustimmung des für die Landesplanung 
zuständigen Ausschusses des Landtages 
die Räume und die Dauer der Erprobung 
durch Rechtsverordnung. 
 
(3) Die Auswirkungen des § 35 werden 
nach einem Erfahrungszeitraum von vier 
Jahren durch die Landesregierung über-
prüft. 
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50. Der bisherige § 36 wird § 37 und wie 

folgt geändert:  
 
 
a) Die Absätze 1, 5 und 7 werden 

gestrichen. Die bisherigen Absät-
ze 2 bis 4 und der bisherige Ab-
satz 6 werden Absätze 1 bis 4. 

 § 36 
Abstimmungs-, Mitteilungs- und Aus-
kunftspflichten 
 
(1) Öffentliche Stellen und Personen des 
Privatrechts im Sinne des § 4 Abs. 3 
Raumordnungsgesetz haben ihre von 
den Bindungswirkungen nach §§ 4 und 5 
Raumordnungsgesetz erfassten raumbe-
deutsamen Planungen und Maßnahmen 
auf- und untereinander abzustimmen. 
 
(2) Die obersten Landesbehörden haben 
alle von ihnen beabsichtigten oder zu ih-
rer Kenntnis gelangten Maßnahmen, die 
für die Raumordnung Bedeutung haben 
können, der Landesplanungsbehörde so 
frühzeitig mitzuteilen, dass ihr die Wahr-
nehmung der Belange der Landespla-
nung möglich ist. 
 

b) In Absatz 2 (neu) wird folgender 
Satz 2 angefügt: 

 
„Die Mitteilungspflicht der Ge-
meinden erstreckt sich auch auf 
die raumbezogenen Informatio-
nen über die Entwicklungen im 
Gemeindegebiet, die für das Mo-
nitoring gemäß § 4 Absatz 4 er-
forderlich sind, insbesondere über 
die bauleitplanerisch gesicherten 
Flächenreserven für Wohnen und 
Gewerbe.“ 
 

  
 
 
(3) Zu entsprechenden Mitteilungen sind 
die nachgeordneten Landesbehörden, die 
Gemeinden, Gemeindeverbände und die 
sonstigen Körperschaften, Anstalten und 
Stiftungen des öffentlichen Rechts ge-
genüber der Regionalplanungsbehörde, 
die kreisangehörigen Gemeinden auch 
gegenüber der Landrätin oder dem Land-
rat als unterer staatlicher Verwaltungsbe-
hörde, verpflichtet. 
 
 

  (4) Die Landesplanungsbehörde unter-
richtet durch die Regionalplanungsbehör-
de die Regionalräte über wichtige Ge-
setzgebungs- und Planungsvorhaben. 
 
(5) Maßnahmen, die eine Mitteilungs- 
oder Unterrichtungspflicht begründen, 
sind insbesondere beabsichtigte Neu-
gründungen, Errichtung von Zweigbetrie-
ben, Standortverlegungen, Betriebserwei-
terung und Betriebsstilllegung größerer 
Wirtschaftsunternehmen sowie eine be-
absichtigte Zweckentfremdung größerer 
landwirtschaftlicher Flächen. 
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(6) Der Landesplanungsbehörde, der Re-
gionalplanungsbehörde und der Landrätin 
oder dem Landrat als unterer staatlicher 
Verwaltungsbehörde ist auf Verlangen 
über Planungen Auskunft zu erteilen, die 
für die Raumordnung Bedeutung haben 
können. 
 
 
 
(7) Die Landesregierung berichtet dem 
Landtag in jeder Legislaturperiode über 
die zurückliegende und die künftig zu er-
wartende Entwicklung des Landes sowie 
über Schwerpunkte von Maßnahmen und 
Planungen, die sie zur Gestaltung und 
Entwicklung des Landes ergriffen oder 
eingeleitet hat. 
 

51. Die Überschrift „V. Teil: Übergangs- 
und Schlussvorschriften wird durch 
die Überschrift „Teil 9: 

 Ergänzende Vorschriften“ ersetzt. 
 

 V. Teil:  
Übergangs- und Schlussvorschriften 

52. Der bisherige § 50 wird § 38 und wie 
folgt geändert: 

 

 § 50  
Erlass von Rechtsverordnungen und 
Verwaltungsvorschriften 
 

a) In Absatz 1 wird die Absatzanga-
be "(1)" gestrichen. 

 

 (1) Die Landesregierung wird ermächtigt, 
zur Durchführung dieses Gesetzes durch 
Rechtsverordnung zu regeln: 
 

b) Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 
 

„1. das Verfahren zur Bildung und 
Einberufung der Regionalräte 
sowie für Entschädigungen 
und Zuwendungen“ 

 

 1. das Verfahren zur Bildung und Einbe-
rufung der Regionalräte sowie über die 
Entschädigung der Mitglieder der Re-
gionalräte und die Zuwendungen für 
die im Regionalrat vorhandenen Grup-
pierungen der Parteien und Wähler-
gruppen, 

 
c) Nummer 2 wird gestrichen. 
 
 Die bisherigen Nummern 3 bis 5 

werden Nummern 2 bis 4. 
 

 2. das Verfahren zur Bildung und Beendi-
gung der Planungsgemeinschaften ein-
schließlich der öffentlichen Bekannt-
machung, und soweit die Verfahrens-
schritte nicht durch Beschlussfassun-
gen in den jeweiligen kommunalen Ver-
tretungen wahrgenommen werden sol-
len, die Anzahl der Mitglieder und die 
Sitzverteilung in der Planungsgemein-
schaft, die den Regelungen zur Beset-
zung von Ausschüssen in Gemeinden 
entsprechen müssen; diejenigen Frak-
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tionen, auf die bei der Besetzung kein 
Sitz entfällt, sind berechtigt, anstelle 
eines beratenden Mitgliedes ein 
stimmberechtigtes Mitglied in die Pla-
nungsgemeinschaft zu entsenden, das 
Verfahren zur Erarbeitung, Aufstellung, 
Beteiligung der Öffentlichkeit, Be-
schlussfassung, Genehmigung, Be-
kanntmachung und zu Änderungen des 
Regionalen Flächennutzungsplanes, 
das Nähere zu Form und Inhalt des 
Regionalen Flächennutzungsplanes 
sowie zur Planbindung, 

 
d) Nummer 2 (neu) wird wie folgt ge-

fasst: 
 

„2. die Abgrenzung des Kreises 
der Beteiligten bei der Erarbei-
tung der Raumordnungspläne 
und Bedeutung und Form der 
Planzeichen,“  

 

 3. die Abgrenzung des Kreises der Betei-
ligten und das Verfahren der Beteili-
gung bei der Erarbeitung der Raum-
ordnungspläne und Gegenstand, Form 
und für die Vergleichbarkeit bedeutsa-
men Merkmale der Festlegungen in 
Raumordnungsplänen, einschließlich 
zu verwendender Planzeichen und ih-
rer Bedeutung und das Verfahren der 
Umweltprüfung, 

 
  4. das Verfahren zur Bildung und Einbe-

rufung des Braunkohlenausschusses, 
die Entschädigung der Mitglieder, die 
Abgrenzung des Kreises der Beteilig-
ten, das Verfahren der Beteiligung bei 
der Erarbeitung der Braunkohlenpläne, 
Gegenstand, Form und Merkmale des 
Planungsinhalts der Braunkohlenpläne 
und die räumliche Abgrenzung des 
Braunkohlenplangebietes, 

 
e) Nummer 4 (neu) wird wie folgt ge-

fasst: 
 

„4. den Anwendungsbereich so-
wie den Kreis der Beteiligten 
für ein Raumordnungsverfah-
ren.“ 

 

  
 
 
5. den Anwendungsbereich, den Kreis der 

Beteiligten sowie die Voraussetzungen 
für ein Raumordnungsverfahren. 

f) In Satz 2 wird das Wort „Einver-
nehmen“ durch das Wort „Be-
nehmen“ ersetzt. 

 

 Die Rechtsverordnungen werden im Ein-
vernehmen mit dem für die Landespla-
nung zuständigen Ausschuss des Land-
tags erlassen. 
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g) Absatz 2 wird gestrichen. 
 

 (2) Die zur Durchführung dieses Geset-
zes erforderlichen Verwaltungsvorschrif-
ten erlässt die Landesplanungsbehörde 
im Einvernehmen mit den fachlich zu-
ständigen Landesministerien. 
 

53. Der bisherige § 51 wird § 39 und wie 
folgt gefasst: 

 

 § 51  
Übergangsvorschrift 

 „§ 28 ROG gilt mit folgender Maßga-
be: 

 
 (1) Das Verfahren zur Änderung, Er-

gänzung und Aufhebung der regio-
nalplanerischer Festlegungen des 
Regionalen Flächennutzungsplans 
kann durch die entsprechende Pla-
nungsgemeinschaft   
1. bis zum Erarbeitungsbeschluss ei-

nes Regionalplans nur im Be-
nehmen mit dem Regionalver-
band Ruhr  

2. bis zum Aufstellungsbeschluss ei-
nes Regionalplans nur im Einver-
nehmen mit dem Regionalver-
band Ruhr  

 durchgeführt werden, wenn der durch 
den Regionalverband Ruhr zu erar-
beitende und aufzustellende Regio-
nalplan den gesamten Planungsraum 
des Regionalverbandes Ruhr um-
fasst. 

 
 (2) Die Befugnis der entsprechenden 

Planungsgemeinschaft zur Änderung, 
Ergänzung und Aufhebung des Regi-
onalen Flächennutzungsplans endet 
mit dem Aufstellungsbeschluss des 
unter Nummer 1 genannten Regio-
nalplans, spätestens jedoch am 
31.12.2015. 

 
 (3) Mit dem Ende der Befugnis der Pla-

nungsgemeinschaft zur Änderung, Er-
gänzung und Aufhebung des regiona-
len Flächennutzungsplans nach Absatz 
4 gilt der bauleitplanerische Teil des 
regionalen Flächennutzungsplans als 
Flächennutzungsplan der einzelnen an 
der Planungsgemeinschaft beteiligten 
gemeinden fort. Er gilt als gemeinsa-
mer Flächennutzungsplan i.S.d. § 204 
BauGB für die an der Planungsge-

 §§ 14 und 15 finden Anwendung auf 
Raumordnungspläne, deren Aufstellung 
nach dem 20. Juli 2004 förmlich eingelei-
tet wurde. Auf Raumordnungspläne, de-
ren Aufstellung bis zum 20. Juli 2004 
förmlich eingeleitet und nach dem 20. Juli 
2006 abgeschlossen wurde, finden die in 
Satz 1 genannten Vorschriften Anwen-
dung, es sei denn dies ist im Einzelfall 
nicht durchführbar und die Öffentlichkeit 
wird darüber unterrichtet. Auf Raumord-
nungspläne, deren Aufstellung bis zum 
20. Juli 2004 förmlich eingeleitet und bis 
zum 20. Juli 2006 abgeschlossen wird, 
finden die Vorschriften des Landespla-
nungsgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 11. Februar 2001 
(GV. NRW. S. 50), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 3. Februar 2004 (GV. NRW. 
S. 96), Anwendung. §§ 10 a und 10 b 
werden aufgehoben. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 14. Wahlperiode Drucksache 14/10088 

 75

meinschaft beteiligten, benachbarten 
Gemeinden fort, die eine solche Fort-
geltung als gemeinsamer Flächennut-
zungsplan vor Inkrafttreten des unter 
Absatz 3 genannten Regionalplans be-
schließen."  

 
54. Der bisherige § 52 wird § 40 und wie 

folgt gefasst: 
 

 § 52  
Befristung und In-Kraft-Treten 

„§ 40 
Inkrafttreten, Berichtspflicht 
 

  

Das Gesetz tritt am Tage nach der 
Verkündung in Kraft. 
Die Landesregierung überprüft die 
Auswirkungen dieses Gesetzes und 
berichtet dem Landtag über das Er-
gebnis der Überprüfung spätestens 
bis zum Ablauf des 31. Dezember 
2014.“ 

 Die Landesregierung überprüft die Aus-
wirkungen dieses Gesetzes und berichtet 
dem Landtag über das Ergebnis der 
Überprüfung spätestens bis zum Ablauf 
des 31. Dezember 2009. Das Gesetz tritt 
am Tage nach der Verkündung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt das Landesplanungsge-
setz in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 11. Februar 2001, zuletzt geändert 
durch Art. 7 des Gesetzes über die Zu-
sammenlegung der Kommunalwahl mit 
der Europawahl (KWahlZG) vom 
24.06.2008 (GV. NRW. S. 514) außer 
Kraft. 
 

Artikel 2 
 
Das Gesetz über den Regionalverband 
Ruhr (RVRG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 3. Februar 2004 
(GV.NRW.S.96), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 5 des Gesetzes vom 24. Juni 2008 
(GV.NRW.S. 514), wird wie folgt geändert: 
 

1. § 10 Absatz 9 Satz 1 erhält folgen-
de Fassung: 

 "Die Verbandsversammlung wählt 
aus den Vorschlägen der für das 
Verbandsgebiet zuständigen Ar-
beitgeberverbände, Industrie- und 
Handelskammern, Handwerks-
kammern und der Landwirtschafts-
kammer jeweils eine Vertreterin 
oder einen Vertreter sowie aus den 
Vorschlägen der im Verbandsgebiet 
tätigen Gewerkschaften drei Vertre-
terinnen oder Vertreter als beraten-
de Mitglieder hinzu." 

 
 
 

  
 
Gesetz über den Regionalverband Ruhr 
(RVRG)  
 
 
 
 
§ 10 
Bildung der Verbandsversammlung 
 
(9) Die Verbandsversammlung wählt aus 
den Vorschlägen der für das Verbandsge-
biet zuständigen Arbeitgeberverbände, In-
dustrie- und Handelskammern und Hand-
werkskammern jeweils eine Vertreterin 
oder einen Vertreter sowie aus den Vor-
schlägen der im Verbandsgebiet tätigen 
Gewerkschaften drei Vertreterinnen oder 
Vertreter als beratende Mitglieder hinzu.  
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2.  § 10 Absatz 9 Satz 2 erhält folgen-
de Fassung: 
"Zusätzlich werden je ein Mitglied 
mit beratender Stimme aus den im 
Verbandsgebiet tätigen Sportver-
bänden, Kulturverbänden, den an-
erkannten Naturschutzverbänden 
und der kommunalen Gleichstel-
lungsstellen hinzu gewählt." 
 

Zusätzlich werden je ein Mitglied mit bera-
tender Stimme aus den im Verbandsgebiet 
tätigen Sportverbänden, Kulturverbänden, 
den anerkannten Naturschutzverbänden 
sowie der kommunalen Gleichstellungsstel-
len und der Regionalstellen Frau und Beruf 
hinzu gewählt. Die beratenden Mitglieder 
müssen im Verbandsgebiet ansässig sein; 
sie können sich zu Gruppen zusammen-
schließen. Der jeweilige Wahlvorschlag 
muss mehr als das Doppelte an Bewerbe-
rinnen oder Bewerber enthalten, die ge-
wählt werden können. Die Verbandsver-
sammlung soll den Gruppen projektbezo-
gene Finanzmittel zur Verfügung stellen. 
 

Artikel 3 
 
§ 3 des Ersten Gesetzes zum Bürokratie-
abbau (Bürokratieabbaugesetz I) vom 
13. März 2007 (GV. NRW. S. 133), geän-
dert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 28. 
Oktober 2008 (GV. NRW. S. 644), wird 
aufgehoben. 
 

 

 Erstes Gesetz zum Bürokratieabbau 
(Bürokratieabbaugesetz I) 
 
§ 3 
 
In der Modellregion Ostwestfalen-Lippe, 
welche das Gebiet des Regierungsbezirks 
Detmold umfasst, gelten die folgenden Vor-
schriften mit folgender Maßgabe: 
 
Landesplanungsgesetz (LPlG) in der Be-
kanntmachung der Neufassung vom 3. Mai 
2005 (GV. NRW. S. 430): 
 
a) Abweichend von § 16 Abs. 1 bedarf die 
Aufstellung des Gebietsentwicklungsplanes 
Teilabschnitt Paderborn-Höxter nicht der 
Genehmigung der Landesplanungsbehör-
de. Die Aufstellung des Gebietsentwick-
lungsplanes Teilabschnitt Paderborn-
Höxter ist von der Bezirksplanungsbehörde 
der Landesplanungsbehörde anzuzeigen. 
Sie wird nach § 16 Abs. 2 bekannt ge-
macht, wenn die Landesplanungsbehörde 
nicht innerhalb von 3 Monaten nach Anzei-
ge der Aufstellung Einwendungen erhoben 
hat; verlangt ein beteiligtes Ministerium die 
Erhebung von Einwendungen und kann 
darüber mit der Landesplanungsbehörde 
kein Einvernehmen erzielt werden, ent-
scheidet hierüber die Landesregierung. 
 
b) Abweichend von § 16 Abs. 1 bedürfen 
Änderungen des Gebietsentwicklungspla-
nes nach § 15 Abs. 4 Satz 1 nicht der Ge-
nehmigung der Landesplanungsbehörde. 
Die Änderungen sind von der Bezirkspla-
nungsbehörde der Landesplanungsbehörde 
anzuzeigen. Sie werden nach § 16 Abs. 2 
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bekannt gemacht, wenn die Landespla-
nungsbehörde nicht innerhalb von 2 Mona-
ten nach Anzeige der Änderungen Einwen-
dungen erhoben hat. 
 

   
   
Artikel 4 
 
Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Ver-
kündung in Kraft. 
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Begründung 
 
1) Zu Artikel 1 (Landesplanungsgesetz) 
 

Ziel der Landesplanungsgesetznovelle ist neben der Umsetzung der geänderten ver-
fassungsrechtlichen Lage die Deregulierung und Vereinfachung des Gesetzes. Dazu 
erhält das Landesplanungsgesetz, untergliedert in einzelne Teile, folgende neue 
Struktur: 
 
Teil 1:    Allgemeine Vorschriften 
Teil 2:    Regionale Planungsträger 
Teil 3:    Gemeinsame Vorschriften für Raumordnungspläne 
Teil 3.1  Besondere Vorschrift für das Landesentwicklungsprogramm 
Teil 4:    Besondere Vorschriften für die Landesentwicklungspläne und die Re-

gionalpläne 
Teil 5:   Braunkohlenausschuss 
Teil 6:    Besondere Vorschriften für die Braunkohlenpläne  
Teil 7:    Raumordnungsverfahren 
Teil 8:    Instrumente zur Planverwirklichung und Plansicherung 
Teil 9:    Ergänzende Vorschriften  
 
 
Im 1. Teil finden sich in Anlehnung an die bisherigen Regelungen des Lan-
desplanungsgesetzes allgemeinen Vorschriften zur Aufgabe der Raumordnung, Beg-
riffsbestimmungen und Zuständigkeitsregelungen. 
 
Teil 2 trifft Regelungen für die Zusammensetzung des Regionalen Planungsträgers 
und bleibt im Wesentlichen unverändert. 
 
Im 3. Teil finden sich allgemeine Vorschriften, die gleichsam für alle in Nordrhein-
Westfalen bestehende Raumordnungspläne gelten. Dazu zählen der Landesentwick-
lungsplan, die Regionalpläne, die Braunkohlenpläne und der Regionale Flächennut-
zungsplan.  
In diesem Teil wird unter Verweis auf die unmittelbar geltende bundesrechtliche Re-
gelung die Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltprüfung, das Beteiligungsver-
fahren und die Anforderungen an die Bekanntmachung von Raumordnungsplänen, 
die Möglichkeit zur Planerhaltung und das Zielabweichungsverfahren mit den landes-
spezifischen Zuständigkeiten festgelegt. 
Die folgenden Teile enthalten je nach Planart besondere Vorschriften, die nicht ein-
heitlich „vor die Klammer gezogen“ werden konnten. 
 
Die Vorschrift zum Landesentwicklungsprogramm (LEPro) ist nun in Teil 3.1 enthal-
ten.  
 
Der 4. Teil enthält die besonderen Vorschriften für die Aufstellung des Lan-
desentwicklungsplans und der Regionalpläne. 
 
Der 5. Teil trifft Festlegungen zum Braunkohlenausschuss, die im Wesentlichen den 
bisherigen Regelungen entsprechen. Änderungen im Gesetzestext ergeben sich pri-
mär aufgrund der neuen Gesetzesstruktur, indem allgemeingültige Vorschriften für al-
le Raumordnungspläne, wie z.B. das Erfordernis der Durchführung einer Umweltprü-
fung, das Beteiligungsverfahren etc, die gleichsam für die Braunkohlenplanung gel-
ten, nach vorne gezogen wurden. Dies dient der Vereinfachung und vermeidet dop-
pelte Regelungen. 
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Der 6. Teil befasst sich mit den Besonderheiten bei der Aufstellung von Braunkohlen-
plänen. Eine Besonderheit besteht z.B. darin, dass - wie im bislang geltenden Recht - 
bei der Braunkohlenplanung neben der allgemeinen für Raumordnungspläne gelten-
den Pflicht zur Umweltprüfung auch eine projektbezogene Umweltverträglichkeitsprü-
fung durchgeführt wird. Daneben ist eine Prüfung der Sozialverträglichkeit erforder-
lich, deren Umfang anhand der einzelnen Vorschriften erläutert wird. 
 
Teil 7 trifft Regelungen zum Raumordnungsverfahren, die neben der unmittelbar gel-
tenden Norm des § 15 ROG lediglich landesspezifische Aspekte ergänzend zum 
Bundesrecht aufgreifen. 
 
Teil 8 übernimmt im Wesentlichen die bisherigen Regelungen zur Planverwirklichung 
und Plansicherung.  
 
Teil 9 enthält ergänzende Vorschriften, wie die Ermächtigung zum Erlass von 
Rechtsverordnungen zum Landesplanungsgesetz, Übergangsregelungen und den 
Zeitpunkt des Inkrafttretens. 
 
 
 

Zu den Vorschriften im Einzelnen 
 
Zum 1. Teil:  
Allgemeine Vorschriften 
 
Zu § 1 
 
§ 1 trägt der geänderten Verfassungslage Rechnung, in dem festgestellt wird, dass das Lan-
desplanungsgesetz hauptsächlich Ergänzungen zum Raumordnungsgesetz regelt und im 
Übrigen auf das unmittelbar geltende Bundesrecht verwiesen wird. Dies dient der Entfrach-
tung des Landesrechts und knüpft gleichzeitig an das bisherige Recht an. Es gibt keine Ver-
anlassung § 1 ROG zu ergänzen oder abweichende Regelungen zu treffen, da § 1 ROG um-
fangreich die Aufgabe, die der Raumordnung zukommt, beschreibt und dabei den Aspekten 
der unterschiedlichen Nutzungsansprüche, die an den Raum gestellt werden, Rechnung 
trägt. Der Aspekt des Gender Mainstreaming findet keine Erwähnung, da die Raumord-
nungsplanung aufgrund der besonderen Maßstäblichkeit geschlechterneutral ausgerichtet 
ist.  
 
Die Neuregelung in § 1 Absatz 1 ROG knüpft an den bisherigen § 1 Abs. 1 ROG an.  
Satz 1 soll neben den schon bisher genannten Instrumenten (Raumordnungspläne sowie 
Abstimmung raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen) die raumordnerische Zusam-
menarbeit als weiteren großen Aufgabenbereich der Raumordnung hervorheben. Damit wird 
der Koordinierung mittels Kooperation erstmals auch im Gesetz – entsprechend der in der 
Praxis immer stärker werdenden Bedeutung – Rechnung getragen. Nähere Regelungen da-
zu soll der neue § 13 ROG treffen. Die in Satz 2 Nr. 2 geregelte Vorsorge für einzelne Nut-
zungen und Funktionen des Raums umfasst auch – insbesondere vor dem Hintergrund des 
Rückgangs und des Zuwachses von Bevölkerung und Arbeitsplätzen – die Aspekte des Aus- 
und des Rückbaus von Infrastrukturen und sonstigen Anlagen sowie der Entsiegelung von 
Flächen. Die Instrumente der Raumordnung, insbesondere die Raumordnungspläne nach 
§ 8 sowie die raumordnerische Zusammenarbeit nach § 13, dienen der Umsetzung dieser 
Aufgabe der Raumordnung. 
Der vorgeschlagene Absatz 2 (ROG) entspricht Absatz 2 Satz 1 im geltenden Recht; 
zugleich soll die Gewährleistung der gleichwertigen Lebensverhältnisse in den Teilräumen – 
eingebunden in die Leitvorstellung der nachhaltigen Raumentwicklung – als zentraler Leitge-
danke herausgestellt und besonders gewichtet werden. Die übrigen im bisherigen Satz 2 ge-
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nannten Aspekte der nachhaltigen Raumentwicklung sind ihrem Inhalt nach weniger zentrale 
Leitgedanken als vielmehr allgemeine Grundsätze der Raumordnung; aus Gründen der 
Rechtsvereinfachung und zur Beseitigung von Wiederholungen sollen diese Aspekte in die 
Grundsätze des neuen § 2 Abs. 2 ROG überführt werden. Eine nachhaltige Raumentwick-
lung setzt im Rahmen der Vollziehbarkeit grundsätzlich auch die langfristige Finanzierbarkeit 
der einzelnen planerischen Festlegungen voraus; dabei ist im besonderen Maße der allge-
meine Grundsatz der Raumordnung nach § 2 Abs. 2 Nr. 1 ROG zu berücksichtigen (so die 
Begründung zum ROG). 
 
In Absatz 2 findet – wie im bisherigen Recht – das Gegenstromprinzip seinen Niederschlag.  
 
Zu § 2 
 
Zu Absatz 1 
 
Zwar enthält § 3 Nr. 7 ROG eine Legaldefinition der Raumordnungspläne; § 2 Absatz 1 LPlG 
enthält in Ergänzung zu § 3 ROG die abschließende Aufzählung der nordrhein-westfälischen 
Raumordnungspläne. Nach der Anhörung der Kommunalen Spitzenverbände wurde zusätz-
lich der Regionale Flächennutzungsplan in die Aufzählung aufgenommen, da er voraussicht-
lich – trotz der Streichung der bisherigen §§ 25 und 26 - für einen Übergangszeitraum in der 
entsprechenden Planungsregion diese Funktion innehat. 
 
Absatz 2 entspricht der geltenden Rechtslage.  
 
Absatz 3 entspricht der geltenden Rechtslage  
 
Weitere Regelungen sind aufgrund der unmittelbaren Geltung des § 3 ROG, der alle Beg-
riffsbestimmungen des bisherigen § 2 enthält, nicht erforderlich. 
 
Zu § 3 
 
Zu Nr. 2 
 
Da gemäß § 3 Nr. 6 ROG raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen auch immer den 
Einsatz hierfür vorgesehener öffentlicher Finanzmittel umfassen, ist dieser Zusatz hier re-
dundant und kann gestrichen werden. 
 
Zu § 4 
 
Zu Absatz 2  
 
Die Vorschrift wird an § 3 ROG angepasst. Zu den Erfordernissen der Raumordnung zählen 
neben den Zielen und sonstigen Erfordernissen auch die Grundsätze (vgl. § 3 Nr. 1 ROG). 
Diese sind daher in der Aufzählung zu ergänzen. Grundsätze der Raumordnung können 
durch die Raumordnungsgesetze von Bund und Ländern oder als Festlegungen in einem 
Raumordnungsplan aufgestellt werden und insbesondere Aussagen zu den Nutzungen und 
Funktionen des Raums treffen (vgl. §§ 3 Abs. 1 Nr. 3, 7 Abs. 1 und 2 ROG). Die untere staat-
liche Verwaltungsbehörde hat dabei unverändert dafür Sorge zu tragen, dass die Ziele der 
Raumordnung bei Planungen und Maßnahmen i. S. d. § 3 Abs. 1 Nr. 6 ROG beachtet und 
die Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung berücksichtigt werden.  
 
Zu Absatz 3 
 
Um der gewachsenen Bedeutung der raumordnerischen Zusammenarbeit Rechnung zu tra-
gen, die auch solche Maßnahmen wie regionale Entwicklungskonzepte umfasst, wird an die-



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 14. Wahlperiode Drucksache 14/10088 

 82 

ser Stelle ausdrücklich auf die Mitwirkung der Regionalplanungsbehörde  hingewiesen. Inso-
fern wird § 13 ROG ausgefüllt und ergänzt, der festlegt, dass die Träger der Landes- und 
Regionalplanung zusammenarbeiten oder auf raumordnerische Zusammenarbeit hinwirken 
sollen. 
 
In Absatz 4 wird die bisherige Regelung des § 14 Abs. 7 übernommen, um in einer zentralen 
Vorschrift die Zuständigkeiten der Regionalplanungsbehörden zu bündeln. Dem geltenden 
Recht entspricht es auch, dass die Regionalplanungsbehörden verpflichtet sind, die erhebli-
chen Auswirkungen der Durchführung der Regionalpläne auf die Umwelt  zu überwachen. 
Gleichzeitig wird durch den Klammerzusatz der Begriff des Monitorings entsprechend der 
bundesrechtlichen Vorgaben (s. Begründung zu § 9 Abs. 4 ROG) festgelegt. In § 9 Abs. 4 
wird die Verpflichtung zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen der Durchführung 
des Plans auf die Umwelt festgelegt, die sich aus der sog. Plan-UP-Richtlinie vom 27. Juni 
2001 - 2001/42/EG – ergibt. 
 
Um den unbestimmten Rechtsbegriff einer regelmäßigen Berichterstattung auszufüllen, wird 
gleichzeitig der Zeitraum von drei Jahren vorgegeben. Dieser Zeitraum scheint angemessen, 
um die Verwirklichung der durch die Raumordnungspläne vorgegebenen Erfordernisse zu 
überwachen und negative Entwicklungen zu vermeiden. 
 
Zu Absatz 6 
Hierbei handelt es sich um eine redaktionelle Anpassung. 
 
Zu § 5 
 
s. Begr. zu § 4 Abs. 2. 
 
Zu § 6  
 
Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen aufgrund geänderter Paragrafenfolge. 
 
 
Zum 2. Teil:  
Regionale Planungsträger 
 
Zu § 7: 
 
Zu Absatz 2 
 
Durch das Gesetz zur Bildung der Städteregion Aachen (Aachen-Gesetz) vom 26.02.08 
wurde der Kreis Aachen aufgelöst, Rechtsnachfolger ist die "Städteregion Aachen". Zur Klar-
stellung wird daher eine Regelung aufgenommen, die besagt, dass die Städteregion ent-
sprechend der Regelung in Satz 1 Regionalratsmitglieder entsenden kann. 
 
Zu Absatz 9 
 
Durch Artikel 7 Nummer 1 des KWahlZG wurde § 7 Abs. 10 Satz 1 LPlG geändert und fest-
gelegt, dass der Regionalrat spätestens innerhalb von sechzehn Wochen nach Beginn der 
Wahlzeit (21.10.2009, s. Artikel 11 des KWahlZG) der Gemeindevertretungen zusammentritt.  
Für die Einreichung der Reservelisten galt bislang als Stichtag die Gemeindewahl (Stichtag: 
30.8). Um einheitliche Fristen zu gewährleisten, wird daher auch für die Einreichung der Re-
servelisten für den Regionalrat auf den Beginn der Wahlzeit der Gemeindevertretung abge-
stellt. 
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Zu Absatz 12 
 
Redaktionelle Anpassung im Sinne der Gleichstellung 
 
Zu § 8 
 
Zu Absatz 1 Satz 2 
 
Redaktionelle Anpassung im Sinne der Gleichstellung 
 
Zu Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 Satz 2 
 
Mit der Streichung der Regionalstellen „Frau und Beruf“ als beratende Mitglieder des Regio-
nalrates wird der überwiegend faktischen Entwicklung Rechnung getragen, dass vielerorts 
diese Stellen aufgelöst wurden. 
 
Zu § 9 
 
Zu Absatz 2  
 
Zu Satz 2 
 
Durch das Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW) 
vom 11.12.2007 ist die bisher als Einzelförderung ausgestaltete Investitionsförderung für die 
Errichtung von Krankenhäusern auf eine Pauschalförderung umgestellt worden. Alle nach 
dem KHGG NRW förderberechtigten Krankenhäuser erhalten nach den Vorgaben der Ver-
ordnung über die pauschale Krankenhausförderung (PauschKHFVO) vom 18. März 2008 ei-
ne Baupauschale, die unmittelbar - oder auch zur Tilgung von Krediten - für förderfähige In-
vestitionen verwandt werden kann. Da zum Erhalt und zur Verwendung der Baupauschale 
kein Abstimmungs- und Planungsverfahren zu durchlaufen ist, ist der Krankenhausbau aus 
der Liste des § 9 Abs. 2 zu streichen. 
Entsprechendes gilt auch die Sachgebiete Wohnungsbau und Schul- und Sportstättenbau. 
 
Vor diesem Hintergrund wurde nun eine Formulierung gewählt, die im Rahmen des Bera-
tungsrechts die einzelnen Sachgebiete nicht mehr abschließend, sondern beispielhaft auf-
führt. Damit ist gleichzeitig die Möglichkeit gegeben, anlassbezogen über weitere, nicht in 
der beispielhaften Aufzählung benannten Sachgebiete, raum- und strukturwirksame Planun-
gen und Förderprogramme zu beraten. 
 
Zu Absatz 4 
 
Die Streichung des öffentlichen Personennahverkehrs ist das Ergebnis der Änderung des 
ÖPNVG vom 7. März 1995 (GV. NRW. S. 196), diesbezüglich zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 19.06.2007 (GV. NRW. S. 258), in Kraft getreten am 1. Januar 2008. 
 
Die Beratung über den ÖPNV wurde durch § 15 ÖPNVG den Zweckverbänden übertragen. 
Damit es im Bezug auf gefasste Beschlüsse und deren Umsetzung zu keinen Missverständ-
nissen kommt, wird daher der im ÖPNVG festgelegten Zuständigkeit an dieser Stelle Rech-
nung getragen und entsprechend der aktuellen diesbezüglichen Gesetzesänderung eine An-
passung vorgenommen.  
 
Die Streichung der integrierten Gesamtverkehrsplanung erfolgte, da diese Ende des Jah-
res 2009 ausläuft. 
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Zu Absatz 5 
 
s. Begr. zu § 4 
 
Zu § 10 
 
Redaktionelle Anpassung im Sinne der Gleichstellung 
 
 
Zum 3. Teil  
Gemeinsame Vorschriften für Raumordnungspläne 
 
Zu § 12 
 
§ 12 enthält nur noch ergänzende Regelungen zum ROG. In §§ 7 und  8 ROG finden sich 
allgemeine Vorschriften über Raumordnungspläne, die aufgrund der veränderten Verfas-
sungslage nun unmittelbar gelten und keiner Umsetzung mehr ins Landesrecht bedürfen. 
Dies dient der Verschlankung des Landesrechts. 
Die im geltenden § 12 enthaltenen Regelungen finden sich nun in § 3 Abs. 1 Nr. 2 und 
3 ROG und in § 2 Abs. 1 LPlG. 
 
Zu Absatz 1 
 
Dies trägt der Planungspraxis in Nordrhein-Westfalen Rechnung, in dem die textlichen und 
zeichnerischen Festlegungen in Plänen mit Erläuterungen versehen werden; damit werden 
die Festlegungen begründet. 
 
Zu Absatz 2 
 
Diese Festlegung entspricht der bisherigen Rechtslage. Die Regelung ist im Landesrecht er-
forderlich, da das ROG lediglich die Möglichkeit der Verknüpfung der beiden Gebiete vor-
sieht (s. § 8 Abs. 7 Satz 2 ROG). Mit der landesrechtlich festgelegten Verknüpfung wird ge-
regelt, dass die in der Planverordnung zum Landesplanungsgesetz bezeichneten Vorrang-
gebiete gleichzeitig die Wirkung von Eignungsgebiete haben. Dies bedeutet, dass innerge-
bietlich ein Vorrang gegenüber anderen Nutzungen festgelegt wird  und außergebietlich eine 
Wirkung im Sinne eines Darstellungsprivilegs/einer Konzentrationszone erreicht wird.   
 
In Absatz 3 wird festgelegt, dass vorliegende Fachbeiträge bei der Erarbeitung von Raum-
ordnungsplänen zu berücksichtigen sind. Es handelt sich dabei um Fachbeiträge öffentlicher 
Stellen, insbesondere aus den Bereichen des Natur- und Landschaftsschutzes, des Immissi-
onsschutzes, der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft, der Kulturlandschaftsentwicklung, des 
Gewässer- und Bodenschutzes sowie der Rohstoffsicherung, der gewerblichen Wirtschaft 
und des Verkehrs.  
 
In Absatz 3 wird somit den sektoralen Fachplanungen die Möglichkeit eingeräumt, ihre spezi-
fischen  Ansprüche an den Raum in Fachbeiträgen darzulegen und so aufbereitet an die 
Raumordnungsplanung heranzutragen. Im Hinblick auf die erstrebte Beschleunigung von 
Verfahren wird geregelt, dass bei der Erarbeitung eines Raumordnungsplans nur die vorlie-
genden Fachbeiträge zu berücksichtigen sind. Damit ist klargestellt, dass nicht oder nicht 
fristgerecht vorliegende Fachbeiträge keine Verzögerung oder Blockade der Raumord-
nungsplanung bewirken können. Die entsprechenden Belange werden dann ohne Fachbei-
trag im Erarbeitungs- bzw. Beteiligungsverfahren berücksichtigt. 
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Mit Absatz 4 wird auf die bundesrechtliche Regelung zur Durchführung der Umweltprüfung 
verwiesen, sofern diese erforderlich ist, ohne dass aus landesrechtlicher Sicht ein Ergän-
zungsbedarf gesehen wird. § 9 ROG knüpft an den bisherigen § 7 Abs. 5 an und trägt der 
SUP-Richtlinie (Richtlinie 2001/42/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 
27. Juni 2001 über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme, 
ABl. EG Nr. L 197 S. 30) Rechnung, die bereits im bisherigen Raumordnungsgesetz durch 
das am 20. Juli 2004 in Kraft getretene Europarechtsanpassungsgesetz Bau vom 
24. Juni 2004 (BGBl. I S. 1359) und zudem durch das Gesetz zur Einführung einer Umwelt-
prüfung und zur Umsetzung der Richtlinie 2001/42/EG vom 25. Juni 2005 (BGBl. I S. 1746) 
umgesetzt wurde. 
 
Besteht für die Aufstellung eines Raumordnungsplans eine Verpflichtung zur Durchführung 
einer Umweltprüfung, soll die Umweltprüfung einschließlich der Überwachung nach § 9 
durchgeführt werden. 
 
Soweit entsprechend dem Planungsstand Hinweise auf ein relevantes Vorkommen von Arten 
nach Anhang IV der FFH-Richtlinie und von Vorkommen europäischer Vogelarten nach § 10 
Abs. 2 Ziffer 9 Bundesnaturschutzgesetz vorliegen, sind diese im Rahmen der Umweltprü-
fung zu berücksichtigen. 
 
In der Begründung zu § 9 ROG wird ausgeführt: 
 
„Absatz 1 enthält die Kernelemente der Umweltprüfung und lehnt sich an die Vorgaben des 
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung und des Baugesetzbuchs an:  
 
Satz 1 soll die Pflicht, bei der Aufstellung von Raumordnungsplänen eine Umweltprüfung 
durchzuführen, regeln. Die voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen sind zu ermit-
teln und in einem Umweltbericht zu beschreiben und zu bewerten; zur Präzisierung der In-
formationen, die der Umweltbericht enthalten soll, wird auf die Anlage 1 verwiesen. Der Um-
weltbericht kann auch Teil der Begründung des Raumordnungsplans werden.  
 
Satz 2 soll die Vorgaben für das Verfahren zur Festlegung des Umfangs und Detaillierungs-
grads des Umweltberichts (Scoping) regeln. Der Kreis der zu beteiligenden Behörden soll 
nicht im Einzelnen aufgeführt werden, da neben den Behörden, deren umweltbezogener 
Aufgabenbereich durch den Raumordnungsplan berührt wird, auch Behörden, deren ge-
sundheitsbezogener Aufgabenbereich berührt wird, einzubeziehen sind (Vertragsgesetz zu 
dem Protokoll vom 21.05.2003 über die Strategische Umweltprüfung zum Übereinkommen 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung im grenzüberschreitenden Rahmen; Gesetz vom 
03.06.2006, BGBl. II vom 12.06.2006, S. 497 ff.), und eine weitere Öffnung des Behörden-
kreises diskutiert wird.  
 
Satz 3 soll klarstellen, dass die Umweltprüfung sich nur auf das bezieht, was ange-
messenerweise verlangt werden kann; hierzu gehört auch der Gedanke des § 14 f Abs. 3 
UVPG, dass bei einem mehrstufigen Planungsprozess entschieden werden kann, auf wel-
cher Stufe des Planungsprozesses bestimmte Umweltauswirkungen schwerpunktmäßig ge-
prüft werden sollen.  
  
Absatz 2 soll die Voraussetzungen für die Zulässigkeit des Absehens von einer Umweltprü-
fung im Falle geringfügiger Planänderungen und die in diesem Zuge erforderliche Vorprüfung 
des Einzelfalls (Screening) regeln. Hinsichtlich dieser Vorprüfung verweist Satz 1 zur Präzi-
sierung der Kriterien für die Bestimmung der voraussichtlichen Erheblichkeit von Umwelt-
auswirkungen auf Anlage 2. 
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Absatz 3 soll mögliche Verfahrenserleichterungen bei der Umweltprüfung, z. B. durch Ab-
schichtung, regeln. Die Abschichtungswirkung kann jedoch bei erheblichem Zeitablauf zwi-
schen den unterschiedlichen Verfahren nachlassen, insbesondere wenn sich die für die Um-
weltprüfung relevanten Verhältnisse maßgeblich geändert haben.  
 
Absatz 4 soll die Verpflichtung zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen der Durch-
führung des Plans auf die Umwelt (Monitoring) regeln.“ 
 
Anders als in der bisherigen landesrechtlichen Regelung wird damit auch die Regelung ins 
Landesrecht übernommen, die es ermöglicht, bei geringfügigen Änderungen von Raumord-
nungsplänen von einer Umweltprüfung abzusehen. Die EU-Richtlinie nennt als Beispiel für 
die Geringfügigkeit einen Plan für ein kleines Gebiet. Die Geringfügigkeit bezieht sich somit 
auf den Umfang der Planung. Es wird bei der Strategischen Umweltprüfung davon ausge-
gangen, dass geringfügige Änderungen voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkun-
gen haben. Daher wird hier eine Vorprüfung vorgeschaltet.  
 
Absatz 5 konkretisiert die in § 7 Abs. 3 ROG festgelegte Abstimmungspflicht. Diese Vor-
schrift umfasst die Länder- und Staatsgrenzen überschreitende Abstimmung und wird durch 
die Landesnorm lediglich konkretisiert. 
 
Zu § 13 
 
Zu Absatz 1 
 
Hinsichtlich des Beteiligungsverfahrens wird auf die unmittelbar geltende Regelung des § 10 
ROG verwiesen, der grundsätzliche Regelungen zur Beteiligung bei der Aufstellung von 
Raumordnungsplänen enthält. Dies dient der Deregulierung.  
Detailliertere Regelungen – soweit dies aufgrund des länderspezifischen Verfahrens erfor-
derlich ist - folgen in den Teilen mit besonderen Vorschriften für die einzelnen Raumord-
nungspläne. 
Anders als in § 10 Abs. 1 Satz 2 ROG wird die Auslegungsfrist auf zwei Monate verlängert, 
um den Gemeinden und Kreisen eine Einbindung ihrer politischen Entscheidungsträger (Rat 
oder Kreistag) zu ermöglichen. Bei einer Frist von nur einem Monat könnte lediglich eine vor-
läufige Verwaltungsstellungnahme abgegeben werden, die im schlechtesten Fall vom Rat 
oder Kreistag wieder revidiert würde. Die scheinbare Zeitersparnis würde dadurch wieder 
zunichte gemacht. 
Absatz 2 legt fest, dass auch der Umweltbericht entsprechend der Regelung in Absatz 1 
auszulegen und zu veröffentlichen ist.  
 
In Absatz 3 wird von der bundesrechtlichen Vorgabe insofern abgewichen, als nicht jede 
Planänderung eine erneute Auslegung und Beteiligung erforderlich macht, sondern dies nur 
bei wesentlichen Änderungen des Planentwurfs notwendig wird. 
 
Zu § 14 
 
Durch § 14 wird die in § 11 ROG getroffene Regelung landesrechtlich dahingehend konkreti-
siert, dass die Behörden benannt werden, bei denen jeweils die Einsichtnahme erfolgen 
kann. Dies entspricht dem bisherigen Landesrecht.  
Die Regionalpläne sind zukünftig der Landesplanungsbehörde anzuzeigen und bedürfen 
keiner Genehmigung mehr. Damit nicht der gesamte Plan oder seine Änderungen im Ge-
setz- und Verordnungsblatt veröffentlicht werden müssen, werden sie über einen Bekannt-
machungserlass im Gesetz- und Verordnungsblatt bekannt gemacht. Es handelt sich um die 
Bekanntmachung des Regionalplanes mit der Information, ob und inwieweit Einwendungen 
nach § 19 Absatz 6 erhoben wurden. 
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§ 11 ROG regelt die Bekanntmachung von Raumordnungsplänen und die Bereithaltung von 
Raumordnungsplänen (als Teil der Bekanntmachung bzw. Verkündung) sowie die Bereithal-
tung weiterer Unterlagen. 
 
Absatz 1 knüpft an den bisherigen § 7 Abs. 9 ROG an. 
 
Absatz 2 soll die Modalitäten hinsichtlich der Bereithaltung von Unterlagen regeln; zudem 
soll für den Fall, dass eine Umweltprüfung durchgeführt wurde, geregelt werden, dass eine 
zusammenfassende Erklärung über die Umweltauswirkungen sowie eine Aufstellung der 
Maßnahmen zur Überwachung der Durchführung des Plans auf die Umwelt zu jedermanns 
Einsicht bereit zu halten sind.  
 
Absatz 3 soll regeln, dass dem Raumordnungsplan eine zusammenfassende Erklärung über 
die Art und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Beteiligungsverfahren be-
rücksichtigt worden sind, und aus welchen Gründen der Plan nach Prüfung von Alternativen 
gewählt wurde, sowie über die im Rahmen der Überwachung durchzuführenden Maßnah-
men beizufügen ist.  
 
Zu § 15 
 
§ 15 knüpft an die bisherige Norm an und legt neben dem Verweis auf die bundesrechtliche 
Regelung (§ 12 ROG) lediglich die landesspezifische Zuständigkeit fest. 
 
In der Begründung zu § 12 ROG heißt es: 
„§ 12 knüpft an den bisherigen § 10 an. Die Regelungen über die Planerhaltung sollen erwei-
tert, konkretisiert und zur besseren Verständlichkeit neu strukturiert werden. Sie sind den 
Regelungen zur Planerhaltung von Bauleitplänen nach §§ 214 und 215 des Baugesetzbuchs 
nachgebildet und dienen einer Stärkung der Bestandskraft von Raumordnungsplänen.  
Fachaufsichtsrechtliche Befugnisse, die Einhaltung der Vorschriften zu prüfen, deren Verlet-
zung sich nach dem vorgeschlagenen § 12 nicht auf die Rechtswirksamkeit eines Raumord-
nungsplans auswirkt, bleiben unberührt. 
 
Nach Absatz 1 soll die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften für die Rechtswirk-
samkeit eines Raumordnungsplans nur beachtlich sein, wenn ihre Beachtlichkeit ausdrück-
lich angeordnet ist.  
Nach Nummer 1 Halbsatz 1 soll eine Verletzung der Vorschriften über die Öffentlich-
keitsbeteiligung und die Beteiligung öffentlicher Stellen grundsätzlich beachtlich sein. Nach 
Halbsatz 2 soll jedoch unbeachtlich sein, wenn einzelne öffentliche Stellen nicht beteiligt 
worden sind, die entsprechenden Belange jedoch unerheblich waren oder in der Entschei-
dung berücksichtigt worden sind. 
Nach Nummer 2 Halbsatz 1 soll eine Verletzung der Vorschriften über die Begründung des 
Raumordnungsplans und seiner Entwürfe grundsätzlich beachtlich sein; Halbsatz 2 schränkt 
diesen Grundsatz insoweit ein, als es unbeachtlich sein soll, wenn die Begründung des 
Raumordnungsplans oder die Begründung seiner Entwürfe unvollständig ist.  
Nach Nummer 3 soll grundsätzlich beachtlich sein, wenn der mit der Bekanntmachung ver-
folgte Hinweiszweck nicht erreicht wurde. 
 
Nach Absatz 2 soll eine Verletzung des Gebots, den Regionalplan aus dem Raum-
ordnungsplan für das Landesgebiet zu entwickeln (§ 8 Abs. 2 Satz 1), unbeachtlich sein, 
wenn die Raumverträglichkeit gewahrt bleibt. 
 
Absatz 3 Satz 1 soll regeln, dass für die Abwägung nach § 7 Abs. 2 die Sach- und Rechtsla-
ge zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über den Raumordnungsplan maßgeblich ist. Nach 
Satz 2, der inhaltlich dem bisherigen § 10 Abs. 2 Nr. 2 entspricht, sollen Mängel im Abwä-
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gungsvorgang nur erheblich sein, wenn sie offensichtlich und auf das Abwägungsergebnis 
von Einfluss gewesen sind.  
 
Absatz 4 soll ergänzende Regelungen hinsichtlich der Umweltprüfung treffen.  
Nach Nummer 1 besteht ein für die Rechtmäßigkeit des Raumordnungsplans beachtlicher 
Mangel des Umweltberichts, wenn dieser in wesentlichen Punkten unvollständig ist. Das 
Merkmal der Unvollständigkeit bezieht sich, sofern der Umweltbericht als „Eingangsbericht“ 
konzipiert ist, auf den Zeitpunkt der Beteiligung, da spätere Erkenntnisse in diesem Fall nicht 
in den Umweltbericht, sondern in die zusammenfassende Erklärung nach § 11 Abs. 3 ein-
fließen. Werden die fehlenden Punkte des Umweltberichts in der zusammenfassenden Erklä-
rung behandelt, liegt kein beachtlicher Mangel vor. 
Nach Nummer 2 Halbsatz 1 soll eine Vorprüfung als ordnungsgemäß durchgeführt gelten, 
wenn die Vorprüfung entsprechend den Vorgaben von § 9 Abs. 2 durchgeführt worden ist 
und das Ergebnis nachvollziehbar ist. Die Regelung lehnt sich auch an die Wertung des § 3a 
Satz 4 UVPG an. Nach Halbsatz 2 ist es unbeachtlich, wenn einzelne öffentliche Stellen 
nicht beteiligt worden sind. Wird eine Vorprüfung des Einzelfalls unterlassen oder nicht ent-
sprechend den Vorgaben des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung durchge-
führt, oder ist ihr Ergebnis nicht nachvollziehbar, soll ein für die Rechtswirksamkeit des 
Raumordnungsplans beachtlicher Mangel bestehen (Halbsatz 3).  
 
Absatz 5 soll die Rügefrist auf ein Jahr beschränken. Die Regelung entspricht inhaltlich dem 
bisherigen § 10 Abs. 1.  
 
Absatz 6 soll ein ergänzendes Verfahren zur Behebung von Fehlern ermöglichen. Die um-
fassende Regelung bezieht sich insbesondere auf Verfahrens- und Formfehler sowie Fehler 
im Abwägungsvorgang.“ 
 
Zu § 16 
 
Zu Absatz 1 
 
Absatz 1 entspricht der geltenden landesrechtlichen Lage. Ergänzend zu der bun-
desrechtlichen Regelung, die an das bisherige Recht anknüpft, wird klargestellt, dass ein 
Zielabweichungsverfahren in einem besonderen Verfahren zu erfolgen hat und damit fach-
rechtliche Verfahren diese Funktion/Prüfung nicht übernehmen können.  
 
Absatz 2 entspricht der bisherigen Rechtslage. Die kommunalen Gebietskörperschaften sind 
gemäß § 3 Nr. 5 ROG unter den Begriff der öffentlichen Stellen zu subsumieren. 
 
Zu Absatz 3 
 
Anders als im bisherigen Recht wird beim Zielabweichungsverfahren vom Landes-
entwicklungsplan nur noch auf das Benehmen des zuständigen Landtagsausschusses abge-
stellt (s. auch Begründung zu § 38 Satz 2).  
 
Zu Absatz 4 
 
Bei den öffentlichen Stellen wurde die Beteiligungsform des Einvernehmens durch ein Be-
nehmen ersetzt. Dies dient der Verfahrensvereinfachung.  
Das eigentliche Ziel bleibt beim Zielabweichungsverfahren unverändert bestehen und entfal-
tet somit weiterhin seine Bindungswirkung. Durch ein Zielabweichungsverfahren wird für den 
Einzelfall eine planerische Abweichung ermöglicht, dies soll unter Beteiligung der öffentli-
chen Stellen geschehen.  
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Zu § 16 a 
 
Die Regelung entspricht zum einen der geltenden Rechtslage, ergänzt um die Anfor-
derungen, die das ROG an das Verfahren zur Aufstellung von Raumordnungsplänen stellt. 
Das LEPro legt Ziele und Grundsätze im Sinne des § 3 ROG fest.  
 
 
Zum 4. Teil:  
Besondere Vorschriften für den Landesentwicklungsplan und die Regionalpläne 
 
Zu § 17 
 
§ 17 trifft Aussagen zu dem gemäß § 8 Abs. 1 ROG landesweit geltenden Landes-
entwicklungsplan (LEP).  
 
Zu Absatz 1 
 
§ 17 knüpft an die bisherige Rechtslage an und fasst die bisherigen § 17 und 18 LPlG zu ei-
ner Norm zusammen. Die bisherigen Regelungen, die nun nicht mehr im § 17 enthalten sind, 
finden sich im 3. Teil (Gemeinsame Vorschriften für Raumordnungspläne). Dies dient der 
Deregulierung. 
 
In NRW gibt es zurzeit zwei Landesentwicklungspläne (den LEP NRW und den LEP IV 
„Schutz vor Fluglärm“) Der LEP NRW stellt dabei den im Sinne von § 8 Abs. 1 ROG landes-
weit geltende Raumordnungsplan dar, mit dem die Gesamtentwicklung, Ordnung und Siche-
rung  des Landes im Sinne von § 7 Abs. 1 ROG festgelegt wird. 
Der LEP IV „Schutz vor Fluglärm“ ist als sachlicher Teilplan anzusehen. 
 
Da der LEP als Rechtsverordnung aufgestellt wird, ist es erforderlich, Inhalt, Zweck und 
Ausmaß der Verordnung im Gesetz festzulegen. Dies ergibt sich bereits aus den im ROG 
getroffenen Festlegungen (s. §§ 2, 7 Abs.1 Satz 1, 8 Abs. 1 Satz 1 und Absätze 5 bis 7). 
 
Zu Absatz 2 
Um der im Lande geführten verfassungsrechtlichen Diskussion um das Prinzip der Gewal-
tenteilung beim Erlass von Rechtsverordnungen Rechnung zu tragen, ist nun statt des bishe-
rigen  Einvernehmens mit dem für die Landesplanung zuständigen Ausschuss des Landtags 
ein Parlamentsvorbehalt vorgesehen. Damit wird auch gleichzeitig der Bedeutung des Lan-
desentwicklungsplans für die Entwicklung des Landes Rechnung getragen. 
 
Zu § 18 
 
Redaktionelle Änderung 
 
Zu § 19 
 
Zu Absatz 1 
 
redaktionelle Anpassung 
 
Zu Absatz 3 
 
Mit dieser Änderung wird der Praxis der Regionalplanungsbehörden Rechnung getragen, die 
nicht in jedem Aufstellungs-/Änderungsverfahren für Regionalpläne eine mündliche Erörte-
rung durchführen. Die Möglichkeit, die fristgemäß vorgebrachten Bedenken und Anregungen 
mit den Beteiligten mündlich zu erörtern, bleibt weiterhin bestehen und steht – je nach Ver-
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fahren – im Ermessen der Regionalplanungsbehörde. Eine Erörterung ist dabei nur für den 
Adressatenkreis vorgesehen, der der Zielbindung auch unterfällt. 
 
Anmerkung zum ehemaligen Absatz 3 
 
Der bisherige Absatz 3 („Die Regionalpläne für benachbarte Planungsgebiete sind unterein-
ander abzustimmen. Kommt eine Einigung nicht zustande, entscheidet die Landesplanungs-
behörde im Einvernehmen mit den fachlich zuständigen Landesministerien.“) ist obsolet. 
Zum einen ergibt sich die Abstimmungsverpflichtung unmittelbar aus § 7 Abs. 3 ROG und 
zum anderen bleibt die Entscheidungskompetenz der Landesplanungsbehörde im Einver-
nehmen mit den Landesministerien für das Verfahren unberührt. 
 
Zu Absatz 5 
 
sprachliche Vereinfachung/redaktionelle Anpassung 
 
Zu Absatz 6 
 
Ziel dieser Gesetzesnovelle ist u. a. die Beschleunigung von Verfahren. Diesbezüglich sind 
die in der Modellregion OWL gemachten Erfahrungen des Anzeigeverfahrens für Regional-
pläne (s. § 3 des Bürokratieabbaugesetzes I vom 13. März 2007) eingeflossen.  
Dem Aspekt der Verfahrensbeschleunigung wird mit der landesweiten Einführung der Frist 
von drei Monaten Rechnung getragen. 
 
Es wird - wie auch bei dem in der Modellregion OWL praktizierten Anzeigeverfahren - durch 
die Landesplanungsbehörde im Einvernehmen mit den fachlich zuständigen Landesministe-
rien eine Rechtskontrolle durchgeführt. 
 
 
Zum 5. Teil:  
Braunkohlenausschuss 
 
Zu § 20 
 
Zu Absatz 1: Klarstellung in Anlehnung an die Formulierung des Regionalrates 
 
Zu Absatz 2 Redaktionelle Anpassung der Verweise.  
 
Mit Verweis auf § 11 gelten für die Braunkohlenausschuss-Mitglieder auch die Rechte und 
Pflichten des Regionalrates. Dieser Verweis entspricht geltendem Recht (ehemals § 38), der 
gestrichen wurde, da die allgemeinen Vorschriften für die Raumordnungspläne auch die 
Braunkohlenpläne umfassen. 
 
Zu den folgenden Absätzen 
 
redaktionelle Anpassungen und Streichungen aufgrund doppelter Regelungen 
 
Zu § 22 
 
Bislang war ein Vertreter der Oberen Flurbereinigungsbehörde als beratendes Mitglied vor-
gesehen. Seit dem 01.01.2007 ist das Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz (MUNLV) durch eine Umstrukturierung der Behörden gleich-
zeitig auch Obere Flurbereinigungsbehörde. Eine beratende Mitgliedschaft des Ministeriums 
in dem für die Braunkohlenplanung zuständigen Planungsgremium wäre weder sinnvoll noch 
mit der Stellung im späteren Genehmigungsverfahren (Die Genehmigung der Braunkohlen-
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pläne erfolgt auch im Einvernehmen mit dem MUNLV) zu vereinbaren. Dies macht die Strei-
chung erforderlich. 
In Folge der Organisationsreform der Landesforstverwaltung nimmt das Landesamt für Na-
tur, Umwelt und Verbraucherschutz keine forstlichen Belange mehr wahr. Diese werden nun 
durch den Landesbetrieb Wald und Holz NRW vertreten. 
I. Ü. redaktionelle Änderung aufgrund geänderter Behördenbezeichnung; u. s. Begründung 
zu § 8  
 
 
Zum 6. Teil: 
Besondere Vorschriften für Braunkohlenpläne 
 
Zu § 25 
 
§ 25 entspricht geltendem Recht; die Norm wurde aufgrund der geänderten Gesetzesstruktur 
an diese Stelle verschoben. 
 
Zu § 26 
 
Zu Absatz 2 und 3  
 
Die Streichung der Sätze 2 und 3 erfolgt, da diese Regelungen bereits in den allgemeinen 
Vorschriften für die Raumordnungspläne, zu denen auch die Braunkohlenpläne zählen, ent-
halten sind. 
 
Der Bereich der Sondervorschriften für das Rheinische Braunkohlenrevier wird um eine Re-
gelung zur regionalplanerischen Vorbereitung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung 
der Umsiedlungsstandorte erweitert. 
Die bisherige Städtebauförderung für Umsiedlungsmaßnahmen wurde gestrichen. Damit ent-
fällt das bisherige Verfahren der Beantragung, der Begründung und der Bewilligung auf Ba-
sis fachlicher Bewertung. 
Um im Interesse der Sozialverträglichkeit und im öffentlichen Interesse auch weiterhin eine 
geordnete städtebauliche Entwicklung der Umsiedlungsstandorte sicher zu stellen, werden 
diese Belange künftig an den Braunkohlenplan und das Braunkohlenplanverfahren angelehnt 
werden, ohne die kommunale Planungshoheit zu berühren.  
 
Mit der vorgesehenen Ergänzung wird gewährleistet, dass die in kommunaler Pla-
nungshoheit entwickelte städtebauliche Planung des neuen Ortes einschließlich ihrer infra-
strukturellen Ausstattung, die eine wichtige Komponente der Sozialverträglichkeit darstellt, 
ihren angemessenen und verbindlichen Niederschlag findet in der entsprechenden Flächen-
ausweisung des Braunkohlenplanes. In Anlehnung an die entfallene fachliche Bewertung 
gibt die für die städtebaulichen Angelegenheiten zuständige Stelle der Bezirksregierung 
künftig eine Empfehlung an den Braunkohlenausschuss ab. 
Diese Änderung dient der Konfliktminimierung, um möglichst frühzeitig allen Ansprüchen an 
Umsiedlungsstandorten gerecht zu werden. 
 
Zu § 27 
 
Zu Absatz 1 
 
Folgeänderung, da in § 12 für die Durchführung der Umweltprüfung auf § 9 ROG, der unmit-
telbar gilt, verwiesen wird.  
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Zu Absatz 2 
 
Die Änderungen dienen der Deregulierung. 
 
Zu Absatz 4 
 
Folgeänderung, s. Begr. zu Absatz 1. 
 
Zu Absatz 6 
 
Auch Braunkohlepläne, die eine Umsiedlung zum Gegenstand haben, unterliegen den unmit-
telbar geltenden Vorschriften des ROG und unterliegen auch den im 3. Teil geregelten Nor-
men. Die Streichung dient daher der Deregulierung. 
i.Ü. redaktionelle Anpassung. 
 
Zu § 28 
 
Zu Absatz 1 
 
Die Änderung in Satz 1 ist erforderlich, da der Behördenbegriff zu eng war. Die Legaldefiniti-
on für öffentliche Stellen ergibt sich aus § 3 Nr. 5 ROG. 
Die übrigen Änderungen dienen der Deregulierung und Verwaltungsvereinfachung. 
 
Zu Absatz 2 
 
Redaktionelle Änderung. 
 
Zu Absatz 3 
 
Die Streichung dient der Deregulierung; die Regelung ergibt sich aus den Regelungen im 
3. Teil und aus dem unmittelbar geltenden Bundesrecht. 
Die Änderung in Satz 5 dient der Aktualisierung. 
 
Zu Absatz 4 
 
Die Streichungen dienen der Deregulierung, da sich die Regelungen bereits aus dem 3. Teil 
ergeben. 
 
Zu Absatz 5 
 
Die Streichungen dienen der Deregulierung. Durch die entsprechende Anwendung des § 19 
Abs. 5 behalten die bisherigen Regelungen weiterhin Geltung. 
 
Zu § 29  
 
Zur Überschrift und zu Absatz 3 
 
Die Regelung findet sich in den allgemeinen Vorschriften wieder. 
 
Zu § 30  
 
Die bisherige Fassung spricht dafür, dass der Braunkohlenplan nur geändert werden kann - 
und dann auch geändert werden muss - , wenn die Grundannahmen für den Braunkohlen-
plan sich wesentlich ändern. Diese Vorschrift ist seinerzeit im Interesse des Bergbautreiben-
den so geregelt worden, damit dieser sich auf den Bestand der Planung verlassen kann, 
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wenn sich nicht gerade Grundannahmen ändern. Diese Regelung berücksichtigt dabei nicht, 
dass es auch kleinere Änderung geben kann, die nicht das „Grundvertrauen“ des Bergbau-
treibenden in den Bestand des Braunkohlenplanes berühren, gleichwohl aber im Einzelfall 
sinnvoll und notwendig sein können. Die bisherige Gesetzesfassung hat  in der Vergangen-
heit Probleme bereitet. Die vorgesehene Ergänzung dient daher der Klarstellung, dass auch 
Änderungen eines Braunkohlenplans möglich sind, soweit nicht die Grundannahmen des 
Braunkohlenplans berührt sind. 
 
Zum 7. Teil: 
Raumordnungsverfahren 
 
Zu § 32 
 
Die bisherigen §§ 28, 29 und 30 werden aufgrund des unmittelbar geltenden Bundesrechts 
zu einer Norm zusammengefasst. Es werden nur die landesspezifischen Zuständigkeiten 
festgelegt. 
Hinzuweisen ist insbesondere auch auf die durch Bundesrecht neu eingeführte Regelung ei-
nes vereinfachten Raumordnungsverfahrens. Hierbei handelt es sich um ein Verfahren nach 
§ 15 ROG, das durch Vereinfachungen beim Beteiligungsverfahren nach § 15 Abs. 3 ge-
kennzeichnet ist. Damit werden Spielräume für eine vereinfachte und beschleunigte Durch-
führung des Raumordnungsverfahrens eröffnet. 
 
Nach der Neufassung des UVPG des Bundes durch das Rechtsbereinigungsgesetz Umwelt, 
das am 01. März 2010 in Kraft tritt, ist eine UVP im Raumordnungsverfahren ausdrücklich 
vorgesehen. Diese Verpflichtung betrifft jedoch nicht nur Vorhaben, die nach Bundes- oder 
Landesrecht automatisch einer UVP-Pflicht unterliegen, sondern auch die Vorhaben, bei de-
nen erst aufgrund einer Vorprüfung oder Kumulationsbetrachtung sich das Erfordernis einer 
UVP ergibt. Den Ländern ist ausdrücklich erlaubt, eine andere Regelung zu treffen (= soweit 
durch Landesrecht nichts anderes bestimmt ist). Die Länder tragen aber auch das europa-
rechtliche Risiko, dass die Landesvorschrift den Anforderungen der EU-UVP-Richtlinie ge-
recht wird. 
Eine UVP ist auf einer vorgelagerten Stufe des Zulassungsverfahrens dann durchzuführen, 
wenn im Rahmen dieses vorgelagerten Verfahrens schon rechtlich oder tatsächlich wichtige 
Vorentscheidungen für das Vorhaben und damit auch für die Umweltauswirkungen fallen. 
Dies ist bei dem Raumordnungsverfahren der Fall, in dem, obwohl es sich rechtlich nur um 
ein Überprüfungsverfahren hinsichtlich der Einhaltung der Vorgaben der Raumordnung und 
Landesplanung handelt, faktisch wichtige Vorentscheidungen für den Standort eines Vorha-
bens fallen und damit auch Vorentscheidungen hinsichtlich der Umweltauswirkungen.  

 
Um nicht schon auf Ebene des Raumordnungsverfahrens feststellen zu müssen, ob im wei-
teren Verfahren eine UVP durchzuführen ist,  ist nun eine  Regelung vorgesehen, die die 
UVP im Raumordnungsverfahren  auf die Fälle beschränkt, bei denen nach Bundes- oder 
Landesrecht automatisch die Pflicht zur Durchführung einer UVP vorgesehen ist.  
 
 
Zum 8. Teil: 
Instrumente zur Planverwirklichung und Plansicherung 
 
Zu § 33 
 
Mit dieser Änderung wird festgelegt, dass die Verpflichtung zur Aufstellung eines Raumord-
nungsplanes, die durch die Landesplanungsbehörde festgestellt werden kann, nicht nur für 
den Regionalrat, sondern auch den Regionalverband Ruhr als zukünftigen regionalen Pla-
nungsträger gilt.  
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Zu § 34 
 
Zu Absatz 1 
 
Die bisherige Formulierung hat sich in der Praxis als unzureichend herausgestellt. Die Regi-
onalplanungsbehörde muss sich gemäß Absatz 2 innerhalb von drei Monaten auf die Anfra-
ge der Gemeinde äußern, da die Gemeinde ansonsten davon ausgehen kann, dass landes-
planerische Bedenken nicht bestehen. Um diese landesplanerische Beurteilung vornehmen 
zu können, braucht die Regionalplanungsbehörde aussagekräftige Unterlagen und nicht nur 
rudimentäre Informationen. 
 
Zu Absatz 2 
 
Die Fristverkürzung dient der Verfahrensbeschleunigung. 
 
Zu Absatz 3  
 
Diese Änderung dient der Vereinfachung des Verfahrens. 
 
Zu Absatz 5 
 
Mit der vorgenommen Ergänzung wird der im BauGB vorgesehenen Möglichkeit des verein-
fachten Verfahrens nach § 13 BauGB Rechnung getragen. Gemäß § 13 BauGB wird das 
Verfahren nach § 3 Abs. 2 durchgeführt oder der betroffenen Öffentlichkeit Gelegenheit zur 
Stellungnahme gegeben. Da das landesplanerische Anpassungsverfahren auch beim verein-
fachten Verfahren nach § 13 BauGB Anwendung findet, sind daher auch die Verfahrens-
schritte des vereinfachten Verfahrens zu benennen.  
 
Zu § 35 
 
Zu Absatz 1 
 
Auch für Bebauungspläne, die aufgrund der Änderung des BauGB nicht mehr der Genehmi-
gungspflicht unterliegen, gilt das Anpassungsgebot aus § 1 Abs. 4 BauGB.  
 
Zu Absatz 6: redaktionelle Anpassung. 
 
Zu § 36 
 
Zu Absatz 1  
 
Der Regelungstext knüpft an die bisherige Regelung an, entspricht der bundesrechtlichen 
Vorgabe und ergänzt diese um Regelungen zur Zuständigkeit der Untersagungsverfügung. 
Die übrigen bundesrechtlichen Regelungen zur Untersagungsmöglichkeit bleiben unberührt. 
Mit Satz 2 wird nun gesetzlich festgelegt, wann von einem „in Aufstellung befindlichen Ziel“ 
auszugehen ist. Dabei sind die jeweilige Planungsebene und die Zuständigkeit für die Erar-
beitung des Plans zu unterscheiden. 
 
Für die Ebene des Landesentwicklungsplans, der von der Landesplanungsbehörde im Ein-
vernehmen mit den fachlich zuständigen Ministerien erarbeitet wird, ist  Erar-
beitungsbeschluss der Kabinettbeschluss.  
 
Zur Information des regionalen Planungsträgers wurde in Satz 3 eine Unterrichtungspflicht 
aufgenommen.  
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Zu Absatz 2 
 
Folgeänderung aufgrund der Regelung in § 14 ROG, die es ermöglicht, die Untersagung - 
auch wenn sie befristet ausgesprochen wird – auf drei Jahre auszudehnen. 
Die Streichung der Frist erfolgte, da auch die Untersagung zeitlich ausgedehnt wurde. Zwar 
ist die Regelung in Absatz 3 der Zurückstellung von Baugesuchen gemäß § 15 BauGB an-
geglichen, es handelt sich aber um ein gesondert zu beurteilendes Sicherungsverfahren, das 
vor dem Verfahren nach § 15 BauGB durchgeführt werden kann. 
 
Die Streichung der Absätze 3 bis 5 erfolgte aus Gründen der Deregulierung. 
Die Dauer der befristeten Untersagung ist bundesrechtlich festgelegt und die An-
hörungsverpflichtung ergibt sich aus § 28 VwVfG. Dass die Untersagung aufzuheben ist, 
wenn ihre Voraussetzung weggefallen ist, ergibt sich ebenfalls aus den allgemeinen Rege-
lungen des Verwaltungsverfahrensgesetzes zum Verwaltungsakt. 
 
Zu § 37 
 
Zur Streichung des Absatzes 1 
 
Die Abstimmungspflicht ergibt sich bereits aus dem unmittelbar geltenden Bundesrecht. 
Die übrigen Streichungen dienen der Deregulierung und Entbürokratisierung. 
 
Zu Absatz 2 
 
Belastbare Informationen über vorhandene Flächenreserven, u. a. in Bauleitplänen sind für 
eine nachhaltige Siedlungsentwicklung unerlässlich. Daher sind die Entwicklungspotenziale 
möglichst vollständig zu erfassen und kontinuierlich fortzuschreiben. Die regelmäßige Fort-
schreibung der Daten liefert Gemeinden, Regionalplanungsbehörden und den regionalen 
Planungsträgern wichtige Informationen über die Siedlungsentwickung in Nordrhein-
Westfalen und ermöglicht so dem Träger der Regionalplanung positive oder negative Ent-
wicklungen frühzeitig zu erkennen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. 
 
Zur Streichung des Absatzes 5 
 
Diese Streichung dient der Deregulierung, da sie nur Beispiele für Mitteilungspflichten auf-
zählen. 
 
Zur Streichung des Absatzes 7 
 
Diese Streichung dient der Deregulierung, da durch die am 01. September 2009 in Kraft ge-
tretene Parlamentsinformationsvereinbarung der Landtag über Vorhaben der Landespla-
nung, die für die Entwicklung des Landesgebiets von erheblicher Bedeutung sind, unterrich-
tet wird. 
 
 
Zum 9. Teil: 
Ergänzende Vorschriften und Übergangsvorschriften 
 
Zu § 38 
 
Zu Satz 1 
 
Es handelt sich um sprachliche Vereinfachungen / redaktionelle Änderungen 
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Zu Satz 2 
 
Mit dieser Änderung wird der Auffassung des interministeriellen Ausschuss für Ver-
fassungsfragen Rechnung getragen, der Zustimmungsvorbehalte nur zugunsten des Parla-
mentsplenums für zulässig erachtet und für Landtagsausschüsse „lediglich weiche Mitwir-
kungsrechte wie die Anhörung, das Benehmen oder bloße Informationsrechte“ für statthaft 
hält.  
 
 
 
Zu § 39 
 
Es wird auf die Übergangsvorschrift des ROG verwiesen, die auf das geltende Lan-
desplanungsgesetz Bezug nimmt. Diese besagt zunächst, dass die Planungsgemeinschaft 
den Entwurf des Regionalen Flächennutzungsplans nach den bisherigen geltenden landes-
planerischen Regelungen zu Ende bringen kann.  
Ab dem 21.10.2009 erhält der Regionalverband Ruhr zwar die Planungskompetenz für den 
entsprechenden Planungsraum, ohne dass zu diesem Zeitpunkt allerdings ein entsprechen-
der, den gesamten Planungsraum umfassender Regionalplan vorliegen kann und wird. 
Um bis zu diesem Zeitpunkt Änderungen, Ergänzungen etc. des Planungsinstrumentes „Re-
gionalen Flächennutzungsplan“ zu ermöglichen, der sowohl bauplanungsrechtliche Festle-
gungen als auch regionalplanerische Erfordernisse enthält, erhält die Planungsgemeinschaft 
die entsprechende Befugnis unter Beteiligung des zuständigen Planungsträgers Regional-
verband Ruhr (RVR). 
Die Beteiligung des RVR wurde entsprechend dem Planungsstand unterschiedlich ausges-
taltet. Bis zum Erarbeitungsbeschluss (d.h. noch vor einer Öffentlichkeitsbeteiligung) ist nur 
das Benehmen des RVR erforderlich; nach dem Erarbeitungs–, aber vor dem Aufstellungs-
beschluss, d.h. in einem bereits sehr weit fortgeschrittenen Planungsstadium, ist das Einver-
nehmen des RVR erforderlich.  
 
Gleichzeitig wird die Befugnis für die Planungsgemeinschaft befristet, um damit auch  den 
Übergangsstatus dieser Befugnis deutlich zu machen. 
 
Zu § 40 
 
Die vorgesehene Befristung des Landesplanungsgesetzes auf fünf Jahre trägt dem Befris-
tungserfordernis Rechnung. 
Die vorgesehene Regelung zum Inkrafttreten knüpft an die Regelung des Artikels 6 des Ge-
setzes über die Zusammenlegung der allgemeinen Kommunalwahlen mit den Europawahlen 
an. Zu diesem Zeitpunkt tritt das Gesetz zur Übertragung der Regionalplanung für die Metro-
pole Ruhr auf den Regionalverband Ruhr vom 5. Juni 2007 in Kraft. Die mit diesem Gesetz 
vorgesehen Änderungen konnten somit in dieses Gesetz, auch hinsichtlich der z. T. geän-
derten Paragrafenfolge integriert werden. 
 
 
Artikel 2 
 
Zu 1.: 
 
Mit Beginn der allgemeinen Kommunalwahlperiode am 21.10.2009 erhält der Regionalver-
band Ruhr Aufgaben nach dem Landesplanungsgesetz (Gesetz zur Übertragung der Regio-
nalplanung für die Metropole Ruhr auf den Regionalverband Ruhr vom 5. Juni 2007 
(GV.NRW:S.212) i.V.m. dem Artikel 6 des Gesetzes über die Zusammenlegung der allge-
meinen Kommunalwahlen mit den Europawahlen (KWahlZG) vom 24. Juni 2008 
(GV.NRW.S.514). Diese Aufgaben können auch Belange der Landwirtschaft berühren. Des-
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halb ist es angezeigt, dass die Verbandsversammlung beratende Mitglieder aus den Vor-
schlägen der Landwirtschaftskammer wählen kann. 
 
Zu 2.: 
 
Aufgrund der Beschlussfassung der Landesregierung hat eine Mehrzahl der Regionalstellen 
„Frau und Beruf" ihre Tätigkeit – mit Wirkung vom 31.12.2006 – eingestellt. 
 
 
Artikel 3 
 
Da für das gesamte Landesgebiet ein Anzeigeverfahren eingeführt wurde und die Erfahrun-
gen des Bürokratieabbaugesetzes I in diese Novelle eingeflossen sind, ist § 3 aufzuheben. 


